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Aktenzeichen: 
7 KLs 151.Js 4111/13 WA 
7 KLs 151 Js 22423/12 WA 

LG Rege nsburg Strafabt . 

AbSchrift 
Regensburg, den 24. Juli 2013 · 

Die 7. Strafkammer des Laiidgerichts Regensburg hat in den Wiedera.ufhahme
verfahren gegen 

Gustl Ferdinand M o lia t h, geb. am 7 .. November 1956 in NUmberg, deut
scher Staatsangeh6riger, geschieden, zuletzt 
wobnhaft VolbehrStra& 4;-90491 Niirnberg, 
derzeit Bezirkskrankenhaus Bayreuth 

Verteidiger: 

Rechtsanwalt Dr. jur. h. e. Gerhard Strate, Holstenwall 7, 20355 Hamburg~ 

Rechtsanwrutin Erika Lorenz-L6blein, SchneeglõckchenstraBe 84 A, 80995 
MOnchen 

wegen Unterbringung · 
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beschlossen: 

l. . Das Verfáhren 7 KLs 151 Js 22423/liWA wird zum Verfahren 7 KLs 151 

J s 4111113 WA hínzuverbunden. 

2. Der Antrag des Untergebrachten Gustl Ferdinand Mollath aufWiederauf· 

nahme des durch rechtskriftiges Urteil der -7. Strafk:ammer des Landge

richts N~berg-Fürth vom 8. August 2006 abgeschlossenen Verfalu"ens 

(7 KLs 802 J s 4743/03) wird als unzuiãssig verworfen. 

3.- Der Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg aufWiederaufhahme des 

dW'ch rechwk:r.iiftiges Urteil der 7. Strafkammer ~ Landgerichts Num-

. berg-FÜrth vom 8. August 2006 àbgeschlossenen Verfahrens (7 KLs 802 J s 

4743/03) wird als WlZUlãssig verworfen.' 

4. Der Antrag des Untergebrachten aufUnterbrechung der Vollstreck.ung der 

im Urteil des Landgerichts Ntlrnberg-Fürth vom 8. August 2006 angeord

neten Unterbringung in einem psychiatriscben Krankenhaus wird als un· 

begründet verworfen. 

5. Die Kosten des Verfabrens sowie di e ausscheidbaren notwendigen Ausla· 

gen des Untergebrachten trãgt die Staatskasse, soweit sie durch den Wie-· 

deraufu~eantrag der St.aatsanwaltschaft Regensburg verursacht wurden. 

Im Übrigen trãgt der Untergebrachte die Kosten des Verfahrens. 
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G R Ü N D E: 

A. 

Mit Urteil des Landgerichts. Nüm.berg-Ftlrth vom 8. August 2006 wurde der Un

tergebrachte, dem seitens der Staatsanwaltschaft Nürnberg~Fürth getihrliche 

Kõrperverletzung, Freiheitsberaubung mit Kõxperverletzung, Diebstahl und 

Sachbesch!ldigung in neun Fãllen .zur Last gelegt wurden. fteigesprochen Wld 

seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Wegen 

des Diebstahls erfolgte der Freispruch aus ~tsãcblichen GrUnden, die übrigen 

Vorwürfe hielt die Kammer· ftlr erwiesen, jedoch ~g sie ~on zumindest nicht 

· ausschlieBbarer Schuldunfllhigkeit aus. Die Anordnung der Unterbringung er

folgte gemll3 § 63 StGB. Zur Begründung fiibrte das Gericht aus, der Unterge

brachte leide an einer wahnhaften psychischen Stõrung oder an einer paranoiden 

Schizophrenie. Eine Gesamtwürdi~g seiner Person und der Taten gebe Anlass 

zur der Besorgnis, das s er wegen seines Zustands · aucli in· Zukunft erhebliche 

rechtswidrige Taten begehen 'werde und daher ftlr die Allgemeinheit gemtill § 63 

StGB gefãhrlich sei. Wegen des Inh~ts des Urteils -vom 8. August 2006 wird auf 

Blatt 496/523 der Strafakten 7 KLs 802 Js 4743/03 verwiesen. 

Die gegen dieses Urteil eingelegte Revision ~de mit Beschluss des l. Straf

senats des Bundesgerichtshofs vom 13. Febmar 2007 als unbegrüildet verworfen. 

Der Untergebrachte befindet sich seither ohne Unterbrechung im Ma8regelvoll

zug des § 63 StOB in einem psychiatrischen Krankenhaus . 

. Mit Schriftsatz vom 19. Februar 2013 reichte der Verteidiger des Untergeb:rach

ten, Rechtsanwalt Dr. jur. h. e. Gerhard Strate, ein Wiedemufnahmegesuch des 

Untergebrachten gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 8. Au

gust 2006 ein. Rechtsanwalt Dr. Strate beantrãgte, die Wiederaufuahme des durch 

das rechtskraftige Urteil des . Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 8. August 2006 

abgeschlossen~ Verfahrens rur ZtiUlssig zu erkUlren und anzuordnen. Rechtsan-
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walt Dr. Strate brachte dabei WiederaufnahmegrOnde geniã6 § 359 Nr. 3 und Nr. 

5 StPO sowie gemãa § 79 BVerfGG vor. Wegen der weitergehenden Einzelheiten 

wird auf den Antrag vom 19. Februar 2013 nebst Anlagen (Blatt 2/169 der Wie-

deranmahmeakte 7 KLs 151 Js 4111/13 WA) verwiesen. 

Am 18. Mãrz 2013 stellte die Staatsanwaltschaft Regensburg unter dem Akten- · 

zeichen 7 KLs 151 Js 22423/12 WA einen Wiederaufha.hineantrag in der Strafsa

che gegen den Unterg~brachten und beantragte zu dessen Gunsten, die Wieder

aufnahme des durch. rechtskrliftiges Urteil der 7. Strafkammer des Landgerichts 

Nümberg-FUrth vom 8. August 2006 abgeschlossenen Verfahrens zuzulassen, die 

.~iederatúhahme des Verfahrens sowie die Emeuerung der Hauptverhandlung 

anzuordnen und das Verfahren zum ber~~ts anh!ngigen Wiederaufu~meverfah

ren 7 KLs 1,51 J s 4111/13 WA zu verbinden. Von der Staatsanwaltschaft .Regens

burg wurden WiederaufnahmegrUnde gemiW § '359 ~r. l und Nr. 5 StPO geltend 

gemacht. Zum weiteren Vorbringen wird aufBlatt 163/255 der Wiederaufnahme~ 

akte 7 KLs 151 Js 22423/12 WABezuggenommen. 

Ebenfalls im Schriftsatz vom 18. Mãrz 2013 nahm die Staatsanwa1tschaft Re

gensburg Stellung zum 'Wiederaufilahmegesuch der Verteidigung. Wegen der: 

. Einzelheiten des Vorbringens der ·staats~waltschaft Regensburg im Antrag vom 

18. Mãrz 2013 wird aufBiatt 163)306 in der Wiederaufuahmeakte 7 KLs 151 Js 

22423/12 WAlverwiesen. 

Mít Schriftsatz vom l. Mai 2013 ergãnzte· di e Verteidigung ihr bisheriges Wie

deraufnahmevorbringen. Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Verteidi~ 

gung im Schriftsatz vom l. Mai 2013 wird àufBlatt 179/225 der Wiederaufnah

meakte 7 KLs 151 Js 4111/13 WA verwiesen. 

Mit Schriftsãtzen vom 7. Mai 2013 und 9. Mai 2013, au f deren Inhalt verwiesen 

wird (Blatt 430/532 bzw. 533/535 der Wiederaufhahmeakte 7 KLs 151 Js 

4111/13 WA), beantragte die Verteidigung des Untergebrachten unter andere.tn 

die VoUstreckung des Urteils des Landgerichts Nümberg-Ftlrth vom 8. August 

2006 zu unterbrechen und die Verfahren 7 KLs 151 Js 22423/12 WA md 7 K.Ls 

151 Js 4111/13 WA zu verbinden. Zudem 'bat sie sich den lnhalt des Wiederauf

nahmeantrags der Staatsanwaltschaft vom 18. MHrz 2013 zu eigen gemacht. 

-4-



24/07 2013 11 : 11 FAX +49 941 2003582 LG Regensburg Strafabt . ~ 007/042 

Mit Scbreiben vom 20. Juni 2013 ergãnzte die Verteidigwtg ihren bisherigen Vor-

1rag. Wegen der Einzelheiten des Vortrages wird auf Blatt 6411652 der Wieder

.at,JfnahnÍeakte 7 KLs 151 Js 4111/B WA verwiesen. 

Am 11. Juli 2013 ging über die Staatsanwaltschaft Regensburg bei Oericht ein 

Schreiben des Generalstaatsanwaltes der Geneialstaatsanwaltschaft Nomberg 

cin, welchem u. a ~in Attest vom 14. August 2001 im Original beigefllgt war. 

Am 17. Juli 2013 erfolgte weiterer Sachvortrag du:rch die Verteidigerin des Un

tergebrachten, Rechtsanwãltin Erika Lorenz-Lõb1ein. Wegen der Einze~eiten 

wird aufBlatt 829 ff. und .Blatt 855 ff. der Wiederaufnahmeakte 7 KLs 151 Js · 

4111/13 WABezug genommen .. 

-5-
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B. · 

Das Landgericht Regensburg ist tur die Entscheidung über die Wiederaufuahme

antrãge des UntergebrachtCm und der Staatsanwaltschaft Regensburg zustãndig 

(§ 140a Abs. l und 2 GVG i. V. m. l. 3 des Beschlusse~ des Obedandesgerichts 
Niimberg vom 26. November 2012). 

Die Antrige des Untergeõrachten und der Staatsanwaltschaft Regensburg auf 

Wiederaufnahme des Verfahrens waren als unzulãssig zu verwerf~ da die ge

setzlichen Voraussetzungen der Wiederaufhabme nicht erfüllt sind (§ 368 Abs. l 

StPO). 

I. 

Die als Wiederaufnahmegericbt zustindige Kammer hat zu. prüfen, ob die von 

den. Antragsberechtigten vorgebrachten Gründe · fíir eine Wiederaufnahme zu

gunsten des Untergebrachten zulãssig un.d begrilndet im Sinne von § 359 StPO 

bzw. § 79 BVerfGG sind. 

Nur die gesetzlichen Wiederaufuahmegründ.e kõnp.en einen zugunsten eines 

rechtskrãftig Verurteilten gestellten wlederaufuahmean1;rag rechtfertigen. Nicht 

·ausreichend ist, dass ein Urteil allgemein fehlerhaft ist odet Sorgfaltsmãngel er

kennen llsst, denn dies wltren ;Fehler, die nur ·im Rechtsmittelzug behoben wer

den kõnnen und dürfen. Der Rechtsmittelzug gegen das Urteil ist jedoch vor dem· 

·Wiederaufnahmeverfahren · abgeschlossen, da die Wi~eraufnahme gerade die 

~ 008/042 

. Rechtskraft des Urteils voraussetzt. Nicht ma13geblich ist als solches aueh, ob aus . 

Sicht des Wiederaufnahm.egerichts das damals urteilende Gericht die erhobenen 

Beweise hãtte .. anders als geschehen würdigen und zu emer andere~ Überzeu

gungsbildung hãtte gelangen müssen. Die ·gesetzliche Regelung von Wiederauf-

-6-

l. 
l 
l 



24/07 2013 11:11 FAX +48 841 2003582 LG Regensburg Strafabt. 

nahmegründen ist abschlie.Bend (Marxen!Iiem~ Die Wiederaufualune in 

Strafsachen, 2.3 neu bearbeitete und erweiterteAutl. 2006, S. 41). 

Dabei muss der Wiederaufuahmegrund nicht nur im Antrag bezeichnet sein, son

dent muss au8erdem dtirch schlüssigen Sachvortrag belegt werden. Das ist der 

Fall, wenn die vom Antragsteller beQaupteten Tats~chen- ihre Richtigk.eit ooter· 

stellt - einen Wieder~ufnahmegrund ergeben. Darüber hina.us muss der Antrag~ 

steller durch Benennung, geeigneter Beweismittel zusãtzlich Beweis ftlr den Tat· 

sachenvortr~ antreten (Marxen!fiemann a. a. O., S. 43). 

Diese gesetzlich normierten strengen Voraus.setzungen sind Folge des lnstituts 

der Rechtskraft, das erforderlic~ ist, um Rechtssicherheit dahin gehend zu ge

wührleisten, dass dieselbe Entscheidung nicht dauerhaft abltnderbar bleibt. 

Rechtssicherheit als T~il des Rechtsstaatsprinzips ste~t ~ls gleichwertiges, ~
gleich gegenliiufiges Ziel der Einzelfallgerechtigkeit gegenüber. Welches der bei

den widerstreitenden Ziele im Einzelfall durchgreift, kann vom Gesetzgeber frei 

. entschieden werden, so wie in§ 3S9 StPO geschehen (BVertUE, 22, 322,'injuris, 

dort Rz. 19). Mit dem Rechtsinstitut der Wiederaufnahme wird ,wn des Grund

satzes der materialen Gerechtigkeit willen das Prinzip der Rechtssicherheit 

durchbrochen". Dabei wirkt sich dieses Prinzip dahin aus, dass ,die Durchbre· 

chung an eine eng begre~ Anzahl besonderer Ausnahmetatbestãnde ge~den 

ist." (BVerfUE 22, 322, in juris, dort Rz. 20). Die Bestandigkeit eines rechtskrlif~ 

tigen Urteils ~ damit die Reg~l, . die Durchbrechung der Rechtskra~ die Aus

'nahme. 

Im vorliegenden Verfahren geht es entscheidungserheblich nur um die dem Un~ 

tergebrachten seinerzeit zur Last gelegten Straftáten, die wegen nicht aus~chlie6-

barer SchuldUiltlhigkeit zu einem Freispruch und gleichzeitig zu einer MaBregel . 

nach § 63 StGB gefiihrt haben. Es geht hier also nicht darum, ob mit Strafanzei

gen des Untergebrachten korrekt ~gegangen worden ist. 

Auch ist das Wieder~ufnahmeverfahren vom Vollstreckungsverfahren abzogren

zen mit seinen Mõglichkeiten der nachtrllglichen Ãnderung vo~ freiheitsentzie

. henden MaJ3regeln, insbesondere der Erledigterklirung der Unterbringung bei 

Unverhãltnismiifiigkeit des weiteren Vollzugs oder bei sonstigen geanderten Um-
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stãnden. Im Wege der Wiederaufuahme kann dagegen nur die Korrektur der Ent-: 

scheidung des damals erke.rinenden Gerichts angestrebt werden. Mafistab sind 

· dabei ausscblielllich die gesetzlichen Wiederaufnahmegründe. 

11. Zum Wiederanfnahmegruod naeh § 359 Nr. 1 StPO 

Die Staatsanwaltschaft macht im Wiederaufuahmeantrag vom 18. Mlirz 2013~ 

den sich die Verteidigung des Untergebrachten mit Scbr:iftsatz vom 7. Mai 2013 

zu eigen gemacht hat, geltend. dass es sich bei dem von der ehemaligen Ehefrau 

des Untergebrachten, nunmehr Petra Maske (int Folgenden ,Petra M.") zur Do~ 

kumentation ihrer Verletzungen votgelegten Attest mit Datum 3. Juni 2002 wn 

eine unechte Urkunde handle und damit ein Wiederaufu.abmegrund gem.aB § 359 

Nr. l StPO vorliege. Das Attest wurde nach der am 15. Januar 2003 erfolgten 

Vernelll1lung der ehemaligen Ehefrau des Untergebrachten bei der K.riminalpoli

zeidirektion Nümberg von ihr per Fax tlbersándt_. Das als Faxkopie in. den Straf

akten vorhandene Attest (Blatt 13 ·der Strafakte) wurde am 8. August 2006 in der 

Haup~erhandlung vor der 7. Strafkanuner des Landgerichts NUmberg-Fürth 

nach § 256 StPO verlesen. 

Bei dem Attest, dessen Echtheit in Frage gestellt wird. handelt es sich um eine 

Urkunde. ~oweit ist unerheblich, ob der, Urkundenbegriff des §. 267 StGB oder 

. des § 249 StPO zur Anwendung kmmnt. Bei. deJ;n · im. Urteil verwerteten Attest 

(Blatt 13 der Strafakte) handelt es sich urn eine Kopie des zugehõrigen, nicht bei 

den Akten ,befindlichen Originals dieses Attest$ vom 3. I uni 2002. Der Vorwurf 

der unec~ten l!rkunde bezieht sich auf das Original dieser Telekopie, die nach 

beid~n Vor-schriften eine Urkunde darstellt. 

Das Attest vom 3. Juni 2002 ist keine unechte Urkunde. 

Das Attest ist nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg, wie in 

d~n Wiederaufnahmeantragen dargelegt, von dem unterzeichnet, der die Untersu

chung der Petra M. am 14. August 2001 4urchgeftlhrt hat. Es handelt sich bei 

dem Unterzeictmer um deil approbierten Arzt Markus Reichel, der in der Praxis 
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seiner Mutter. der Ãrztin fiir Allgemeinmedizin Dr. Madeleine Reichel, als Wei

terbildungsassistent tlitig war und im A~Jril 2002 erfolgreich die Facharztpriifung 

zum Facharzt fUr Allgenieirunedizin absolvierte, und dllmit zum Zeitptmkt der 

Attestausstellung ~ 3. Juni 2002 bereits Facharzt füt' Allgemeinmedizin war. 

Nach dem Wiederaufnahmeantrag der Staatsanwaltschaft gab der ~euge Marlrus 

Reichel in seiner Vemehmung an,, ~s er die Patientin am 14. August 2001 un

tersucht und daraufbin die FeststeUung gettoffen habe, dass sich die erhobenen 

~efunde wd Verletzungsmuster mit seiner An.atnnese decken. Im Wiederauf· 

nahmeantrag ~ Staatsanwaltschaft werden die Angaben des Zeugen wõrtlich 

wie ft?lgt wiedergegeben (Blatt 205 4er Wiederaufnahmeakte 7 KLs 151 Js 

22423/12 WA): 

.,Die Festste~ung in diesem. Attesft dass die ertiobenen Befunde und Verlet2ungs
muster sich mit der Anamnese decken, die Schilderungen der Patjenti(l durohweg 
glaubhaft sind, wurd.en von mir, ohne dass ich hierzu von der Patientin ausdrüe.klich 
alifgefordert worden bin, getroffen. Aufgrund· der v~n der Patientin geschilderten 

. Vorltonttnnisse erschien es mir sionvoll, diese Feststellungen zu treffen un4 ~u do
kwnentieren." 

. . 
Zum Datum 3. Juni 2002, das sich auf dem vorgelegten Attest befindet, befragt, 

gibt der Antrag der Staatsanwaltschaft den, Zeugen wôrtlich wieder (Blatt 204 der 
. . . 

Wiederauthahmeakte 7 KLs 151 Js 22423/12 WA): 

,,Am 14.08.2001 haben wir in der Praxis noch mit Karteikarten gearbeitet. Erbobene 
Be~de wunten handschriftlich auf diosen Patientenkarteikarten vermerkt. Wir hat
ten damals aber bercits einen Computer, · den wir ,a.ls Schreibmaschine'' nutzten. 
Zum damaligen Zeitpunkt {14.08.2001) haberi wir natorlich. fl1r Patienten auch At
teste ausgestellt. Diese. Atteste wurden entwed.,- von mir m.it dem Computcr go
schrieben ode.r ích habe sie diktiert und sie wurden ansch1ie.8end von· eíner Praxis
helferin mit dem Computer oder aUf ein~ Schreibmaschine geschrleben. Es kaon al-, . 
so durchaus sein, dass ich das fr.agliche Attest bereits am 14.08.2001 mit dem Com-
puter geschrieben oder diktiert habe und es schreiben lassen habe. -Angc:sprochen auf 
das Ausstellungsdatum des Attests kann ich nur erglnzend angeben, dus es mõglich 
ist, dass dieses Attest noch ein weiteres Mal ausgedruckt wurde, nachdem es bereits 
entellt worden war, Entweder habe ich beim Ausdruck diese_s Attests das Datum 
,03.06.2002" selbst eingegeben, oder das Datum wurde von der Software beímAuf
ruf des DokUftlents selbststlndig genet:íert. Rein theoretisch besteht natilrlich d.ie 
MOglichkeit, die ich lecitendlich nicht ausschlie8en kann, dass das Attest tatsãchUch 
erst am 0.:3 .06.2002 aufgnmd der Karteikartendokumentation erstellt und ausge
druckt wurde. Das halte icb aber iUr unw8hrscheinlich. weil es inluPtlich doch sehr 
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ausfilhrlich ist und ich m der Regel auf den Iúlrteikarten nicht so ausftihrliche Fest
stellungen dokwnentiere." ... 

,,Ich. bin mir sicher, dass die Patientin Uber das in dem Attest do.k.umentierte Tatge

schehen bereits am Tag der Un~uchung, dem 14.08.2001, berichtet hat. Es ist 
nãmlicb so dass ich, wenn ein Patient bei mir vorstellig wird, als erstes ein~ Anam
nese durc~e. Unter Anamnese verstehe ich die Vo,rgeschicbte und die Beschwer

den des Patienten. Ich beschrlnke mich also nicbt darauf einen Patienten nur ru un
tersuchen und zu befunden. Die Befunderhebung .(~ese} ist Grundvorausset· 
zung fiir eine nachfolgende Diagnose und Therapie. Die Anamnese findet immer vor 
der Untersuchung statt. A1lein aus den unterschiedlichen . Zeitfonnen (Prl
sens/Irnperfekt) llsst sich kein Schluss dahingehend ziehen, dass die Pati~ntin erst 
zu einem splteren Zeitpunkt als dem ihfer Untersuchuog von dem Tatgeschehen be

richtet hat.". 

Vor ~er Unterschrift des unterzeichnenden Arztes findet sich der Vertrerungszu-
. . 

~012/042 

satz ,i. V". Dieser ist zwar nicht gut' sichtbar, befindet sich aber eindeutig auf der 
. . . 

in der Hauptver~dlung vom 8. August 2006 durch . die 7. Stratkammer des 

Landgerichts Nümberg-Fürth _verlesenen Telekopie des Attests (vgl .. Blatt 13 so~ 

wie Blatt 475 der Wiederaufnahm~ 7 KLs 151 Js 22423/12 WA), wíe eine 

Vergrõ.Berung der Unterscfuift zeigt (siehe Anlag~ l und An.lag~ 2). Der Zusatz · 

ist bei genauerem Hinsehen auch olme Vergrõ.6erung erkennbar und wurde be

reits vor der Vorlage des Attests vom 14. August 2001 durch die Staatsanwa~t

schaft am 11. Juli 2013 von der.Kammer so e:rkannt Das durch die Staatsanwalt-
. . 

schaft_im Original vorgelegte Attest vom 14. August 2001 macht durch die ~-

lich gestaltete Form des Vertretungszusatzes dies nur noch sinn:fl!lliger. Zudem 
. . . 

fmdet sich die Foimulienmg im Attest ,,Die bei uns durchgefUhrte' Untersu-

chung". lnsgesam.t gibt bereits das einen deutlichen Hinweis darauf, dass das At

test nicht p~rsõnlich . von der im Briefkopf und im Praxisstempel genannten 

Dr. Madeleine Reichel erstellt worden sein kõnnte. 

Dass der· ,,i. V."-Vennerk von der 7. Strafkammer des Landgerichts Nt1mberg- . 

Fürth offenbar nicht erkannt wu:rde, ãndert ~~ nichts. Ein Irrtum des Lesenden 

kann e~e Urkunde nicht zur unechten Urkunde machen. Im Übrigen ergãbe sich 

nichts anderes, wenn der Zusatz ,.i. V.·· nicht vorlãge1 da beispielsweise auch die 

· Unterschrift mit fremdem Namen _bei bestehender Vertretungsmacht (siehe dazu 

unten) keine Urkundenfálschung .darstellte. 
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Nach der stãndigen hõchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine Urkunde dann 

unecht, wenn sie nicht von demjenigen stammt. der aus ihr als Aussteller hervor

geht, wenn also der Anschein erweckt wird, ihr Aussteller sei eine andere Person 

als diejenige, von der sie tatsãchlich herrührt, wobei entscheidendes Kriterium 

ftlr die Unechtheit die Identitãtstãuschung ist (BGHSt 33, 159, 160; BGH NStZ 

1993,' 491, in juris, dort Rz. 5). Wird eine Erkllinlng von dem Erklãrenden mit 

seinem eigenen Namen unter Offenlegung seines Willens unterzeichnet, eine ati-
, 

dere natürliche Person zu vertreten, so weist die Urlamde als ihren Ausstell~r 

grundsAtzlich nicht den Vertretenen aus, sondem. den Erklürenden. Nor dieser, 

, nicht der Vertietene, kann als ~t der Erklãrun.g anges~hen werden. Bei.Ver

tretung natürlicher Pei"sonen soll dabei sogar wterheblich sein, ob die behaúptete 

Vertretungsmacht besteht (BGH NStZ 1993, 491, injuris, dort Rz. 6). Anders ist 

dies nach der Rechts~rechung bei 'unterzeichnung einer Urkunde mit dem eige· 

nen Namen unter Angabe einer nicht bestehenden Vertretungsbefugnis fü.r eine 

Firma oder Behõrde, w~nn durch den Finnennamen dei Eindruck hervorgenüen 

wird, es handle sich um eine Erklãrung des V~tenen. In diesem Fall ttitt der 

eigene Name des Unterzeichners hinter den Firmennamen oder die Behõrdenbe-
. .• . 

zeichnung zw11ck, so dass es sich nicht riur um eine straflose Lüge nber die (an-

gebliche) Vertretungsmacht handelt · (vgl. . SchõClke/Schrõder/Craxner/Heine, 

28. Aufl., 2Q10, Rz. 52 zu § 267; Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch/ 

Zieschang, 12. Au:tl., Stand: April2009, Rz. 176 zu § 267). 

Sofem man im vorliegenden Fall davon ausgeht, es handle sich um die Vertre· 

tun g einer naturlichen Person, ist mit der hõchstrichterlichen Rechtsprechung die 

F~ge nach der Vertretungsbefugnis schon von vomherein unerheblich, da selbst 

bei Fehlen der Vertretungsmacht lediglich ~ine straflose Lüge vorlige. 
. . 

Anderes gilt, wenn man hier aufgrund des Umstands, dass es sich um ein llrztli· 

ches Attest h$Ildelt, auf dem sich Briefkopf und Stempel der .Arztpraxis Dr. Ma

d~leine Reichel be:finden, darauf abstellt, dass der Unterzeichner aus Sicht des 

Rechtsvetkehrs hinter den Namen der Praxisinhaberin zurücktritt. Dann rulmlich 

ist die Frage entscheidend, ob der Arzt Markus Reichel berechtigt Briefkopf und 

Stempel der Arztpraxis Dr. -Mad~leine Reichel benutzen durfte. Nach den Wie

deraufnahm.eantrigen (und auch nach allen sonstigen bekan.nten Umstklden) ist 

von einer solchen Befugnis hier gerade auszugehen. Der Unterzeichner des At-
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testS' war in der.Praxis seiner Mutter als Weiterbildungsassistent, d. h. als àppro

bierter Arzt in einem Weiterbild~gsverhWtnis zum Facharzt fllr Allgemeirunedi

zin, tãtig und absolvierte im April 2002 erfolgreich die Fachar.ztpriifung zum 

Facharzt ftlr Allgemei.nmedizin. Dies bedeutet, dass er i~ August 2001 - also 

zum Zeitpunkt der Untersuchung und der danach erfolgten Dokumentation der 

Verletzungen- bereits im fünften Jahr seiner Facharztausbildung stand (vgl. § 3 
. . 

Abs. 3 der" Zulassungsverordnung für Vertragsãrzte, siehe dazu Wlten) und. zum 

ZeitPunkt der weiteren Ausstellung des Attests am 3. Juni. 2002 bereits Facharzt 

ftlr Allgemeinmedizin war. 

Der Begriff des Weiterbildungsassistenten bezieht sich auf die Zulassungsverord

nung IDr Ãrzte, wonach gemãB § l Abs. 1 und 2 dieser Zulassungsveroronung die 

Kassenlkztliche Vereini~g filr jeden Zulassungsbezirk das Arztregister ft1hrt, i!l 
dem die zugelassenen .Ãrzte.und Psychotheràpeuten erfasst sind. Nach § 3 Abs. l 

der Verordnung ~st die Eintragung in das Arztregister bei der nach § 4 der Ver

ordnung zustãndigen kassenürztlichen Ve(einigung zu beanttagen; Nach § 3 Abs. 

2 der yerordnung sind Voraussetzungen fiir di~ Eintragung zum einen die Appro

bation als Arzt. und zum anderen der erfolgreiche Abschluss entweder einer all

gemeinmedizinischen Weiterbildung oder einer Weiterbildung in einem anderen 

Fachgebiet. Eine allgemeinmedizinische Weiterbildung ist nach § 3 Abs. 3 nach· 

gewiesen, wenn der Ant nach landesrechtlichen Vorschriften zum F-ubren C:ter 
Facharztbezeichnung fUr Allgemeirunedizin berechtigt ist und diese Berecb.tigung 

. nach einer mindestens fünfjãhrigen erfolgreichen Weiterbilaung in der Allge

meinmedizin bei zur Weiterbildung ermlcht~Sten Ãrzten und iil dafür ~gelasse~ 
· nen. Einrichtungen erworben hat. ~ach § 3 Abs. 4 der Verordnung muss die all· 

gemeinmedizinische Weiterbildung unbeschadet ihrer mindestens fUnfjl:ihrigen 

Dauer und ihrer inhaltlichen Anforderungen insbesondere folgende Tãtigk~it~n 

einschlie.Ben: a) mindestens sechs Monate in der Praxis eines zur Weiterbildung 

in der Allgemeinmedizin ermü.chtigten niedergelass'enen Arztes, b) mindestens 

sechs Monate in zugel~senen Krankenhausem, e) hõchstens sechs Monate in 

anderen zugelassenen Einrichtungen oder Diensten des Gesundheitswesens, die 

si eh· mit Allgemeinmedizin befassen, soweit der Arzt mit einer patienten~zoge

nen Tlitigkeit bet:raut ist. 
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Aufgrund des Vorbringens in den Wiederan:fnahmeantrãgen ist davon auszuge

hen, dass Dr. Madeleine Reichel als Vertragsãrztin ihren Sobn Markus Reichel 

zuHlssig als Weiterbildungsassistenten im Sinne der § 32 Abs. 2 i. V. m. § 3 

Abs. 3 der Verordnung eingesetzt hat. Da eine vertragsãrztliche Versorgung eine 

vorherige Zulassung, § 19 der Verordnung, erfordert und die Zulassung für einen 

be~immten Ve~agsarztsitz erfolgt, an dem der Vertragsarzt auch seine Sprech

snmde zu halten hat ( § 24 Abs. l und 2 der Verordnung), bedeutet ein Tãtigwer

den des Weiterbildungsassistenten eine vertragsãrztliche. Versorgung durch den 

jeweiligen Vertragsarzt. Der Weiterbildungsassistent konnte zulAssigerweise· die 

arzt.liche Versorgung übemehmen, aber mangels vertrags!rztlicher Zulassun.g 

nicht Wlter einem eigenen Vertragsar~itz tlltig werden. 

Aus den .,Allgemcinen lnfonnationen zum Thema Weiterbildungsassístimt" der 

KasseÍlHrztlichen Veteinigung Bayems. Stand l. Febnw 2013 (online abrutbar 

~ter http://www.kvb.de/fileadminlkvb/dokumente/Praxis/Praxisfuehrung/ Zulas

swtg/KVB-Merkblatt-Infonnationen~ Weiterbildungsassistent.pdf) ergibt sich, 

dass der Weiterl?ildungsassistent grundsãtzlich nur unter ,,Aufsicht und Anlei

tung" des Weiterbilders tãtig werden darf. Dies bedeutet aber nicht. dass der Wei-
' . 

terbildungsassistent durchgehend bei allen seinen Tãtigkeiten .üherwacht werden 

mnsste. Insbesondere ist zu berUcksichtigen. dass sich der approbierte Arzt Mar
kus Reichel zum. Zeitpunkt der Untersuchung der Patientin am 14. August 200.1 

~ 015/042 

. . bereits im filnften Jahr seiner Weiterbildung befand sowie zum Zeitpunkt der 

Zweitausstellung des Atiests am 3. Juni 2002 sogu bereits seine·FacharztpJ:Qfung 

erfolgreich absolvíert hatte. Mit zunehmendem Fortschreiten der Weiterbildung 

geht aber eine zunehmende Eigenverantwortlichkeit des sich Weiterbildenden 

einher, ~al es sich bei der Untersuchung und Dokwnentation.der Verletzungen· 

u,m keine besonders anspruchsvolle Tãtigkeit auf dem Gébiet der Allgemeinme

d.izin handelte und diese Tatigkeit auch ein approbierter Art ohne Facharztausbil-. . 
dliDg hãtte leisten klSnnen. 

Vor díesem Hintergrund durfte der ArZt M~kus Reichel unter d~ Praxisnamen 

seiner Mutter tatig wernen und auch das Attest ausstellen. 

Falls man die vorgetragene õffentlich-rechtliche Ausgangslage im vorliegendei:t 

F all nicht fllr maBgeblich hãlt; weil di e Patientin mõglicherweise - was nicht vor· 
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tragen ·wird- Privatpatientin war, odeJ:' weil der AIZt Markus Reichel am 3. Juni 

2002· bereits nicht mehr Weiterbildungsassistent, sondem selbst schon Facharzt 

für Allgemeinmedizin war, ergibt sich nichts anderes: Wer eine urkundllche Er

kUirung für einen anderen abgibt und desseil Namen verwendet, stellt keine un

echte, sondem eine echte Urkunde h~r, wenn er den Namenstrãger vertreten will, 

wenn dieser sich vertreten lassen will und wenn der Unterzeichnende ~en Na

menstrãger recht1ich vertreten darf (Schõnke/Scbtõder/Cramer/Heine a. a. 0., 

Rz_ 28 zu § 267). Davon ist nach dem Vortrag aller Beteiligter auszugehen. Es 

wird eben gerade nicht behauptet und ist auch sonst nicht ersichtlich, dass der 

Arzt -Markus Reichel gegen den Willen · seiner Mutter, . der Praxisinhaberin 

Dr. Madeleine Reichel, Ultig geworden wK!e. Etwas anderes kõnnte sich nur er

geben, wenn eine derartige Stellvertretung aus rechtlichen 'Oründen WlZUUlssig 

ware. Dies ist. der Fali, wenn die eigenhlindig-persõnliche Herstellung oder Un

terzeichnung der Urkunde gesetzlich votgeschrieben oder im Rechtsverkehr vo

_rausgesetzt wird, wie etwa beim eigenhiindigen Testament, bei PrUfungsarbeiten 

oder bei Abgabe einer eidesstattlichen Versiche.rung (vgL Wessels/Hettinger, . . 
Strafrecht, Besonderer Tei11~ 36. Aufl. 2012, Rz.' 828 f.; ebenso Schõnk.e/Schrõ- · 

der/CramertHeine a. a. O., Rz. 59 zu § 267). Ein solcher Umst.and ist hiec nicht 

gegeben. Der Grundsatz der persõnlichen Leistungserbringung, durch den die 

ãr.ltlich~ Tãtigkeit gekennzeichnet ist (vg •. etwa § 19 MBO-Ã, § lS Abs. 1 

SGB V;§ 613 BGB i. V. m. § 4~bs. 2 GOÃ), steht dcr.Vertretung aufjeden Fall 

nicht entgegen, da mit Markus Reichel ein approbierter Arzt tãtig ~de. Dazu 

Ries et al., Arztrecht, 2012, s_ 148: 

,Der Grundsa~ der pers&dichen lltztlicben LeistunS'«bringung enthilt · zugleich · 
das gnm.dsltzliche Verbot der Delegation von ãntlichen Ma8nahmen an Dritte. Eine 

Ausnahme besteht, soweit hliches Penonal eingescbaltet wird, In Betracht kommt 
bier die Behandlung durch ang~tellte Àrzte und Assistenten. Nichtirztliches Hilfs
personal darf vom Arzt nur eingeschaltet werden, soweit es sich um vorbereitende, 
untemützende, ergiinzende oder mitwirkeride ~lttigkeiten Zw- eigendichen lrzt:lichcn 
~istung handelt. Im E~lfall ist die ~egation von Tlltigkeiten (z. B. Jnjektionen, 
Infusionen und Blutentnahmen) 1111 qualifiziertes, nicht-ilrztliches Hilfspersooal zu-

11ssig, soweit ein persõnliches Tlitigwerden naeh Art und Schwere der zu erbringen
den Leistung nicht erforderlich ist. Sonderregelutlgen bestehen fiit gerãtebezogene · 
Leistu.ngen einer A_pparategemeinschaft sowie flir bestimmte Laborleistungen. 

SchlieBlich ist der nieêlergelassene Arzt bere<ihtigt,. im Falle seiner Verhinderung vo

rübergehend einen lbztlichen Vertreter zu bestellen, der die Praxis zeitweise weiter

fllhrt." 
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Weiterhin ist zu berUcksichtigen, dass sich der Wiederaufnahmegrund des § 359 

Nr. 1 StPO zugunsten des Verurteilten ebenso bei § 362 Nr. l StPO als Wieder

aufualunegrund zuungunsten eines Verurteilten findet. Das Vorbri.ngen eimer WJ.

echten Urkunde ~ damit sowohl_ zu einer Wiedera~fnahme zugunsten wie 

'auch zu einer Wiederaufhahme zu Lasten ruhren. Allgemein anerkannt ist, dass 

die Wiederaufnahme zuungunsten eines Verurteilten t'estriktiv zu handhaben ist 

und sich eine extensive Handhabung verbietet (Marxen/Tietnann a. a. 0., S. 44). 

Der identisohe Wortlaui des Gesetzestextes, der ~ich ~ selben Abschnitt eines 

Gesetzes fmdet, ,,ve~ptlichtet auch bei § 359 Nr. l StPO zu restriktiver Ausle

gung" (Marxentriemann a. a. 0., S. 44). Damit kann fbr § 359 Nr. 1 StPO keine 

a.ndere Auslegung des Begriffs der unechten Urlrunde vorgenonunen werden als . 

fiir § 362 Nr . . 1 StPO. Eine erweiternde Ausl~gung ~gunsten eines VerurteHten 

sch~idet aus, da anderenfalls die Auslegung gleichermaJ3en :ftlr die Wieder~uf-
. . . 

nahme zu Lasten des Verurteilten zur Anwendung_ kommen rnüsste. Bei v~- . 

gleichbaren Umstllnden bei der Attestausstellung k~e man dann zu eíner Wie

deraufnalune zu Lasten des Untergebracbten, wenn beispielsweise ein Freispruch 

damit begründet wird. dass ·sich die vom Angeklagten behauptete Notwehrsituap 

tion durch die in einem solchen Attest dokumentierten Verle~en bestltigt · 

habç. Dies erscheint aber zu Recht abwegig. 

Wegen des Gleichlaufs von § 359 Nr. l und § 362 Nr. l StPO fordem rudem vie- · 

te; dass fUr die Wiederaufnahm~ naclÍ diesen Vorschriften eine Straftat vorliegen 

rnuss (vgl. Marx;eJ:l(fiemann a. a. 0., S .. 45 m. w. N.). weil es sich bei .§ 359 Nr. l 

tmd § 362 Nr. l StPO um bewusste oder doch sehr schwerwiegenc:Ie Angriffe auf 

dic Beweisgrundlage handelt (Karlslilher Kommenta.r zur Strafprozessordnungl 

Scbmidt, 6. Aufl. 2908, Rz. 9 zu § 359). Daran wurde es hier ebenfalls fehlen, ~ 

weder votgetragen noch ersichtlich ist. dass die Urkunde von dem ausstellenden 

Arzt zur Tãuschung im Rechtsverkehr ausgestellt ·wurde. Da aber schon keine 

unechte Urkunde vorlieit. kann letztüch dahingestellt ~leiben, ob Inan dieser 

Meinung oder der Gegenmeinung folgt, die keine Straftat fllr ertbrderlich hilt. 
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W. Zum Wiederaufnahmegrund nach § 359 Nr. 3 StPO 

Nach § 359 Nr. 3 StPO i~t die Wiederaufuahme eines durch rechtsloiiftiges ~rteil 

· abgeschlossenen Verfahrens zugunsten des Verurteilten zulãssig, wenn bei dem 

Urteil ein Richter mitgewirkt hat, d~ sich in Beziehung a1:1f die Sache einer 

strafbaren Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat~ sofem die Ver

letzung nicht vom Verurteilten selbst veranlasst ist. Es handelt sich bei Nr. 3 des 

§ 359 StPO ~ einen absoluten Wiederaufuahmegrund ~ der also kein Beruhen 

des nachfolgenden Urteils auf dieseni Versto.B voraussetzt -, weil Beratung und 

Abstin_lmung geheim sind und deshalb ein ursãchlicher Zusammenhang zwischen 

Pflichtverletzung und Urteil nicht aufgekUirt werden kõnnte. Kein Wiederauf· 

nahmegrund des § 359 Nr. '3 StPO sind Verfahrensfehler des das Urteil erlassen.: 

den Gerichts und/odet Amtspflichtverletzungen anderer als 'bei dem Urteil mit
wirkender Richter. 

Ein Verfahren darf nach § 359 Nr. 3 StPO ·nur wiederaufgenommen werden, 

wenn die strafbare Amtspflichtverletzung eines .am Urteil mitwirkenden Richt~ 
zur Überzeugung des Wiederaufnahm.egerichts positiv feststeht, was im Rahnlen 

der BegrUndetheit des Wiederaufnahmeantrags im Probationsverfahren gemn.B 

§ 369 Abs. l StPO geprüft ~d, sof~ der Antrag zuHtssig ist. Dass die strafbaR 

Amtspflichtverletzung. eines am Urteil mitwirkenden Ric}?.ters positiv feststehen 

.. rnuss, um eine Wied~ufnahme eines durch rechtskl'lftiges Urteil abgeschlessenen 

Verfahrens durchftlhren m dtlrfen, ergibt sich zwingend · aus § 364 Satz 1 StPO, 

wonach ein Antrag auf Wiederaufnahme des Ve~ahrens, der auf die Behalli.ptung_ 

einer Straftat gegründet werden soll, nur dann zulassig ist, wenn wegen· dieser Tat 

eine rechtskritftige Verurteilung ergangen ist odet wenn die Einleitung oder 

Durchfllluung eines Strafverf~ens aus anderen Gründen Jlls wegen Mangel an 

· Beweisen nicht erfolgen kann. 

WlUtrend darüber in Rechtsprechung und Literatur Einigkeit besteht, ist umstrit~ 

ten, welche Anforderungen an die vorgelagerte Zulãssigkeitsprü.fung zu . stellen 

sind. Nach überwiegender Ansicht ist im Rabmen der Zulissigkeit zu prüfen, ob 

der Verurteilte das Vorliegen einer solchen strafbaren Amtspflichtverletzung ei

nes bei dem Urteil rnitWirkenden Richters scn.liissig darlegt und ob die im Hin

blick auf § 364 Satz l StPO grundsãtzlich erforderliche rechtskraftige Verurtei-
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lung des Tãters vorgetragen ist oder ob stattdessen dargelegt wird, dass die Ein· 

leítung oder Durchftlhrung eines Strafverfahrens· aus anderen GrUnden als wegén 
' . . . . 

Mangels an Beweisen nicht erfolgen kann (etwa wegen eingettetener Verfol-

gungsverj~g g_emiiB § 78 StGB). Liegt ein rechtskdlftiges Urteil in Bezug auf 

die s(rafbare Amtspflichtverletzung nicht vor - wie .hier ._, muss sich aas dem 

Antra,g nach dieser Ansicht mindestens der konkrete Verdacht der behaupteten 

Straftat ergeben (Meyer-GoBner, StPO, 56. Au~. 2013, Rz. l zu § 364; Karlsru-
. . 

~019/042 

her Kommentar zur StPO/Schmidt, 6. Aufl 2008, Rz. 6 zu § 364). Der auf diesen 

Wiederaufnahmegrund gestUtzte. Antrag ist d~ch zur Begrilndetheitsprilfung 

zuzulassen, wenn unter Zugnmdelegung des Tatsachenvorbringens des Unterge

brachten - nicht seiner Wertungen des Sachverhalts - ein konkreter Verdacht fUr · 

di e behauptete Straftat spricht, der entsp~chend § l S2 Abs. 2 StPO wenigstel'ls 

zur Einle_itung eines Ermitthmgsverfahrens gegen den Richter ausreich~n würde. 

· Da diese Ansicht tiberwiegend vertreten wird, wendet sie das erkennende Gericht 

im Folgenden an und nim.mt die Zulllssigkeítsprüfung zugunsten des Unterge

brachten unter Zugrundelegung ihter geringeren Anforderungen an die Zulãssig

keit eines auf § 359 N r. 3 StPO gestutzten Antrags vor. 

Der Wiederaufuahrncantrag der Verteidigung des Untergebrachten benennt die 
. . 

Straftatbestãnde der Rechtsbeugurig (§ 339 StGB) und der Freiheitsberaubung 

(§ 239 StGB), die vom Vorsitzenden Richter am Landgericht Brl?'fler in vielfa

cher Hinsicht veJWirklicht worden seien. Ein hinreichend konlaeier Tat (An

fangs· )verdacht ergibt sich jedoch aus den im Wied.erau:fhahmevorbringen darge-

. stellten Tatsachen nicht. 

Der Straftatbestand des Verbrechens der Rechtsbeu,gung gemW3 § 339 StGB ist in 

~bjektiver Hinsi~ht verwirklicht, wenn sich ein Richter bei ~r Leitung oder Ent

_scheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer 

Beugung ~es Rechts schuldig macht. Das Recht ist gebeugt, wenn elne Entschei

dung ergeht. die objektiv ini Widerspruch zu Recht und Gesetz steht, _wobei zU.r 
Vermeidnng eincr unvertretbaren Ausweitung der Strafbarkeit ein elementarer 

VerstoB und auch eine Einschrãnkung der Detinition der Rechtsbeugungshand

lung durch ein subjcktives Element zu verlangen ist. Somit muss 'schon auf der 

Ebene des objektiven Tatbestands ein bewusster Regelversto.B insoweit vorliegen, 

als sich der Amtstr!ger bewusst und in schwerwiegender Weise von ~echt und 
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Gesetz entfemt (BGHSt 47, 105, injuris, dort Rz. 10) und sein Haildeln stattdes

sen an Mallstãben ausrichtet, die im Gesetz keinen Ausdruck gefunden hab~ 

(Schõnke/Schrõder/Heine a. a. 0., Rz. Sb zu § 339). 

~ 020/042 

Di ese Einschrãnkung bereits auf der Ebene des objek.tiven Tatbestandes· ist not

wendig, weil es sonst - da auf der Ebene des subjektiven Tatbestandes bedingter 

Vorsatz bezUglich der óbjektiven Tatbestandsmerkmale ausreicht ,;_ zur Verwirkli- . 

chung des Verbrechens_ der Rechtsbeugung ausreichte, dass der Tãter die Mõg

li~hkeit der blo.Ben Fehlerhaftigkeit seiner Entscheidung erlcennt und sich mit 

dieser _Mõglichkeit abfindet (vgl. dazu Schônke/Schrôder/Heine a. a. O .• Rz. 7a · 

zu § 339). Ein solches Ergebnis wl!re mit Art. 97 Abs. 1 GG ka~ v_ereinbar und 

würde zudem die Funktionsfllliigkeit der ·Rechtsprechung schweiWiegend beein

trãchtigen. Zudem wãre der Umfang der durch § 339 StGB bewirkten Spe~

kung (dazu unten) dabei umso geringer, je weniger Anforderungen an den objek

tiven Tatbestand gestellt werden und je extensiver der Vorsatzbegnff ausgelegt 

wird. 

Deshalb beugt nach stlindiger Rechtsprechung derjenige~ der ·nur mit der Môg

l_ichkeit einer rechtlich (bloB) nicht mehr vertretbaren Entseheidilng r~chnet und 

sich damit abfindet, das Recht nicht (wD:ID'end urogekehrt die Vorstellung, im Er

gebnis getecht zu handeln, den subjektiven Tatbestand nicht zwangsUlufig in 

Frage stellt, BGHSt 47~ 105, in juris, dort Rz. 28). Eine Rechtsanwendung kann 

somit ·kéinesfalls Rechtsbeugung sein, wenn die Auffassung des Ríchters mindes

tens noch vettr~bar erscheint. Selbst die blo.Be objektive Unvertretbarkeit einer 
. . . . . 
Entscheidung begründet aber noch keine Rechtsbeugung (BGHSt 47, 105, in ju-

ris, dort Rz. 10). 

Auch bei einem Versto6 gegep. Verfahrensrecht kann eine Benachteiligung oder 

Bevorzugung eines Verfahrensbeteiligten nach dies~m Mallstab vor.liegen. Es 

genOgen jedoch nicht Abweichungen vom gesetzlich vorgesehenen Verfahrensab

lauf, auch nicht Verfahrensvérzõgerungen_ als solche (vgl. etwa BGHSt 38, 381, 

in juris, dort Rz. 10 und OLG Karlsruhe NJW 20~4. 1469, 1470 f.). Jedoch 

• .komm~ Rechtsbeugung dann in Betracht, wenn der Richter nicht lediglich die 

abstrakte Gefahr einer falschen Endentscheidung schaffi, sondem durch sein 

Verhalten eineri Vor- oder Nachteil im Sinne des § 339 StGB dadurch herbeifiihrt, 
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dass er die konkrete Gefabr einer falschen Ents~heidung begründet" (BGHSt 42, 

343. in juris, dort Rz. 23; siehe auch Schõnke/Schrõder/Heine a. a. 0., Rz: 6 zu 

§ 339). 

Der zur Tatbestandsverwir~ichung ebenfalls erforderliche: subjektive Tatbestand 

ist (gemã/3 § 15 StGB) Vorsatz, wobei bedingter Vorsatz bezüglich der Verwirkli~ 

cllung des objektiven Tatbestandes gentlg~nd, aber auch erforderlich ist. Der Vor~ 

s&tz muss sich deshalb nicht nur auf die Verletzung einer Rechtsnorm beziehen, 

sondern auch auf die Begün.stigung oder Benachteiligung einer Partei erstrecken 

(Schõnke/Schrõder/Heine a. a. 0., Rz; 7 zu § 339 rn. w. N.). 

Gemessen an diesen Anforderungen an eine strafbare Rechtsbeugung stellt das 

Wiederaufuahmevorbringen des Untergebrachten einen Wiederaufuahm.egrund 

nach § 359 Nr. 3 StPO nicht schlüssig dar. 

. . 
Zu den diesbezUglich behaupteten strafbaren Am~spflichtverletzungen im Einzel-

nen: 

l. Zum Vorwurf der Verletzung des § 225a Abs. 2 Satz l StPO durch Unterlas

sen einer Fristsetzung an dén Angeldagten, um di e. Voroahme einzekier Be

weiserhebungen zu beantragen, sowie zu.m Vorwurf der unterlassenen Anhõ

rung der Verfahrensbeteiligt~ vor Erlass des Übemahmebeschlusses des 

Landgerichts' Nümberg-Fürth vom 27. Januar 2006 

Das Amtsgericht Nürnberg erlie.B am 29. Dez~ber 200? einen Beschluss über 

die Vorlage der bei ihni anhtingigen Strafsache 41 Ds 802 J.s 4742/03 zum Land

gericht Nürnberg-Ftlrth. Aus Sicht des Am.tsgerichts war aufgrund der bis zum 

Zeitpunkt des yorlagebe~hlusses gewonnenen dortigen Erkenntnisse. im noch 

a.usstehenden Urteil die Bejahung der Voraussetzungen des § 63 StGB und damit 

eine Unterbringung des dam.aligen .Angeklagten in einem psychiatrischen Kran

kenhau5 zu erwarten mit der Folge, dass gemiB § 24 Abs. 1 Nr. 2, § 74 Abs. l 

Satz 2 ·GVG nicht die sachliche ZustiiÍdigkeit des Amtsgerichts, sondem diejeni-
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ge des Landgerichts Nümberg-Fürth gegeben war. Diese Vorgehensweise des 

Amtsgerichts Nümberg entsprach § 225a Abs. l Satz l StPO, es unterlieB je<~:och 

die in § 225a Abs. 2 Satz l StPO an den Angeklagten zu richtende FristsetzWlg 

zur StellWig von Beweisantrãgen, die ausweislich des Gesetzeswortlauts dem 

Amtsgericht - und n.icht erst dem Gericht, dem die Sache vorgelegt wurde - ob· 

lag. 

Eine Pflicht des Gerichts hõherer Ordnung im Sinne des ·§ 225a Abs. l StPO, hiet . 

des Landgerichts Nürnberg-Fürth., eine vom vorlegenden Gericht unix:rlassene . . . 
Fristsetzung nachzuholen, si~ht der Gesetzestext nicht vor, 'und auch aus der ein

schUigigen Kommentaditeratur ergibt sich, soweit ersichtlich, zu dieser Thematik 

nichts. Deshalb liegt die Annahine, der Vorsitzende Richter am Landgericht 

Brixner habe dur~h das Untedassen der Nachholung einer solchen Fristsetzung 

das Re_cht im Sinne de~ § 339 S~B gebeugt, bereits hinsichtlich des erforderli

chen objektiven Tatbestandes fem. Die Verfahrensweise der in der nach § 76 

Abs. l GVG vorgeschriebenen Dreierbesetzung über die Verfabrensübemahme 

entscheidenden 7_. Strafkammer de~ Landgerichts Nümberg-Fürth ~ter Mitwir

kung· des Vorsitzenden Richters · am Landgericht Brixner war nãmlich zum emen 

mindestens vertretbar und zum anderen kein erkennbar bewusster Rechtsversto.Q. 

Das . Vorbringen des Verteidigers in. seinem Wiederaufn8h:meantrag vom 

19. Feb~ar 2013, wonach sich ,.angesichts der Eindeutigkeit des Gesetzes~' ein 

vorsãtzliches Handeln des Vorsitzenden Richters am Landgericht Brixner erge

ben soll (Seite 36 Mitte des vorg~annten Wiederaufu_ahmeantrages~ Blatt 37 oer 
Akte 7 ~s 151 J s 4111/13 WA). triffi somit nicht zu. Bei der Argumentation des 

Verteidigers handelt es sich vielmehr um spekuiative ~usfl1hrungen, Zu.mal der 

vorgenannte Wiederautnahmeantrag auf Seite 35 .unten (Blatt 36 der Akte) Zwei~ 

fel des Untergebmchten daran erkennen Utsst, ob das pflichtwidrige Unterlassen 

der Fristsetzung durch das Amtsgericht vom Vorsitzenden Richter am ~andge-

richt Brixner tatsãchlich erkannt ~de~ wenn ausgefilhrt wird: ,,Dessen Ver

sãumn.is wird der VRiLG Brixner erkannt haben". 

S~lbst wenn man jedoch ungeachtet des hierzu schweigenden Gesetzesworllauts 

eine Pflicht des hôheren Gerichts ~t, die vom vorlegenden Gericht unter

lassene Fristsetzung nachzuholen, ergãbe. sieh hierau5 kein objektiv elementarer 

Rechtsversto.B des Vorsitzenden Richters am Landgericht Brixner im Sirme .der 
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oben ausgefUhrten Definition. Denn der Vorlagebeschluss des Amtsgerichts vom 

29. Dezember 2005 wurde' vom Amtsgericht den beiden damaligen Verteidigern, 

Wahlverteidiger Rechtsanwalt Opho:tf 'und Ptlichtverteidiger Rechtsanwalt Dol

mány, am 3. Jaituar 2006 übersandt (Blatt 320 der Strafakten).. Einwãnde gegen 

die .vom Amtsgericht durch Er~~s seines Vorlagebeschlusses angeregte Über

nahme des Verfahrens dutch das Landgericht wurden von ihneri bis zum Erlass 

des Übemahm.ebeschlusses am 27. Jan\lar · 2006 nicht vorgebracht. .Angesichts 

dieser Sachlage durfte das übemehmende Gericht - somit auch der Vorsitzende 

Richter am Landgericht Brixner - davon ausgehen, dass jedenfalls das vor Erlass 

des Übemahmebeschlusses zu gewãhrende rechtliche Gehor· (§ 33 StPO) des Un

tergebrachten hinreichend gewahrt war. Es ist auch nicht vorgetrageó oder: sonst 

ersichtlich, dass der Untergebrachte tatslichlich irgendwelche Einwamde gegen ·· 

die anstehende Übemahme durch das Landgericht erhoben hãtte 'ooer hãtte erhe

ben wollen; im Wiederaufnahmean'trag seines Verteidigers (Seite 16, Blatt 17 der 

Akte) wird ausge:fiihrt, dass der Untergebracht~ jedenfalls von e.inem seiner bei

den damaligen Verteidiger über den ihnen zugegangenen Vorlagebescbluss des 

Amtsgedchts unterrichtet worden sein dürfte. Dennoch wurden, soweit voxgetra

gen oder sonst ersichtlich, weder vom Untergebra.chten selbst noch von einem 

seiner beiden Verteidiger irgendwelche Einwande gegen die vom ~tsgericht 

angeregie Obeiuahme erhoben. 

2. Zum·vorwurf des Versto6es gegenArt. 104 Abs. 3 Satz l GG, Art. 102 Abs. 2 

Satz 1 und 2 Bayerische Verfassung und §§ 115. 115a StPO 

Die Chronologie der diesbezüglichen Ereignisse ergibt im Wesentlichen folgen

denAblauf: 

l. Februar 2006: 

Beschluss der 7. Strafkammer des Landgerichts Nüinberg-Fürth in der nach § 76 

Abs. l GVG vorgeschriebenen Dreierbesetzung unter Mitwirkung des Vo~itzen

den Richters am Landgericht Brixner nach § 126a StPO (Anordnung der einst-
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.weiligen Unterbringung des zu diesem Zeitpunkt noch auf freiem Fu6 be:findli

ohen AIÍgeklagten in einem psychiatrischen K.rankenhaus). 

27. Februar 2006 (Montag): 

Der Angeklagte wir:d aufgrund des vorgenannten Unterbringungsbefehls· festge

nommen und zunãchst in das Bezirksklinikum ain Europakanal in Erlangen ver

bracht. 

2 . Ma.rz 2006 (Donnerstag): 

Der Angeklagte wird durch die Polizei in das Bezirksklinikum Bayreuth gebraciÍ.t 

(so die. ~itteilung des Bezirksk:linikums ~ayreuth vom 6. Mür:z 2006, Blatt 342 

der .Strafakten). 

3. Mãrz 2006 (Freitag): 

Eingang der schriftlichen Mitteilung der Polizeiinspektion Nümberg-Mitte vom 

27. Februar 2006 über die Festnahme und Verbringung in das Bezirksklinikum 

Erlangen beim Landgericht Nümberg-Fürth. 

7. Miin 2006 (Dienstag): 

Aktenvennerk des Vorsitzenden Richters am Landgericht Brixner, dass sich der 
l 

Angeklagte nunmehr iro Bezirksk:linikum Bayreuth befinde; zugleich Verlügung, 

den Unterb.dngungsbefehl vom l. Feb.ruar 2006 an_ das Amtsgericht Bayreuth mit 

de:r Bitte ~m Erôffnung zu ü~ersenden. 

8. Mãrz 2006 (Mittwoch): 

Eingang eines Schreibens des Bezirksklinikums B_ayreuth (Blatt 342 der Sttafak

ten) bei. der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Forth. wonach der Angeklagte am 

2. Mltrz 2006 durch die Polizeiinspektion Nfunberg-Mitte dem Bezirksklinikritn 

Bayreuth zugefllhrt worden sei und ~ich nun dort befinde. 

'9. Mãrz 2006 {Donnerstag): 

Erledigung der vorgenannten Verlugung· dirrch die Geschiftsstelle· des Landge

richts Nümberg-Fürth. 
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13. Mãrz 2006 (Montag): 

Eingang des vom Landgericht NtJr:nberg-Fürth übersandten Unterbringungsbe

feh1s bei den Justizbehõrden Bayreuth. 

14 .. Mllrz 2006 (Dienstag): 

~ 025/042 

Der beim Amtsgericht Bayreuth zustãndige Ermi.ttlungsrichter bestimm.t Termin · 

zur Anhõrung des Angeklagten aufFreitag, den 17. Mãrz 2006. 

17. MHrz 2006 (Freitag): 
• l 

Dem Angeklagten wird der Unterbringungsbefehl durch den Ermittlungsrichter 

des Amtsgerichts Bayreuth erõflhet, der Angeklagte wird angehõrt. er legt bei 

seiner Anhõrung ,gegen den Beschluss. des Landgerichts vom 1.02.2006'' einen 

von ihm so bezeichneten ,,Einspru~h" ein. Der Unterbrlngungsbefehl wird 

schlieBlich vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts unverlindert aufrecht erhal

ten, dessen weitere Vollziehung angeordnet. Der Angeklagte wird dort' über sein 

gemãB § I l Sa Abs. 3 StPO bestehendes Recht belehrt, dem nach § 115 

Abs. l StPO zustãndigen Richter am Landgericht Nümberg-Fürth vorgefülut zu 

werden; er beantragt diese Vorführung. Anschlie&nd - noch ain 17. MHrz 2006 -

verfttgt der den Angeklagten vernehmen.de Enn~ttlungsrichter des Am.tsgerichts 

Bayreuth die Rücksendung des Vorgangs an das Landgericht Nürnberg-FOrth 
. . 

(Eingang bei den Justizbehõrden Nümberg am 21. Mãrz 2006), versehen mit sei-

nem handscluiftlichen Hinweis: ,,Der Angeschuldigte hat ,,Einspruchu eingelegt 

u~ die Vorfllhrung nach § 11 Sa StPO beantragt" (Blatt 343 d er S1rafakten ). 

22. M:ttz 2006 (Mittwoch):. 

Der. Vorsitzende Richter am Landgericht Brixner bestimmt Tennin zur Anhõrung 

des Angeklagten auf Freitag, den 31. Mãrz 2006 und ordnet Ladung sowie Ein

zelverschubung des Angeklagten vom Bezit.ksklinikum. Bayreuth ~- Diese Ver

fUgung wird von der Geschãftsstelle am. 23. MHrz 2006 ausgefiihrt. 

27. Marz 2006 (Montag): 

Zustellungsnachweis des Wachtmeistex:s des Landgerichts Bayreuth, wonach die 

Lndung dem Angeklagten ,,heute" im Bezirksklinikwn Bayreuth tlbergeben wur

de. (Zu diesem Zeitpunkt be(and sich also der Angeklagte· nocb iiJliJler aul3erbalb 

des Bezirks des zustlin.digen Richters im Sinne des § 115 Abs. l StPO. Wann im 
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Zeitraum zwischen der am 27. Mãrz 2006 erfolgten Ladungs~tellung und der 

Anhõrung am 31. Mlirz 2006 in Ntimberg die am 22. Mãrz 2006 vom Vorsitzen~ 

den Richter am Landgericht Brixner angeordnete Einzelverschubung nach Nürn· 

berg tà.tsAchljch erfolgte, trAgt das Wiederaufnahmevorbringen nicht vor und lasst 

sich auch nicht den Strafakten entnelunen.) 

28. Mãrz 2006 (Dienstag): 

Der Vors~tzende Ríchter am Landgericht Brixner er)?.lüt drei vom Angeklagten 
. . 

verfasste Briefe an das Landgericht NUmberg-Fürth, datierend vom 17. Ml:trz, 

20. Mãrz und 21. Mm 2006 (lnhalt u. a.; Antrag aufmilndliche Haftpriiftmg'und 

Antriige auf Wiederg~wãhrung des im Bezir.ksklinikum B8ryreuth verweigerten 

oder nur zeitreduziert gewAhrten einstündigen Hofgangs und Unterlassung der 

dort wlihrend des Hofgangs praktizierten Hand- und FuBfesselung), und nimmt 
. . . 

sie laut seines Vermerks (Blatt 365 der Strafakten) zur Kenntnis. 

31. Mlirz 2006 (Freitag): 

· Anhõnmg des Angeklagten in Gegenwart seines Pflichtverteidigers Dolmány -

der Wahlverteidiger Rechtsanwalt Ophotf hatte sein Mandat am 28. Mãrz 2006 

niedergelegt - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Brixner: und die 

beiden weiteren Strafkammermitglieder. Dabei verweist der Angeklagte auf eine· 

be.i ihm im Bezirksklinikum Bayreuth praktizierte Hand4 und FuBfesselung und 

' bi~et um deren sofo,rtige Beendígung. Am. Ende des ~õnmgstennins ergeht ein 

Beschluss der 7. Strafkammer des Landgerichts Nümberg-Fürth iil der nach § 76 

Abs. 1 GVG vorgeschrleb~en Dreierbesetzung unter Mitwmc:ung des Vórsitzen

den Richters am Landgericht Brixner, worin der einstweilige Unterbri,O.gungsbe

fehl mit der Begründung aufrecht erhalten wird, dass sein e ., Voraussetzungen 

fortbestehen". 

15. April 2006: 

Ein auf den 27. Mlirz 2006 datiertes Schreiben des Angeklagten trifll bei der 

7. Straíkammer des Landgerichts NUmberg·Fürth ein (Blatt 373 f. der Strafak

ten). Darin bittet er unter anderern um Mitteilung, wás aus seinen ,,Ant:rãgen und 

Briefen dieses urtd letztes Jahr wurde". 
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Z ur rechtlichen Bewertung: 

Einschll:igig sind im vorliegenden Fall die aufgrund der in § 126a Abs. 2 Satz 

l sflio fl1r entsprechend anwendbar erkllirten §§ 115, llSa StPO. Diese Normen 

_setzen wie auch Art. 5 Abs. 3 EMRK. das Verfassungsgebot des Art. 104 GG in 

einfachgesetzliches Recht mn. Nach· § 115 Abs. l StPO ist eine aufgrund eines 

bereits existenten Haftbefehls ergriffene Person unverzilglich dem zustlindigen 
. . . 

Gericht vorzufllbren und genUW § 115 Abs. 2 StPO von diesem darm unverzüglich, 

~ 027/042 

spl:ltestens am nãchsten Tag, zu vemehmen, wobei un-verzüglich im Sinne von · 

,ohne jede verm.eidbare Verzõgenmg''. zu verstehen ist (Meyer.:.Go.Bner, StPO, 56. 

Autl2013, Rz. 4 zu.§ llS). Zustindiges Gericht im Sinne deS § 115-Abs. l StPO 
. . 

war hier (§ 126 Abs. 2 Sat;z l StPO) die 7. Strafkammer des Landgerichts NUm· 

berg-Fürth. 

Das in § 115 Abs. l StPO bestimm.te Gebot, eine aufgrund eines bereits existen-
. . 

ten Haftbefehls ergriffene Person unverzttglicb dem zustãndigen Gerieht vorzu

:fiihre~ bedeutet, dass der Ergriffene ohne vermei~bare Verzõgerung in den un· 

mittelbaren Machtbereich des zust!ndigen Gerichts gelangt. Das ist der Fali~ 

wenn der Verha:ftete in die fUr das Gericht zustandige oder jedenfalls nahe gele· 

gene JustizvollzugsanstaJi eingeliefert tind dem Ricbter zugleich Gelegenh4'it 

gegeben wird, hiervon Kenntnis zu nehmen, sodass er den Beschuldigten jeder

zeit w Vernehmung zu. sich . bring~ lassen ~ann (Karlsruher Komme~tar 

zur StPO/Graf, 6. Allfl: 2008, Rz. 2 zu § llS StPO). Wegen der in § 126á Abs. 2 

Satz 1 StPO angeordneten entsprechenden Anwendung des § '115 StPO bedeutete 

dies hier die Pfiicht, den Angeklagten in ein im Gerichtsbezirk gelegenes oder 

jedenfalls nahe gelegenes psychiatrisches Krankenhaus zu bringen (Karlsruher 

Kommentar zur StPO/Schultheis, 6. Aufl. 2008, Rz. 6 ZlÍ § 126a StPO). 

Dieses Gebot des § 115 Abs. l StPO in, Verbindung mit § 126a Abs. 2 Satz 

l StPO wurde Zlllll1chst in die Tat umgesetzt, denn ausweislich des Schreibens 

. der Polizeiinspektion Nürnberg~Mitte vom- 27. Februar 2006 wurde der Ange

klagte nach seiner am 27. Februar 2006 erfolgtenFestnahme zunlichst in das für 

den Bezirk des Landgerichts Nümberg-F~ zustãndige Bezirks~ankenhaus 

Erlangen verbracht. 
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Jrn Hinblick auf den Inhalt des Vermerks und die Verfilgung des Vmsitzenden 

Richters am Landgericht Brixner vom 7. MãrZ 2006 steht fest, dass dieser am 

7. Mãrz 2006 von der erfolgten Festnahme und vom Aufenthaltsort des Ange

klagten (nunmehr: Bezirksklinilrum Bayreuth) ~enntnis hatte. Eine bereits vor 

dem 7. Mãrz 2006 erfolgte diesbezügliche Kenntnised~gung des Vorsitzenden 

Richters am Landger~cht Brixner behauptet weder das Wiedemufnahmevorbrin

gen'noch isteine solcht: ersichtlich. Dies zugrunde gelegt, ergibt sich weiter,dass 

die an § 115 Abs. l StPO anschlie.Bende Ptlicht des zustãndigen Gerichts, dem . . . . 
aufgrund des Haft- oder Unterbringungsbefehls Ergriffenen unverzüglich nach 

der Vorfiihrung. aber spãtestens am nW::hsten Tag, den Haft-/Unterbringungs

befehl :Zu erôflhen (§ H~ Abs. 2 StPO), vom Vorsitzenrll:n Richter am Landge

richt Brixner gar nicht mebr realisiert werden konnte. 

Zum Zeitpunkt der VerlUgÚng des Vorsitzcmden Richters am Landgericht Brixner 

am 7. Mürz 2006 befand sich der Angeklagte bereits nicht niehr im Bezirksklini

·kum Erlangen (also im Bereich des :fiir die Strafsache õrtlich zusUindigen Land

gerichts Nürnberg-Fürth). sondem im Bezirksklinikum Bayreuth mit der Folge, 

· · dass zu diesem Zeitpunk.t das Amtsgericht Bayreutb das nãchste Amtsgericht im 

Sinne des § l l Sa Abs, l StPO war. Aus welchem -Grund der Angeklagte am 

2. Mlrz 2006 durch die Polizei vorn Bezirksklinikum Erlangen~ das im Bereich 

des fUr die Strafsache ôrtlich zustãndigen Landgerichts Nümberg-Fürth liegt, in 

das Bezirksklinikum Bayreuth gebracht wurde, ist in den Strafakten Iiicht er~ 

kennbar do.kumentiert. · Jedenfalls behauptet das WiederaufnahmeYorbringen 

nicht, dass der Vorsitzende Ri~hter am Landgeri~t Brixner selbst dazu beigetra

gen hat. Aus Seite 17 Mitte des Wiederau.fuabmeantrags vom 19. Februar 2013 

geht vielmehr h~rvor. dass offenbar auch der Untergebrachte davon ausgeht, dass 

der Vorsitzende Richter am Landgericht Brixner sich vor Verfassen ~ines Ver

merks am 7. 'Mãrz 2006 (wonach sich ·der Angeklagte ,,nunmehr'' im Bezirkskli

nikum Bayreuth- befinde) t1ber den Verbleib des Angeklagten erkundigte, somit · 

dessen Aufenthaltsort noch nicht kannte. 

Ist die Vorfühnmgsfrist des § 115 Abs. l StPO verslumt worden oder - was aus 

Sicht des erkennenden Gerichts gleich zu behandeln ist - w'urde zwar die Vorfllh- . 

nmgsfrist eingehalten. kann aber die erste Vemehmung durch den zustlindigen 

· Richter wegen eines Weitertransports des Inhaftierten vor der nach § 115 

-26-



24/07 2013 11:18 FAX +49 941 2003582 LG Regensburg Strafabt. 

Abs. 2 StPO zu erfolgenden Verriehmung nicht mehr rechtzeitig durchgetllhrt 

wcrden - wovon hier auszugehen ist -. so ist der Inhaftierte zur Vermeidung· wei

terer Verzõgerungen dem Richter des nãchsten. Amtsgerichts zur Vemehmung 

nach § 115a StPO vorzufllhren (Lõwe-Rosenberg!Hilger, StPO. 26. Aufl. 2010, 
. . 

Rz. 3 zu § 115a), es sei denn, im Einzelfall wa.re eine schnellere Sachbehandlung 

durch den nach § 115 StPO zustll.ndigen Richter zu ern:"arten (Karlsruher Kom
mentar zur StPO/Graf, 6. Aufl. 2008, Rz. '1 zu §li Sa). 

~ 029/042 

Angesichts dessen war die Verfilgung des Vorsitzenden Richters ani Landgericht 

Brixner vom 7. Mltrz 2006, den Unt~rbringlingsbefehl vom l. Februar 2006 an . 

das Amtsgericht Bayreuth mit der Bitte um Erõff111mg zu übersenden - und nicht 

etwa den Rücktra.nsport des Angeklagt~ nach Erlangen oder N~berg zu veran- . 

lassen oder selbst mit den weiteren Mitgliedem der 7. Strafkammer zum Zwecke 

der E~õflhung d~s Unt.erbringungsbefehls. vom Dienstsitz ~ Nürnb.erg nach Bay- · . 
reuth zu fahren - vertretbar. Dass der Vorsitzende Richter am Landgericht 

Brixner hierbei vor dem Hintergrund des in. Haft- ~d Unterbringungssachen gel

tenden Besc~eunigungsgebots nach Strafaktel:üage nicht erkennbar auf ·eine be

sondeie Eilbedurftigkeit des von ilun Verfiigten hinwirlcte - seine Verftlgurig vom 

7. Mãrz 2006 wurde erst zwei Tage spater von der Geschãftsstelle des Landge- . 

lichts ausgetlihrt, wobei der Unterbringungsbefehl auch am 9. Mllrz 2006 an· 

scheinend nicht vorab g~faxt wurde, da er beim Amtsgericht Bayreuth erst am 

13. Miirz 2006 einging -, begründet keine~ elementaren RechtsverstoB des Vor

sitzenden Richters ani Landgericht Brixner im Sinne der o~en genannten Defini

tion des Rechtsbeugungsiatbestandes. 

Ab dem 13. Mãrz 2006 lag dann das weitere. V~rfahren ~üchst in Hã.oden des 

Amtsgerichts Bayreuth, bis am 21. Miirz .2006 der Vorgang wieder an das Land-. 

gericht Nürnberg-Fütth und am 22. Mãrz 2006 Z1lD1 Vorsitzenden Richter am 

Landgericht Brixner gelangte. 

Nunmebr hatte die 7. Sttatkammer des Landgerichts Niirnberg-Fürth, der der 

Angeklagte auf s~in Verlangen hin gem.IB § l l Sa Abs. 3 Satz 1 StPO vorgefiihrt 

wurde, den Aitgeklagten zu ventehmen. Eine Frist; innerhalb welcher ein vom 
l • 

nãchsten Amtsrichter Vemommener dem zustãnd~gen Richter vt?rgefilhrt werden 

muss. ist im 9esetz nicht festgelegt. Das· in Haft.~ und Unterbringungssachen gel- · 
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tende Beschleunigungsgebot gebietet aber, dass die VorfUhrung vor den zustãndi

gen Richter und dann auch die auf die Vorfllhrung folgende Vernehmung durch 

den zustãndigen Richter unverzilglich, also ohne Vel'~eidbare Verzõgerung~ ge

schieht (Karl.sruher Kormnentar zur StPO/Graf, 6. Aufl. 2008, Rz. 5 zu § llSa; . 

Meyer-Go6ner, StPO) 56. Aufl. 2013, Rz. 8 zu § 115a). 

Dass die Art der am. 22. Mãrz 2006 vorgenommenen Terminienmg durch den 

Vorsitzenden Richter am. Landgericht Brixner, n.ãmlich den Tennin zur Vemeh

mung des.Angeldagten erst auf 4en 31. Mürz 2006 zu bestimm.en~ noch unver

ziiglich war, muss aus Sicht des erkennenden Gerlchts vorbehaltlich denkbaier, 

aber nicht aus den 'strafakten ersichtlicher Notwendigkeiten, vemeint werden. 

Von einem Rechtsversto.B des Vorsitzenden Richters am. Landge~ch~ Brixner in 

Fonn. eines Verfahrensfehl~ ist · also auszugehen.' Dennoch folgt daraus kein 

elementarer RechtsverstoB im Sinne der oben aufgefiihrten Definition des 

Rechtsbeugungstatbestandes. Denn der Wortlaut des § l l Sa Abs. 3 StPO sieht 

k.eine bestilmnte, feste Frist fUr die Vernehmung durch den zustAndigen Richter 

vor und au~h di e · nach einhelliger Ansicht bestehende P:flicht der Unverzo.glichp 

keit von Vorffihnmg und Vemehmung wird darin nicht ausdrücklich be~timmt .. 

Die Notwendigkeit, di e Vorlührung .nach Nürnberg und die dortige Vemehmung 

unverzüglich ~ veranlassen, driingt si~h also nicht schon nach dem Gesetzes-

. wortlaut des § 115a Abs. 3 StPO unmissverstindlich auf. Deshalb liegt ein be

wusster Regelversto.B nicht nahe, eine solche Behauptuqg erscheint vielmebr 

spekulativ. 
' . 

Hinzu komm.t~ dass zwar. (auch) bei einem Verst:O.B gegen Verfahren.sreeht eine Be

naohteiligung oder Bevorzugung eines Verfahren.sb~iligten im Sinne des Rechts~ 

~gungst:Jltbestandes vorliegen kann, dann aber in der Regel erforderlich ist, dass 

der Richter durch sein Verhalten nicht lediglic~ (lie abstrakte Gefahr eíner falsohen 

Endentscheid1mg (hier in Bezug auf den Fortbesümd des einstweiligen Unterbrin

gungsbefehls)~ sondem die konkrete Gefahr eines.unrechtmaBigen Vor- oder: Nach

teils fUr eine Partei schafft (BGHSt 42, 343, in juris, dort Rz. · 23; Schõn-. 

k.e/Sclu'6der/Heine a. a. 0., Rz. 6 zu § 339). In diesem Zusammenhang ist vorlie

gend nichts dafiir vorgetragen oder sonst ersichtlich, dass die auf zwischenzeitlich 

Wiverlin.derter Tatsachenlage betuhende Entscheidtmg der 7. Strafkammer des 

Landgerichts NUmberg:.Fürth vom 3 l. Mãrz 2006 in der nach § 76 Abs. l GVG 
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vorg~schriebenen Dreierbesetzung unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters 

am Landgericht Brixner; den Unterbringungsbefehl vom l. Februa:r 2006 wegen 

Fortbestehens seiner Voraussetzungen aufrecht zu erhalten, ím Falle einer durch 

diese Strafkammer früher als geschehen erfolgten Vernehmung des Unterge

brachten. anders ausgefallen wãre àls am 31. Mlü'z 2006. N ach § 196 Abs. l GVG 

müssen dabei mindestens zwei der drei Kammermitglieder · für den Erlass des 

Fortdauerbeschlusses gestimmt haben. Auch eine splitere, zeitlioh nach dem Ver7 

fahrensfehler liegende Entwicklung kann bei der Frage, ob dem Untergehrachten 

durch den Verfahrensfehler ·des Richters nicht lediglich die abstrakte Gefahr einer 

falschen Endentscheidung (hier m Bezug auf den Fortbestand des einstweiligen 

· Unterbringungsbefehls) entstanden ist, sondem di e erforderliche konkrete Gefahr 

eines unrechtml:lliigen Nachteils geschaff~ wurde, berücksichtigt werden (vgl. 

BGHSt 42, 343, injuris, dort R.z. 18 und 33). 

Ungeachtet desse:n hatte det; Umstand, dass das. in § 115 Abs. 2, § 115a Abs. 2 

Satz l StPO angeordnete Gebot, den Beschuldigten unverzüglich nach der Vor

fiihrung, jedoch sp!testens am· nãchsten Tag zu vernehmen, missachtet worden 

war, weder fl1r das Amtsgericht Baf!euth noch in der F olge fUr das Landgericht 

Ntimberg-Fiirth die zwingende Konsequenz, dass der Angeldagte , sch.on allein 

wegen dieser Fristüberschreitwlg - oder wegen ein~s Verstolles gegen das Gebot 

der Unverzüglichkeit - hãtte freigelassen werden müssen. Denn eine solche 

Überschreitung fUhrt nach einer insbesondere in der strafprozessualen Kommen

tarliteratur vertretenen, gewichtigen Au:ffassung in den Fallen, in, denen wie hier 

bereits ein Haft-!Unterbringungsbefehl eines Gerichts vorliegt. nicht zur Notwen

digkeit der FreilassWlg (Mey.er-Go.Bner a. a. O., Rz. 3 zu § llSa und Rz. 5 zu 

§ 115 StPO; Karlsruher Kommentar zur StPO/Graf a. a. 0., Rz. 5 zu § 115 StPO). 

Dass allein eine solche Fristversãumung zur Au:thebung eines bereits bestehen

den Haft-!Unterbringungsbefehls und zur Freilassung ftlhren rilüsse, winl zwar in 
der verfassungsrechtlichen und iii Teilen der. strafprozessl_l8len Literatur vertreten·. 

Jedoch stunde auch bei einer solchen Verfahrensweise dem emeuten Erlass eines 

inhaltsgleichen Haftbefehls und einer damit verbWldenen emeuten Festnahme 

nichts entgegen. 

Aus dem Votstehenden folgt. das-s die Verfahrensweise des Vorsitzenden Richters 

aJD Landgericht Brixner und der weiteren Mitglieder der 7. Strafkammer des 
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Landgerichts Ntlrnberg-Fürth, nicht schon wegen einer Fristüberscbreinmg die 

Freilassung des Angeklagten anzuordnen, jedenfalls rechtlich vertretbar war. 

3. Zum Vorwurf der fehlenden Bescheidung der auf Ausgestaltung d~s Unter

bringungsvollzuges gerichteten Antrãge des Angeldagten 

Zum Sachverhalt: 

Am 17. MArz 2006 verfli.gte der den Unterbringungsbefehl eroffuende Erm.itt

·lungsrichter des Atlltsgerichts Bayreuth in seinem an das Bezirlcskrankenhaus 

Bayreuth gerichteten Aufn.ahm.eersuchen: 

,FOr den Untergebnwbten so11 dle durch die Haftbefehlvollzugsordnung und die 
hienu erlassenen Bayeriscben Verwaltungsvorschriften allgemein getroffene Rege· 
Iung gelten, soweit nicht in diesem Aufnahmeersuchen oder spllter besondere Verfil~ 
gungen getroffen werden." (Blatt 355 der Strafald:en·7 KLs 802·Js 4703/03) 

Nr. 55 der UVollzO ,Aufenthalt im Freien" lautete hi Abs. l: 

,Arbeitet ein Gefangener nicht im Freien, so soll ihm Ulglich mindestens eine Stun
de Aufenthah im Freien ermõglicht werde~ wenn die Wittenmg dies zu der festge
setzten Zeit zullssf', 

Nr. 62 Abs. l der UVollzO lautet~: 

,Gegen einen Gefangenen kOnnen besondere Sicheru.ngsmaBnahrnen angeordnet 
werden, weim eine Gefllhrdung des Zw~ks der Untersuchungshaft oder eine erhe!):. 
·liche StOrung der AnstaltsordnlUlg ander:s· nicht vermieden oder behoben werden 
kann.•• 

FOr die Fesselung galt neben âer inhaltsgleichen gesetzlíchen Regelung in§ 119 

Abs. S StPO in der 2006 geltenden· Fassun~ Nr. 64 der UVollzO ,,Fesselung'•, 
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Diése lautete: 

,,(l) Der 9efangene darf gefesselt werden, wenn 

l. die Gefahrbesteht, da8 er Gewalt gegen Personeo oder Sachen mwendet, oder 
wenn er Widerstand leistet, 

er m fliehen versucht oder wenn bei Würoig\Ulg der Urnstãnde des Einzelfalles, na
mentlich der VerhãltJ:lisse des Gefangenen und der. Umstlinde, die einer Flucht ent
gegenstehen, die Gefahr besteht, daB. er sich aus dem Gewahtsam befreien wird, 

2. die Gefahr des Selbstmotdes oder der Selbstbeschiidigung besteht 

und wenn die Gefahr durch keine andere, weniger einschneidende MaBniJ}mle abge
wendet werden kann" ( ... ) 

,(2) In der Regel dürfen Fesseln nur an den Hiinden oder an den FüBen angelegt 
werden. Im Interesse des Gefangenen kann eine andere Art der Fessehmg angeord
net werden. Die Fesselung wird zeitweise gelockert, soweit d.ies no~endig ist. 

(3) Die Anordnung der Fesselung triffi der Richter. Wi:rd in ~genden Fãllen von 
anderen Beamten die Fesselung verfllgt, . so ist unvemtgíich d.ie nachtrigliche Zu~ 
stimmung des Richters einzuholen (Nr. 62 Abs. 3)." 

~ 033/042 

In einem· auf de~ 27. Mãrz 2006 datierte!l Schreiben ~ Untergebrachten an die 

7. Strafkammer ~es Landgerichts Nürnberg-Fürth (Blatt 373' f. der Strafakten) 

bittet er .um Mitteil~g. was aus seinen ,,Antrãgen und Briefen die~s und letztes 

Jahr wurde". Vorausgegangen waren mehrere an die 7. Stratkammer gerichtete· 

Eingaben des Untergebrachten, in dencn er sich unter anderem gegen die bei ihm 

wUhrend des Hofgangs in der Anstalt praktizierte Hand- und FuJlfessehmg und 

die ReduzietUl_lg seiner Hofgangszeiten durch die Anstalt wandte. 

Zur rechtlichcn Bewertung: 

Geml!B § 119 Abs. 6 StPO a. F., Nr. 62 Abs. 3, Nr. 63 Abs. l Nr. 6, Nr. 64 Abs. 3 

UVollzO sind die beschwerenden Matlnahmen vom Richter anzuordnen, in drin

genden Fãllen, in denen auch der Anstaltsleiter vorliUfige Mà6nahmen treffen 

darf, bedürfen diese jedenfalls der Genelunigung des Richters. Dabei ist gemãB 
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§ 126 Abs. 2 Satz 3 _StPO in der damals wie heute geltenden Fassung nach ~rhe

bung der õffentlichen Klage zu einem Kollegialgericht (wie hier zur Strafkammer 

des Landgerichts Nümberg-FOrth) dessen Vorsitzender zustãndig, hier also der 

Vorsitzende Richter am Landgericht Brixner. Der Wiederaufuahmeantrag des 

Untergebrachten (Seite 4 7 f., B1att 4S f. der Wiederaufnahmeakte 7 KLs 151 J s 

4111113 WA) filhrt zi1 den beschwerenden MaBnahmen aus, alles spreche datur, 

dttss die Mallnahmen zwischen dem Vorsitzenden Richter am Landgericht Brix_

ner unâ dem Leiter der Klinik, Dr. Leipziger; abgesprochen gewesen seien, der . . 
Vorsitzende Richter am Landgericht Brixner· als9 seine Z:ustimrnung erteilt habe. 

Hiervon ausgehend lag jedenfalls. eine formale Genelunigung des znst!lndigen 

Richters Brixnet .. vor. Dass die Genehmigung, sobald sie ergeht, zum Zweck eines . . . 
effektiven Rechtsschutzes mit GrUnden schriftlich zu dokumentieren und dêm 

Untergebrachten bekannt zu geben war (Meyer-Go.Bner a. a; O .• Rz. 25 zu § 119; 

BVerfG, Beschluss vom 24. Januar 2008,- 2 BvR 16611,06, in juris, dort Rz. 41), 

dies hier jedoch nach Aktenlage ·so nicht erfolgte, triffi zwar zu. Eine hierin lie

gende Rechtsbeugung ist jedoch nicht .erkennbar. Denn inwieweit die anfedegten 

Beschrinkungen nicht ~a~eriell von den Vorgaben der hier eingangs wiedergege

benen Vorschrlften gedeckt gew~en seien, legt das Wiederaufuahinevorbringen 

des Untergebrachten ~icht im Einzelnen dar, sondern behauptet lediglich pau- . 

schal und auch nur in Bezug auf die Fesselung~ dáss .,die Voraussetzungen dieser 

MaBnahme nicht vorlagen" (Seite 48 Mitte der Antragsschrift' vom 19. Februar· 

2013).' 

Bei der prognostischen. Einschiitzwlg der Gefthrdun8stage gemiB § 119 Abs. 3 

StPO a. F., Nr. 62 UVollzO ist der Vollzugsbehtkde ein Beurteilungsspielraum 

zugebilligt, in dessen Rahmen' sie bei Achtung der Grundrechte des Ocfangenen 

eine von mehreren Entsc~eidungen treffen kann., wenn sie gleichenn~en recht

lich vertretb~ sind (BVerfG, Beschluss vom 24. Januar 2008, 2 BvR .1661/06, in 

juris, dort Rz. 39). Wenn aber die Beschrünkungen materiell gerechtfertigt waren 

(und auch formal durch den zustiindigen Richter genehmigt), .kann von eiriem 

elementaren Rechtsversto.B durch diese~ Richter im Sinne der oben angefUhrten 

Definition des Rechtsbeugun.gstatbestandes schon deshalb nicht die Rede sein, 
. . 

weil -ein Beschwerdegericht im Falle einer gegeri. die · Mai\nahmen gerichteten 

Beschwerde diese kaum geandert hatte. Dass der Vorsitzende Richter am Landge

richt Brixner den Untergebrachten mit seinem Handeln bzw. Unterlassen bewusst 
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. . 
dem in Betracht kommenden Besch~erderechtsweg e~tziehen wollte, steUt eine 

durcb keine konkreten Tatsachen ge8tUtzte Spekulation dar. Denn i.mnaerhin fin

det sich in der schriftlichen Verfügung des Vorsitzenden Richters am Landgericht 

Brixner vom S. Mai 2006 (Blatt 382 der Strafak.ten) eine an den Angeldagten ge

richtete Mitteilung des Inhalts~· dass es im Freiheitsentzug nach § 126a StPO kei

ne Vollzugslockerungen gebe. Damit reagierte der Vorsitzende Richter am Land~ 

gericht Brixner erkennbar insbesondere auf das am 27. April 2006 beim Landge

richt eingegangene Schreiben des Untergebrachten·v~m 7. April2006 (Blatt 384 f. 

der Strafakten), in welchem er um .,alle mõglichen Lockerungen" bat. Hierbei 

handelte es sich um eine beschwerdefiihige Rntscheidung. 

4. Zum Vorwurf der fehlenden Entscheidung tlber den als Beschwerde auszule

genden ,Eínspruch" des Angeklagten gegen den Unterbringungsbefehl vom 

l. F ebruar 2006 · 

Dass die Prlm.isse des Wiederàufnahmevorbringens. mtrifft, wonach der vom 

Untergebrachten so bezeichnete ,,Einspruch", mit dem er sich erkennbar gegen 

den Fortbestand des Unterbringungsbefehls vom LFeb~ 2006 wenden wollte, 

als Beschwerde auszulegen gewesen wlre, ist bereits keineswegs naheliegend 

und schon · gar nicht zwingend. Ríchtig ist zwar, dass der ,,Einsprucb" ausle

gungstãhig und auslegungs.bedÜrftig war, · weil das Gesetz einen so bezeichneten 

,,Einspruch''' . gegen · eine Haft-!Unterbringungsentscheidung nicht ~orsiebt, . son

dem nur die Beschwerde oder den Haftprüfungáantrag (vgl. § 300 StPO). Da die 

Beschwerde (mit ihrem aus § 306 Abs. 2, § 308 f. StPO folgenden Devolutivef~ 

fekt in die nllchsthõhere 'Inst:.:mz) einerseits und der Haftprüfungsantrag zum zu

·stãndigen Haftrichter·andererseits (wegen § 126 StPO ohne einen solchen Devo-
. . 

lutiveffekt) dem Untergebrachten altemativ zur Verfl.lgung standen (nicht aber. 

zugléich. nebeneinander, § 117 Abs. 2 Satz l StPO), war der Einspruch mcht not

wendig als (ohnebin wegen § ll7 Abs. 2. Satz l StPO letztlich unzuUtssige) Be-

. scbwerde auszulegen, sondem konnte und durfte auch als Antrag auf mUndliche 

Ha:ftprnfung nach § 117 StPO verstanden werden. Dafür spricht jedenfalls, dass 

der Untergebrachte am Ende seines vom Amtsgericht Nümberg durchgefllhrten 
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Anhõrungstermins am 17. Mãrz 2006. (in welchem er auch den ,,Einspruch" 

durch Verlesuilg seines Schreibens gleichen Datums erst eingelegt hatte und dann 

über sein Beschwerderecht Wld alternativ sein Haftprüfungsantragsrecht · belehrt . . . 

worden war, Blatt 352 f. der Strafakten) gemlill § 115a Abs. 3 StPO den Antrag 

stellte, dem zustãndigen Richter im Sinne des § 115 StPO vorgefUhrt m werden . 

.Gerade .bei diesem Antrag nach § 115a Abs. 3 StPO handelt es sich der Sache 

nach um einen Antrag auf mtlndliche Haftprüfung durch das Gericht, das den 

Haft-/Unterbringungsbefehl erlass'en hat ( ohne Devolutivetfelç:t in d.ie nachsthõ

here lnstanz). Wenn der ,Einspruch" in diesem Sinne aus.iulegen war, gab es fiir 

das Landgericht Nümberg-Fürth keine Vorlageptlic.ht zum niichsthOheren Ge

richt. Dass der ,,Einspruch" tatsltchlich in d.iesem Sinne ( eines Antrags auf mtlnd-. . 
liche HaftprUfung, nicht als Beschwerde) auszulegen war, da:fttr spricht mit Deut-

lichkeit das na.ch dem Wiederau~evorbringen ·des Untergebrachten (Seite 23 

der Antragsschrift, Blatt 24 der Akte) drei Tage vor dern auf den 3·1. Marz 2ó06 

bestimmten Anhõnmgstermin vom Vorsitzenden Richter am Landgericht Brixner 

. zur ~enntnis genommene weitere Schreiben des Untergebrachten vom 17. Mirz 

2006 (Blatt .35~ der Strafakten), in dem der Untergebrachte an die 7. Strafkam-. 

mer. schreibt: ,,Nach der Belehrung môchte ích um mihldliche HaftprUfung bei 
. lhnen bitten". 

Letztlich kann aber auch dahin steherí, ob - etwa schon wegen einer noch beste

hend~ U_nldarbeit. welchen Rechtsbehelf der Untergebrachte hat einlegen wai

Jen~ riicht dóeh eine Auslegung als Beschwerde geboten war; 

. . 

Denn ·wenn der vom Untergebrachten so bezeichnete ,,Einspruch", mit dem er 

sich ~kennbar gegen den Fortbestand des Unterbring~gsbefehls vom l. Februar 

2006 wenden wollte, als Beschwerde ausgelegtwUrde, ergibt si.ch Folgendes: 

Di e durch Verlesung seines Schreibens vom 17. Mãrz 2006 am selben Tag beim 

Ennittlungsrichter des Amtsgerichts Bayreuth zunãchst erhobene Beschwerde 

(bezeichnet als Einspruch) wurde sogleich wieder unzullissig. nlmlich ,mit dem 

am Ende des Tennins beim Ennittl~gsrichter des Amtsgericlits Bayreuth gestell· 

ten .Antrag, dem nach § 11 S Abs. l StPO ~~dig~ Richter am I:-andgericht 

Numberg-Fürth vorgeführt zu werden. Denn neben dem Antrag nac:h § l15a 

Abs. 3 Satz l StPO ist die H.aftbeschwerde wegen § 117 Abs .. 2 Satz l StPO un-
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zuHissig (OLG Hamburg NStZ-RR 2002, 381, .in juris, dort Rz. 9; Karlsruher 

Kominentar zur StPO/Graf a. a. 0., Rz. 5 und Meyer-Gofiner a. a. 0., Rz. 8, je-. . 
weils zu § 115a). 

Zwar enthebt die Unzulãssigkeit der einfachen Beschwerde den Richter nicht der 

Pflicht, eine jederzeit abünderbare Entscheidung von Amts wegen zu ãndem, 

we~ sich nachtrãglich ~e Unrichtigkeit herausstellt (Karlsruher Kornmentar 

zur StPO!Engelpardt; 6. Aufl. 2008, Rz. 12 zu § 306). Auch ist über eine unzulãs

sige Beschwerde eben aus diesem Grund eine Abhilfe- oder Nichtabhilfeent

scbeidung vom Kollegialgericht zu treffen und im Fali der ~ichtabhilfe die Be

schwerde ·dem Beschwerdegericht vo~legen (§ 306 Abs. 2 StPO). Eine solche 

Sachbehandlung, die das Wiederaufnahmevorbringen zutreffend vermisst, würe 

somit zwar geboten, jedoch auch erkennbar eine dem Untergebrachten hier nicht · 

lúlfreiche fonnale Verfahrensweise gewesen, nachdem und weil die Beschwerde 

gegen den Un~bringungsbefehl vom l. Februar.2006 unzulllssig geworden war. 
Desbalb hAtte im Fali der Nichtabhilfe duréh die Strafkammer des Landgerichts 

~ümberg-Fürth das Oberlandesgericht Nüm~rg die Beschwerde als unzuUissig 

auf Kosten des Untergebrachten verwerfen müssen. Soweit das Wiederaufnah-
. . 

mevorbringen hierzu ausftlhrt, mit einer solchen Entscheidung des Oberlandesg~-

richts ware der Angeklagte Uber die GrOnde 4er UnzuUlssigkeit seiner Beschwer

de aufgeklãrt w orden· mit der F olget si eh hierauf einrichten un d eine neue - nun

mehr zuUlssige - Beschwerde gegen die Unterbringungsfortdaueranordnung 

dw·ch di e am 31. Marz 2006 getroffene Entscheidung erheben zu 'kônnen, ist die

·se BegründWl.g nicht n'achvollziehbar. Denn das Wiederaufuahmevorbriogen 

fUhrt zugieich aus, nach Verkündung der Entscheidung über die A~frechterhal-
. . 

tung des Unterbringungsbefehls am 31. Mlrz 2006 sei der Untergebrachte über 

sein Recht der Beschwerde gegen diesen Beschluss (vom 31. Mãrz 2006) belehrt 

worden. 

Mit der Nichtvorlage der unzu11lssigen Beschwerde an das Oberlandesgericht 

wurde somit die Rechtsposition des Untergebrachten materiell nicht verkürzt. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem ~orstehend erwillinten Gesichts

ptmkt, dass ~ie .Strafkammer - wHre sie. vo~ Vorsitzenden Richter am Landge~ 

richt Brixner mit der Frage einer Abhilfee!ltscheidung befasst worden - auch bei 

UnzulliSsigkeit der Beschwerde bei Vorliegen der entsprechenden Vorausse~-
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gen den mit der Beschwerde angegriffenen Unterbringungsbefehl vom l. Feb.ruar 

2006 hiitte autheben kõnnen. Denn dies bitte die Stratkammer gerade nicht ge

~~ wie sich in ihrem Beschluss ~om 31. Mürz 2006 (Anordnung der Fortdauer 

der e~eiligen Unterbringung) dokumentie~ und zu einer solche~ Aufhebung 

des Unterbringungsbefehls (oder Au8ervollzugsetzung) wlre sie zum datnaligen 

Zeitpunkt. bei der damals gegebenen Sachlage auch nicht verpflichtet gewesen. 

da die Voraussetzungen des § 126a StPO aus ihrer Sicht vorlagen. 

' 

5. Zwn Vorwurf der Verweigerung des Wid~fs der Pflichtverteidigcrbestel- · 

lung des Rech~anwalts Dolmány trotz bestehender Interessenkollisign 

a) Zum Sach~erhalt betreffend die Entbindungsantrilge des Pflich1:Yerteidigers 

Rechtsanwalt Dolmány 

Aro 15. Juni 2005 richtete Rechtsanwalt Dalmány an das Amtsgericht Nümberg 

seinen ersten Antrag auf Entbindung als Ptlichtverteidiger (Blatt 252 f. der Straf-
. ' . . 

akten), u. a. mit der BegrUndung, er sei an einem einige Wochen zurückliegenden 

· Freitagabend vo_m Angeklagten an der Tt1r der Kanzleirliume mn Einlass gebeten 

. word~n, und als er (Dolmány) ·ihn aufgefordert ~abe, sich anges~chts der vo~e

rückten Zeit (ca: 20.30 Uhr) einerr anderen Termin geben zu lassen,_habe der An· 

geklagte xnit den Fl:lusten gegen die Kanzleitür getrommelt, weshalb er (Dolmá

ny) Angst gehabt habe, die Kanzlei zu verlassen. was er dann erst nach iiber einer 

.StuÍJ.de Wartezeit getan habe. Atillerdem habe er den Angeklagten am 10. Juni 

2005 zufillig getroffen, was dieser zu der Bemerkung genutzt habe: ,Na, Herr 

polmány, wie geht es ihnen? Noch gut- aber nicht mehr lange!", weshalb er 

(Dolmány) sich vom Mandanten bedroht. fllhle und die Entbindung als Pflichtver

tcidiger beantrage. 

Dann erinnerte Rechtsanwalt Dolm.ány niit Sobriftsatz vom 22. Februar 2006 

gegenüber dem nunmehr zustllndig gewordenen Landgericht Nümberg~Fürth an 

seinen EntbirldungSantrag (Blatt 333 der Strafakten), dann emeut am 23. Juni 

2006 (Blatt 415 f. der Strafakten). Der Antrag wurde vcin ihm mit Schriftsatz 
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vom 12. Juli 2006 wiederholt, der dem Vorsitzenden Richter am Land.gericht . . 
:Brixner offenbar am 17. Juli 2006 ~ KeiUltnis gebracht wurde (Blatt 443 der 

Strafakten); 

Diese Entbindungsântrãge des Pflichtverteidigers wurden durcb den Vorsitzenden 

Ric.hter am Landgericht Brixner wie folgt behandelt: 

,.Hinweis an RA Dolmány: 

Eine Entptlichtung kommt derzeit nicht in Betracht" (am 6. Mllrz 2006. Blatt 333 
Rückseite der Strafakten). 

· Dieser Hinweis wurde anschlie.Bend an Rechtsanwalt Dolmány übermittelt. 

• .Hinweis an Verteidiger: 

Es verbleibt bei der Bestellung .als PflV'' (am 29.Juni 2006. Blatt 415 der Strafak-
ten). · 

Dieser Hinweis wurde anschliel\end an Rechtsanwalt Do~ány übermittelt. 

SchlieBlich erging ooter dem Datwn 28. Juli 2006- der H.auptverhandlungster

min war am 17. Juli 2006 auf den 8. August 2006 bestimmt worde~ - eine Verfü

gung des Vorsitzenden Richters am Landgericht Brixner folgenden Inhalts (Blatt 

453 der Strafakten): 

"Hítiweís an den Verteidige.r: 

Ein Wid~ttuf der Pilichtverteidigerbestellung kommt nicht in Betracht, . da ihnliche · 
Vorkommnisse bei jedem. anderen Verteidiger geschehen kõnnen. Der Angcklagte 

soll psychisch ~ank sein und kann bisher mangels Zustimmung nicht belwldelt 
werden" ... 

Der Wahlverteidiger Rechtsanwalt Ophoff, der seine Mandatierung mit Schrift

satz vom · 6. Juli 2004 gegehUber dem Amtsgericht Nümberg angezeigt hatte 

(Blatt 186 der Strafakten), hatte bereits ztivor mit beim Landgericht am 28. Mãrz 

2006 eingegangenem Schrei~?en vom sel~ Tag das Mandat niedergelegt (Blatt 

366 der Strafakten). 
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b) Zur rechtlichen Bewertung betreffen4 die Entbindungsantrlige des P:flichtver

teidigers Rechtsanwalt Dolfl:l.ány 

Die RUc~e einer Pflichtve~eidigerbestellung kann erfolgen, wenn ein wich

tiger · Grund fUr den Widerruf der Bestellung vorliegt. Als wichtiger Grund ftir 

den Widerruf der Pflichtverteidigerbestellung kommt jeder Umstand in Betràcht, 

der den Zweck der Pflichtverteidigung, dem Beschuldigten e~en geeigneten Bei~ 

st~d zu sichem und den or~ungsgemãBen Verfahrensablauf zu gewãhrleisten, 

e~aft getlhrdet (BVerfG NJW 1998, 444. in juris,' d'?rt Rz. 3). Ebenso wie die 

Fürsorgepflicht gegenüber dem Beschuldigten dero Vorsitzenden regelmãBig ver-

. bietet, einen Ptlichtverteidiger, der die Verteidiguilg wegen eines Inte~essenk:on
f]jkts ~õglicherweise nicht mit vol~em Einsatz flihren kann, überhaupt erst zu 
bestellen (BVerfU a. a. O.;·BGH NJW 1992, 1841, injuris, dort Rz. 8), ist regel

mãBig der Widerruf einer solchen Bestellung zulãssig, im Einzelfall sogar gebo

ten." Insbesondere bei besonders utiúangl-eichen Strafsachen -oder schwieriger 

Sacb- odet' Rechtslage ist in diese Erwãgungen der Gesichtspunkt einzubezieh~ 

dass ohne Mitwirkung eine~ in die Sache bereits eingearbeiteten Verteidigers die 

ord:nungsgemãL\e Durchftlhrung der Hauptverhandlung nicht oder :Qur mi~ Verzõ

gerung mõglich erscheint . . 

~ 040/042 

Es ist zudem allgemeine Ansicht, dass ein Beschuldigter oder Angeklagter den 

Widenuf der Bestellung eines Pflichtverteidigers nicht dadurch erreichen kann, 

dass er ihn beschimpft oder bedtoht (Meyer-Go.Bner a. a. 0., Rz . .Sb zú § 143). 

Auch der Umstand, dass ein Pflichtverteidiger seinem Mandanten :ru einem be

stimmten Prozessverhalten (beispielsweise zu einem Gestllndnis) riit, macht einen 

wesentlíchen Inhalt der Verteidigerstellung aus und begründet eben:falls keine 

schwerWiegende Stõrung des VertrauensverhWtnisses (BGH NStZ 1995, 296, in · 

juris, dort Rz. 5). 

hn vorliegenden Fali befand sich zwar der bestellte Pflichtverteidiger Rechtsan-, 
wal~ Dolmány aufgrund seiner (auf objektiven Tatsachen gründenden) Einschãt~ 

zung im Sinne einer angenommenen Bedrohungslage seit dem von i1un in seinem 

ersten an das Amtsgericht Nümberg gerichteten Antrag auf Entbindung geschil

derten Vorfall in einem Interessenkonflikt. Damit wãre seine Entbin4urig als 

Ptlichtverteidiger ohne Zweifel rechtlich zulãssig gewes~n. Ob sie auch zwin-
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gend gebote~ war, kann dahinstehen. Denn aus den Verftlgungen vo~ 6. Mãrz, 

29. J uni und insbesondere ·-vom 28. Juli 2006 des Vorsitzenden Ridrters am 

L~dgericht Brixner ergibt sich, dass dieser sich mit d~ Frage der Mõglíchkeit 

tmdlodet: Notwendigkeit einer Abberufung des Rechtsanwalts · Dolmány als 

Pflichtvert.eidiger mit vertretbaren Erwãgungen befasst hat. Ein elementarer 

Rechtsversto.6 im. Sinne der oben angefllhrten Defw.ition de8 Rechtsbeugungstat

bestandes lieit sornit picht vor. 

e) Zum Sachverhalt und ~ r.echtlichen Bewertung betre:ffend die eigemen An

trãge des Untergebrachten hinsichtlich einer Entbindung des Pflichtvertc;idi

gers Rechtsanwalt Dolmány 

Ein Antrag des Untergebrachten aufWidem.1f der Bestellung war bereits mit dem 

mit einer Begründung versehenen Beschluss des Amtsgerichts Nümberg vom 

22. April 2004 abgelehnt worden (Blatt 131 der Strafakten). Die hiergegen ge-

~041/042 

. richtete Beschwerde des Untergebrachten wur~ durch mit BegrUndung versehe

nen Beschluss der Strafkammer vom 26. Mai 2004 als unbegründet verworfen 

(Blatt 166 ·ff. der Stiafakten). In sei.tier Anhõrung vom 31. MHrz 2006 vor der 

Strafkammer (Blatt 368 der Strafakten) und in seinem Schreiben .. an die S1raf- · 

kammer vom 31. Mãrz 2006 (Blatt ~71 der. S~) teilte er lediglich mit, 

dass er Rechtsanwalt Dolmány bereits meht.fach abgelehnt habe und bat in einem 

weiteren Schreiben vom 7. April 2006 (eingegangen bei . den Justizbehôrden 

Nümberg am 27_ April 2006) ,um Aussetzung der Entscheidung", bis er einen 

Ariwalt s.eines Vert:rauens habe (Blatt 3.85 der Strafakten). Mit Verfiigung dac; 

Vorsitzenden Richters am Landgericht Brixner YOm 5. Mai 2006 wurde crem An

geklagten dara:ufhin mitgeteilt, · d~ss er jederzeit einen Verteidiger seiner Wahl 
. . 

beauftragen kõnne (Blatt 382 der Strafakten). 

Als der Untergebrachte in seinen weiteren Eingaben ·vom 4. Juli (Blatt 424 der 

Strafakten), 7. Juli (Blatt 425 der S~akten), 23. Juli 2.006· (Blatt.439 der Straf

akten)" und 26. Juli 2006 (Blatt 450 der Strafakten) wiederum Gründe ft1r die . . 
. ,Unfllhigkeit'' bzw. ;,Untãtigkeit" sefues Pflichtverteidigers v.orbrachte, waren 

diese Schreiben daher entgegen der hn Wiederaufnahmevorbringen des Unterge

brachten geãu.6erten Sichtweise nicht als Beschwerde(n) gegen d.ie Verfilgll!lg 
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des Vorsitzenden Richters am Landgericht Brixner vom S, Mai 2006 zu werten, 
. . 

sondem als neu gestellte Antrilge ay.U Wideriuf der Bestellung als Pflichtvertei-

diger. Zur Beste~lung und Zurücknahme eines Pfl~chtverteidigers war wegen · 

§ 141 Abs. 4 StPO a. F. ausschlieBlich der Vorsitzende Richter am Landgericht 

Brix:ner zustllndig, der mit ~erftlgung vom 28. Juli 2006 (Blatt 453 der Strafak

ten) die Antrãge des Angeklagt~n (und des Pflichtverteidigers) mit der oben wie

dergegebenen Begründung abgelehnt hat. Dass er eine entsprechende Mitteilung 

lediglich dem Verteidiger, nicht dem ~geklagten zukommen lie.B, entspricht 

§ l45aAbs. l StPO. Eine J;leschwerde gegen die Entscheidung vom 28. Juli 2006 

haben weder der Angeldagte noch der Pflichtverteidiger erhoben. 

Eine Rechtsbeugung liegt demnach nicht vor, auch nicht wegen eines Unterlas

sens der Entbindung. 

.· 

d) Zum Vorbringen der Staatsanwaltschaft Nümberg-Ftlrth im Hülblick auf die 
. . . 

Entbindung von Rechtsanwalt Dolmány . . 

Soweit die Staatsanwaltscbaft NOmberg-Fürth mit Verfllgung vom 2l.Iuli 2006, 

eingegangen beim Landgericht Nürnberg-Fürth am 25. Juli 2006 (Blatt 442 der 

Strafakten), gegenüber dem Landgericht · auf ·ihren Entbindtm.gsantrag vom 

4. August 2005 verwies, tuhrte si e in der . Verfllgung vom 21. Juli 2006 zwar 

nochmals aus, dass das Vertrauensverhilmis zwischen dem Angeklagtem und sei-
. . 

.nem Pfiichtverteidiger als zerstõrt anzusehen sei. Sie wies dabei aber auch darauf . . 
hin, dass es aus ihre.r Sicht zweifelhaft erscheine, ob der AD.geklagte überhaupt in 

der Lage sei, zu einem Vertei~ger Vertrauen zu fassen. Letztere Erwllgun.g der 

Staatsanwaltschaft Ntlmberg-Fürth teilte der Vorsitzende Richter ~ Landgericht 

Brixner, wie seine Begründung der Entscheidung vom 28. Juli 2006 zeigt (si~he 

o ben). 

· Daraus ergibt sich, dass er sich mit der Frage der Mõglich.keit und/oder Notwen

digkeit einer Abberufung des Rechtsanwalts Dolmány als Pflichtverteidiger mit 

vertretbaren Erwãgungen befasst hat. Hinzu kommt, dass zum ZeitpWlkt des 

Eingangs .der Verfiigung der Staatsanwaltschaft Nümbetg-Fürth vom 21. Juli 

2006~ nãmlich am 25. Juli 2006, bereits seit dem 17. Juli 2006 Hauptverhand-
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lungstennin auf den nahe bevorstehenden 8. August 2006 bestinunt war. Wie 

o~en ausge:ftlhrt, war dabei in-einer Strafsache wie dieser, die wegen der einst

weiligen Unterbringung der Beschleunigung bedurfte~ . auch der gegen eine Abbe· 

ru:fung des Ptlichtverteidigers sprecliende Gesichtspunkt zu berücksichtigen, dass 

ohne Mitwirkung des in die Sache bereits eingearbeiteten Verteidigers die ord-
. ' 

nungsgeml:i.Be Durchführung der Hauptverhandlung nur mit Verztlgerung mõglich 

erschien. Ein elemetitarer Rechtsversto.B im Sinne der oben angefllhrten Definiti

on des Rechtsbeugungsta~bestandes liegt somit nicht vor. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die StaatsanwaltSchaft Nüm

berg-Fürth bereits im August 2005 - noch gegerttlber dem Amtsgerlcht Nilmberg, 

das bis_zu der erst am 27. Januar 2006 erfolgten Übemahme des Verfahrens durch 

das Landgericht Nürnberg-Fürth zustlindig war - beantragt hatte~ die ·Beiordnung 

des Pflichtverteidigers RechtSanwalt Dolmány wegen erheblicher Stõru.ng -des 
. ' 

Vertrauensverhãltnisses zwischen ·ihm und dem Untergebrachten aufzuheben. 

Denn der Vorsitzende Richter am Landgericht Brixner war nicht deshalb ver

pflichtet, den insoweit- Obereinstimm.enden Antrãgen von Staatsanwaltschaft und 

Pflichtverteidiger zu folgen, weil eine solche Über~insti:mmung vorlag. Vielmehr 

hatte er die von Staatsanwaltscha:ft und Pflichtverteidiger vorgebrachten Erwã· 

gwtgen in die zu treffende EntscheidWlg, ob es bei der Bestell':Jllg des Recbtsan- -

walts Dolmány vcrbleiben durfte, ei.Iwlbeziehen. Dass er diese ErwAgungen bei 

seiner Entscheidung berücksichtigt hat, etgi.bt sich jedenfalls aus seiner Verftt· 

gw1g vom 28. Juli 2006. 

6. Zwn Vorwurf der Manipulation der Gerichtsbesct.zung 

Dafnr, dass sich der Votsitzende Richter am Landgericht Brixncr selbst ,seine" 

beisitzende Richterin mit sciner · Terminverfügung vom 17. Juli 2006 ,ausge-.. 
sucht" habe - so das Wiederaufilahmevorbringen des Untergebrachten - ist nichts 

ersichtlich. Dieses Vorbringen ist schon dcshalb spekulativ, weil es den dam.als 

mallgeblichen Geschãftsverteilungsplan dér 7. Strafkammer des Landgerichts · 

NUrnberg-Fürth nicht erkennbar berück.sichtigt oder gar mitteilt. Dass die beisit· 

zende Richterin am 1;.-andgericht Heinemann nach der intemen GeschAftsvertei

lul;lg der 7. Stratkammer nicht ~e .zustãndige Berichterstatterin gewesen wãre -
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die Tenninsverfllgung vom 17. Juli 2006 geht ausweislich Blatt 432 der Strafak

ten, dort Zi.ffer Vll. davon aus, dass sie es war -. behauptet das Wiederaufilah

mevorbringen selbst nicht Wld .fl1r solches ist auch sonst nichts ersichtlich. Dass 

aufgrund des Unterlassens einer Beschlussfassung über eine Zweierbesetzung 

· gemW! § 76 Abs. 2.GVG in der damals geltenden Fassung in der gesetzlich vor

gesehenen Dreierbesetzung ( also mit einem weiteren der dortigen 7. Stra:fkam

mer zugehõrigen Richter) verhan.delt und entschieden hãtte werden mtlssen. triffi: 

~ und stellt einen Verf&:hrensfehler der_ 7. Strafkammer· des Landgerichts.Nürn

berg-Fürth dar. Wenn ein Reduktionsbeschluss (auf zwei Berufsrichter) nicht 

ergeht, muss in der aus § 76 Abs. l GVG folgenden Dreierbesetztmg verhandelt 
. . 

werden. Eine andere Vorgehensweise stell~ ~m Rechtsmittelweg einen absoluten 

Revisionsgrund gemãB § 338 Nr. l StPO dar, sofern aucii die dort im zweiten 
l • • • • 

Halhsatz _der Nr. l genannten Vorausse~gen erfiU.lt sind (w8:S hier- soweit cr-

kennhar- nicht der Fall war). Nach Rechtskraft des Urteils ergibt sich daraus 

aber kein eigenstãndiger Wiederaufnahmegt:und. 

Es hande1t sich nicht um. einen elementaren Rechtsversto6 im Sinne der oben 

genannt~ Definition des Rechtsbeugungstatbestandes. FUr die Behauptung einer . . 
bewussten, auf sachfremden Motiven basierénden Manipulation der Gerichtsbe-

setzung dUX'Ch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Brixner spricht nichts. 

das Wiederaufuahmevorb~ingen trãgt bier~ keinen den Nachweis eines recbts

beugenden Verhaltens ennõglichenden Sachverha.lt vor. sondem. erschõpft sich in 

MutmaJ3ungen und Spekulationen. Es gibt tatsãchlich keinen konkreten und 

nachvollziehbaren AnhaltspUnkt dafbr, dass der Vorsitzende Richter am Landge· 

richt Brixner díe Berichterstatterin Heinemann entgegen der kammerinteme~ 

Geschãfts-verteilung herangezogen und/oder ein weiteres Mitglied der S1ratkam

mer in beWuSster U~gehung des § 76 Ahs. 2 StPO nicht herangezogen hütte. 

Gegen eine solch~ bewusste Manipulation. sprichi vielmehr, dass der Vorsitzende · 

Richter am Landgericht Brixnei' zugleich mit der Tenninsverfügung vom 17. Juli 

2006 dem Verteidiger und der Staatsanwaltschaft die Zweier-Gerichtsbesetzung 

gemlB § 222a Abs. l StPO mitteilt.e (Blatt 430 der Strafakten). ~a Verteidiger 

und Staatsan.waltschaft keinen Reduktionsbeschluss nach § 76 Abs. 2 GVG erhal

ten hatten, hãtte sich ihnen also aufdrlingen müssen, dass ein solcher noch fehlte. 

Der yorsitzend~ Ric:hter am Landgericht Bri:xner konnte - hãtte er damals vor 

-42-



24/07 2013 10:55 FAX +49 941 2003582 LG Regensburg Strafabt. ~ 003/040 

oder in der Hauptverhandlung die Notwendigkeit eines Redukiionsbeschluss 

nach § 76 Abs. ~ GVG erkannr - nicht davon ausgehen, dass_ dieses Versliumnis 

von Veneidigung und-Staatsanwaltschaft nicht bemerld und daher nicht im lau

fenden Verfahren rechtzeitig gerUgt werden würde. Dass er einen solchen Be

schluss_ zusanunen mit den weiteren Mitgliedem der Stra:fkanuner dennoch nicht 

fasste, spricht demnach· nicht :ft1r eine béwusste Rechtsverletzung · im-Sinne des 

Rcchtsbeugungstatbestandes, sondeni fl1r einen R:echts- oder Tatsachen:irrtum. 

Zudem wftre bei Vorliegen eines Manipulationswillens des Vors~tzenden Richters 

an1 Landgericht Brumer zu erwm:ten gewesen, dass er bei Fasswig des Beschlus

ses yom 7. August 2006 über die Zulass~g der ,Antragsschrift" wegen der 

Sachbesc.hll.digungen das weitere (dritte) Kammennitglied nicht mehr in die Be

scltlussfassung einbindet. Das Gegenteil war der Fali, da diesen Beschluss alle 

drei Kammermitglieder unterschrieben haben. 

7. Zum Vorwurf der bewussten Verfâlschung des aus der Akte . ersichtlichen 

Sachverhalts in den schriftlichen Urteilsgründen durch Vorsitzenden Richter 

. am Landgericht Brixner 

Der Untergebracbte Ulsst in den Scihriftsãtzen der Verteidigung vom 19. Februar 

2013 und 1. Mai 2013 vortragen, der Vorsitzende Richter am Landgericht Brixner 

habe im schriftlichen Urteil zum Nachteil des Untergebrachten eine Vielzahl dort 
. ' 

im Einzelnen nliher dargestellter, bewqsster Sachverbaltsverftüschungen .began-

gen, um im Rechtsmittel der Revision den Bundesgerichtshof zu tãuschen. Dies 

·ergebe sich insbesondere aus Abweichungen des Urteilsinhalts vom Akteninhalt. 

Vorab ist zu diesem Vorbringen F olgendes festzústellen: 

Ein Widerspruch der schriftlichen · Urteilsgrilnde zum Akteninhal~ belegt nicht, 

dass eine ,Sachverhaltsvertãlschung" vorliegt. GemliB § 261 StPO entscheidet 

das Gericht Uber das Ergebnis . der Beweisaufnahme nach sein er freien, aus dem 

Inbegriff der Verhandlung geschõpften Übeneugung. MaBgeblich für die Urt~ils

findung ist demnach alle~ das Ergebnis der mündlic~en Hauptvérhandlung, nicht 
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der Akteninhalt als solcher; Der Akteninhalt darf vielmebr im Urteil als festste

hend nur berücksichtigt werdeD.t wenn tmd soweit er in die mUndliche Verhand

lung eingefiihrt wurde und sich in dieser bestãtigt h$.t. Es ist beispielsweise ein 

durchaus oft vorkommender Vor~ang, dass ein bereits im Zuge der polizeilichen 

Ermittlungen vemommener Zeuge, dessen Aussage schriftlich protokolliert zur 
Ermittlungsakte genommen wurde, in der spateren mündlichen Hauptverhand

lung vor dem zur Urteilsfindung berufenen Gericht eine Aussage macht, die von 

dem schriftlich niedergelegten Protokollinhalt seiner früheren Aussage teilweise 

abweicht undloder sie ergãnzt. Wenn dies geschieht, kann es mehrere Gründe 

biertUr geben, beispielsweise eine in der Hauptverhandlung fehlende oder statt~ 

dessen bessere Erinnerung an die zu bezeugenden Vorgltnge oder auch schlicht 

den Grund. ~ss die fiühere Aussage aufgrund eines Missvedtllndnisses ~richtig 

oder ungenau protokolliert wurde. Der Akteni~t als solcher besagt daher 

nichts darüber, ob ein Zeug~ in der mündlichen HauptverhandlWlg wahrheitsge- · 

miiB aussagt oder nicht, und ebenso besagen Abweichungen des Urteilsinhalts · 

vom Akteninhalt nichts d~ber, dass tlberhaupt eine ,Sachverhaltsvertãlschung" 

vorliegt. Wie sich aus § 273 A:bs. l und 2 StPO ergibt, wird iÍl der beim Landge~ 
richt stattfindenden Hauptverhandlung kein allgemeines Wortprotokoll getuhrt, 

die Aussagen der Zeugen und Sachverstandigen in der Hauptverhandlung werden 

nicht ins Hauptverhandlungsprotokoll aufgenommen. Was ein Zeuge in der . . 
Hauptverhandlung ausgesagt hat und was nicht. ergibt sich also regelm!Ulig nicht 

aus dem HauptverhandlWtgsprotokoll. 

Ob und inwieweit sich gegenüber dem schriftlichen Akteninhalt in der m.Undli

chen Hauptverhandlung vom 8~ Mai 2006 abweichende Erkenn1nisse ergeben 
- . ' 
oder nicht ergeben haben, teilt das Wiedera~fnahmevorbringen der Verteidigung · 

nicht mit und· ist schon deshalb unschlüssiS, soweit eine Rechtsbeugung mit einer 

Diveigenz zwischen A~Qeninhalt und Urteilsgrtlnden bêgründet wird . . 

Zudem sind keine kónkreten Anhaltspunkte dafilr vorgebracht, dass es sich an 
. . 

auch nur einer Stelle des ·schriftlichen Urteils um bewusste Sachverhaltsabw'ei

chungen und nicht 'lediglich um Irrtümer handelte. Hinzu kommt, dass die Grün

de eines schriftlichen Urteils dem· Ergebnis der zugrunde liegenden mUndli_chen 

Urteilsberatung entsprechen müssen, bei der hier die beiden Berufsrichter 

Brixner und Hehiemann sowie die beiden ebenfalls das Beratungsergebnis mit-
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tragenden Schõffen jeweils voU stimmberechtigt waren (siehe flir die Schõffc:m 

§ 30 Abs. l, § 77 Abs. l GVG): Nach § 263 Abs. l StPO ist zu jeder dem Ange

klagten nachteiligen Entscheidung tlber die Schuldfrage und die Rechtsfolgen der 

Tat eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimnuin ·erforderlich. Hieraus folgt, das s 

nicht der Vorsitzende der Strafkammer allein das Urteil findet oder seinen Inhalt 
' . ' 

bestimmt. ·Deshalb ist auch im vorliegenden ~all davon ãuszugeh~n, dass min· 

destens drei der vier an der Urteilsberatung und w~bstirnmung beteiligten Richter 

ftJr das Urteilsergebnis gestimmt haben. 

Schon hieraus ·wird deutlich, dass es sich bei der Ann~e des Untergebrachten, 

e~ sei gerade der Vorsitzende Richter am Landgericht Brixner gewesen. der · 
. . 

Sachverhaltsve~schungen ,begangen" habe, um eine ins Blaue hinein geüttigte 

Spekulation handelt. Zu der Behauptung des Untergebrachten, der Vorsitzende 

Richter qm Landgéricht Brixner habe das schriftliche Urteil (allein) vedasst, wird 

nachfolgend noch gesondert ausgefllhrt. 

a) V~rlegung des Fe~tnahmeorts ~on der Lorenzkirche in Ntlmberg in die Woh

nung des Angeklagten·in den Urteilsgründen 

Die ~de des Urteils vom 8. August 2006 tllhren auf Seite 9 unt~r der Übei"· 

schrift • .Bisherig~ Verfahrensverlauf'' aus. die am 27. Februar · 2006 erfolgte 
. . 

Festnahme des Angeklagten sei in seinem Haus an der VolbehrstraBe 4 in Nürn-

berg gesc~ehen. Diese Darste~l.ung in den .'urteilsgründen ist unrichtig, demi wie 

si eh aus dem Schreiben der Polizeiinspektion Nümberg-Mitte vom 27 _ Febniar 

2006 ergibt (Blatt 334 der Strafakten), erfolgte die Festnahme des Untergebrach

ten am 27. Februar 2006 nicht in. dessen Haus ·in der Volbebrst:raBe, sondem auf 

dem Platz vor der Lorenzkirche in NUmberg. 

Dass, wie das Wiederaumahm.e'\'orbringen der Verteidigurig ausfilhrt, diese un

richtige Darstellung des O~ der Festnahm.e vom 27. Februar 2006 aufvorsãtdi· 

che1n Handehi berohen soll, erscheint. fernliegend. Demi das Wiederaufnabme· 

vorbringen fU.hrt im Schriftsatz vom 19. Februar 2013 selbst aus. dass sich der 

Sa.chv~halt tatsllchlich ereignet habe, wenn auch nicht · am 27. Februar 2006, 

. sondern. bei einer vorangegangenen, ani 13. Februar 2005 zum Zwecke der Voll-
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streckung eines Unterbringungsbeschlusses gemlfi § 81 StPO erfolgten. Festnah

me des Untergebrachten. Daraus wird ersichtlich, dass der Festnahmeort Vol

behrstraBe 4 (Wohnung des Untergebrachten) nicht etwa frei erfunden war son- · . ' 
dem tatsãchlich existierte, wenn auch mit einem anderen Datum. Hier dran~ sich 

nicht eine bewusst falsche Darstellung in den UrteilsgrÜnden auf, sondem im 

Gegenteil eine VerwechslWlg seitens der/des UrteHsverfasser(s), Dass es sich um 

eine Verwechslung handelte, unterm.auem die weiteren Ausftihrungen der Vertei

digerin des Untergebrachten in ihrem .Sch:ri.ftsatz vom 17. Juli 2013. Dan~ch habe 

· der in der Hauptverhandlung als Zeuge vemommene Polizeibeamte POM Um

holtz die Verwechslung durch seine Aussage hervorgetUfen, die Festnahme am 
27. Februar 2006 sei zu Hause beim Untergebrachten erfolgt. 

Jm Übrigen ist auch nicht ers~chtlic~, dass - wie das Wiederaufuahmevotbringen 

weiter aus@hrt (Seite 134 des Wiederaufuabmeantrags vom 19. Februar 2013, 

Blatt 135 der ~e)- die scbriftlichen Urteilsgründe VÇ)m Vorsitzenden Richter 

am Landgericht Brixner (und noch dazu allein) verfasst wurden. Bei dieser Be

hauptung des Untergebrachten handelt es sich um eine durch nichts gesrtitzte Be· 

haup.tung. Es entspricht allgemein geübter Praxis bei der E~tellung der schriftli-

. chen. Urteilsgründe, die regélmiWig erst Tage oder Wochen nach der mündlichen 

Verkündung des Urteils fertiggestellt werden, dass die UrteilsgrQnde nicht vo~ 

Vorsitzenden, sondem vom Berichterstatter geséhrieben (bzw. vom Berichterstat-
. . 

tcr diktiert und anschlie.Bend von Schreibkrãften der. Gerichtsgeschãftsstelle ge-

schrieben) und sohlie.Blich von den an der mündlichen Urteilsberatung teilneh

menden Beru.fsriohtem (§ 275 Abs. 2 Slitze l und 3 StPO) unterscbrieben wer

den. Berichterstatt~ in der. Hauptverhandlung war vorliegend Ricbterin am 

Landgericht HeinemanD: (wie sich aus Zi.ffer VII. der Terminsverftigung vom 

17 . .Juli 2006 ergibt, Blatt 432 der Strafakten:), sodass di e Umsetzung der vorge

nannten .Handhab~g bedeuten ~de, dass di~ Berichterstatterin - und nicht der 

Vorsitzende ..:.. die Urteilsgründe verfasste. Ein tatslchlicher Anhaltspunkt dafbr, 

dass hier anders verfahren worden würe, ergibt sich ~ntgegen der blo.Ben Behaup

tung des . Wiederaufnahrnevorbringens weder aus der Urteilsurkunde noch aus 

dem · sonstigen Akteninhalt. Aus Seite 28 des scbriftlichen Urtei~s ergibt sich 

nãmlich nicht, dass die bei.sitzende Richterin am Landgerich~ Heínemann wegen 

Urlaubs am Verfassen der schriftlichen Urteilsgrnnde gehindert war. Vielmehr 

steht dort l~iglich, dass sie wegen Urlaubs an ihrer Unterschriftsleistung gehin-

-46-



24/07 2013 10 : 58 FAX +49 941 2003582 LG Regensburg Strafabt . ~ 007/040 

dert. war, weshalb Vorsitzender Richter am Landgericht Brixner als Vorsitzender 

nach § 275 Abs. 2 Satz 2 StPO zweima.l zu unterschreiben hatte," nãmli.ch einmal 

ftír sich selbst Wld zum andereri ftlr die ,,wegen Urlaubs an der Unterschriftsleis~ 

tung" gehinderte Richterin am Landgericht Heínemann. Eine Rechtsbeugung der 

Richterin am Landgericht Hei~emann behauptet das Wiederaufuahmevorbringen 

nicht. 

. . 
b) Verfllschende Darstellung des vom Pflichtverteidiger Rechtsanwalt Dolmány 

.in seinem Entbindungsantrag vom fs. Juni 2005 dargestellten Sachverhalts 

Im Schreiben des Pflichtverteidigers Rechtsanwalt Dolmány vom 15. Juni 2005, 

mit dem er seine E;ntbindung ~eantragte, stellt .er dar, dass der dam.alige Ange· 

klagte Gustl Mo~lath an einem Freitagabend um. 20.30 Uhr an der KanzleiÍür 

klingelte, er ihil jedoch nicht hereinlassen wollte, wobei dieser in der Folge mit 

-de11 'Fãusten gegen die Tür trommelte. Rechtsanwalt Dolmány habe deshalb 

Augst empfunden und sei bis zum Verlassen der Kànzlei noch über eine Stunde 

in der Kanzlei geblieben. 

Dicses vom Pflichtverteidiger in seinem Schreiben vom 15. Juni 2005 beriC:htete 

Erlebnis witd auf Seite 8 der schriftlichen UrteilsgrUnde wie folgt dargestellt: 

,Mit Sçbfeiben vo~ 15.06.2005. beantragte der Pflichtverteidigef, Reclnsamwal.t 
. Dolm.ány. seine Entbindung als Pflicbtverteidiger des Angekbtgten, da sein Vertrau

ensverhaltnis zu diesem erschüttert sei- U. a. ha be der Angeklagte bereits mit den 
Flusten an ~e Eingangstür seiner Kanzlei gedrommelt [sicl] und ihn, Rechtsanwah 
Dolmány, :fnt den Zeitraum von etwa einer Stuode daran gefili?.dert, seine Kanzlei zu 
vedassen ". 

Dass und weshalb es sich bei dieser Darstellung in den schriftlichen Urteilsgrün· 

dcn um. eine bewusste Sachverhaltsverfâlschung handeln soll, stellt das Wieder· 

aufhalunevorbringen des Untergebrachten nicht nachvollziehbar dar und er

schliefit sich dem Gericht auch sonst nicht. Wie sich aus dem Schreiben des 

Pflichtverteidigers vom. 15. Juni 2005 ergibt, sah sich dieser durch das Verhalten 

des Untergebrachten tatsiehlich aus Angst faktisch daran gehindert, fUr die Dauer 

einer Stunde seine Kaiizlei zu verlassen. Der Wortlaut der beanstandeten Ur-
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teilspas~age entbãlt also keine wesentliche Verfremdung des Inhalts des Pflicht

verleidigerschreibens vom 15. Juni 2005. 

e) Ve.rflilschende Darstelltlllg des Inhalts der Befangenheitsanzeige des Dr. . 

Wõrthmüller vom l . Juli 2004 in den Urteilsgründen 

Der zuvor vom Amtsgericht Nümberg .mit der Begutachtung des Untergebrachten 

beauftragte Sachvei:stãndige Dr. Wôrtlunüller fUhrte in seinern an das Amtsge

richt gericbteten Schreiben vorn l. Juli 2004 (Blatt 177 der Strafakten) ~ter an· 

deremaus: . 

,,Leider ist es so, dass ich in der vergangenen Woche bereits persOnliohen Kontakt 
mit Herrn Mollath hatte, mich insbesondere ein NlWhbar, mit dem i eh fre'llndsehaft- · 
Iich verbunden bin, ausfiihrlich Ober seine. Sichtweise der Angelegenheit Mollath in
formierte", 

Dic schriftlichen. Urteilsgründe auf Seite 7 des Urteils stellen dies wie folgt dar: 

,( ... ) erklarte sich der dortíge Sachverstilndige Dr. Wõrthmüller fttr befangen und 
bat, ihn von der Gutachtenserstellung . zu entbinden, weil der Sachverstiindige von 
Nachbam des Angeklagten privat auf dessen Zustand angesprochen worden war". 

~ 008/040 

Inwiefem. diese geringfilgige Abwei~hmtg der D~tellung in den schriftlichen · 

UrteilsgrUnden vom Wortlaut des Inhalts der Mitteilung des Dr. Wõrthmüller 

.,unfassbar" sein soll - llO das Wiederaufhahmevor~ring.en der Verteidigung (Sei-

: te 128 des Wiederaufuahmeantrags vom 19. Februar 2013, Blatt 129 der Akte 

7 K.Ls 151 Js 4111/13) -, wird D.icht begründet. Das Wiederaufuahmevorbringen 

meint dabei o.tfenbar die Tatsache, dass der irn Schreiben des Dr. WHrthmüller 

angegebene Nachbar nicht ein Náchbar des· Úntergebrachten war, sondem ein 

Nachbar des Dr.' Wõrthmüller. Diese TatSache ergibt sich aber nicht aus dem 

Schreiben des Dr. Wõrthmüller, es handelt sich also um eine offensichtliche Fehl

interpretation des Schrei~ns durch das Landgericbt Nürnberg-FüÍth. For die 

These des Wiederaufnabmevorbringens, dass es s~cb hierbei um eine bewusste 
. . 

Sachverhaltsvertlllschung handeln solle, liegen. keine konkreten Anha.hspunkte . . 
V'Ot. 
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d) Verflllschende Darstellung des Zeitpunkts und des Motivs der Anzeigeerstat

tung wegen Klirperverletzung durch die E~efrau des Angeklagten 

~ 009 / 040 

Die Ergãnzung des Wiederaufhahmeanuags des Untergebmchten .dúrch Schrift

satz der Verteidigung vom 1. Mai 2013 siützt sich insoweit auf Seite 5 der 

schri:ftlichen UrteílsgrUnde, wo es hei.Bt: 

,,lm Novembef des Jahres 2002 erstattete die getrennt lebende Ehefrau des Ange
klagten An:zeige weg~ K.orperverletzung gegen dieseo, nachdern díeser ihren Bru
der ebenfalls wegen Korperverletzung angezeigt 'hatte, Danüt wollte sie etteichen, 
dass die Aggressívitãt d~Angeklagten bekannt würde," 

Tats.ãchlich - s.o fUhrt das Wiederaufnabmevorbringen a~ und so ergibt · es sich 

auch aus deh Strafakten - stellte die Ehefrau des Untergebrachten nicht im No

vember, sondem im Dezember des Jahres 2002 Strafantrag gegen ihn, und zwar' 

nicht wegen Kõ~erverletzung, sondem wegen (versuchten) Briefdiebstahls 

(Biatt 14 der Strafakten des Ui:sprungsverfahrens 41 Cs 802 Js 4726/03). Der 

Strafantrag wegen Briefdiebstahls wurde mittels eines Schreibens gestellt, das ihr 

durch die Polizei im Rahmen ihrer Ennittlungen bezüglich der tatlichen. Ausei

nandersetzungen mit dem Schwager des Untergebrachten übersandt worden war 

(Blatt _13 des Ursprungsverfahrens 4_1 Cs 802 Js 4726/03). Das Wiederaufnahme~ 

vorbringen der Verteidigung verschweigt, dass der Schwager des Untergebrach~ 

ten (Robert Müller) in seiner seitens der PoÚzeiinspektion Nürnberg-Ost ange

forderten Stellungnahme nach Aktenlage die Ailsweitung der Ermittlungen in 
Be"".lug llllfweitere (neben dem Briefdiebstahl) zum Nachteil der Petra M., b~gan
gene Stra.ftaten auslõste, indem etan die Polizeiinspektion Nümberg-Ost schrieb: 

,Anmerken mOchte ich, dass Herr Mollath zur Gewalttltigkeit neigt. Er hat meine. 
Schwester Petra Mollath sehr oft gesc)#agen, ·gewtlt'gt und gebissen. Daher musste 
ich davon ausgehen, dass er tnich auch schlagen wQrde" (Blatt 25 der Strafakten des. 
Urspnmgsverfahrens 8021s 4726/03). 

Weder aus den Strafakten des Ursprungsverfahrens 41 Cs 802 J s 4726/03, die die 

Auseinandersetzung zwischen dem Untêrgebraohten und seinem Schwager vom 

23 . November 2002 betrafen, noch aus den Strafakten 7 KLs 802 Js 4743/03 · 

ergibt sich eindeutig, ob es das vorgenannte Schreiben des Robert Müller war, 

das zu den seit Anfang 2003 ge.tbllqen Ennittlungen wegen Kõrperverletzungs..: 
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handl~gen und Freiheitsberaubung zum Nachteil der Petra M. fllhrte oder was 

sonst deren Anlass war. Jedenfalls wurde Petra M. von der Kriminalpo'lizeidirek

tion Nümberg_ am 15. Januar 2003 als Zeugin vernon,unen und machte. dort An..:· 

gaben zu im August 2001 und am 31. Mai 2002 :zu ~ Nactiteil begangenen 

Deli.Íd:en des Untergebrachten (Blatt 6· ff. der. Strafakten 7 KLs 802 Js 474.3/03), 

wobei das mit ihrer Untersclirift versehene·Vemehniungsprotokoll unter anderem 

angibt: 
' 

.,Was die Kõrperverletzun!Çldelíkte und andere Übergriffe betriffl:. habe ich in der 

Vergangenheit niemals Anzeige oder Strafantrag gestellt. Es ist jedoch so, dass icb, 

sofem dies noch mõglich ist, eine strafrechtliche Verfolgung wegen dieser Delikte 
mõchte und ich bin auch bereit, ~azu detaillierte Aussagen zu mach~n", 

In dieser ÂuBerung der Ehefrau vom l S. Januar 2003 lagen sowohl eine Strafan

i:eige im Sinn~ des § 158 Abs. L StPO als auch ein schriftricher Strafantrag im 

Sinne der § 158 Abs. 2 StPO, § i7 Abs. l StGB wegen der darin bezeichneten 

Taten. Demnach .gab es tatsãchlich eine Strafanzeige der Petra M: wegen K6J:per· 

verletzung und Freiheitsberaubung gegen den Untergebrachten. Dass diese nicht 

Wie in den schriftlichen Urteil~griinden ~cstellt im November 2002, sondem 

.zwei Monate sp~er im Janu~ 2003 erfolgte, ben:Jhte naheliegend auf einem Ver

sehen der Urteilsvcrfasser. Dass diese den Zeitpunkt der .An_zeigeerstattung durch 

'Petra M. in. den Urteilsgründen bewusst um zwei Monate vorverlegt hãtten, um 

die durch die Ehefrau angezeigte Kõ.rperverletzungshandlung vom 12. August · 

2001 zeitlich nlher ·an die Strafanzeigeerstattung zu rückcn mit dem Ziel, die 

Glaubwürdigkeit der Zeugin zu erhõhen. erscheint als spekulative, durch nichts 

gestützte Behauptung, zumal ein Abstand von einem Jahr und drei Monaten zwi .. 

schen Kõrperverletzungsbandlung und dcr diese betreffenden Strafanzeige nicht 

minder erUluterungsbedUrftig erschiene als ein zeitlicher Abstand von einem Jabr 
l 

und ftlnfMonaten. 

Soweit das Wiederaufuahmevorbringen eine bewusstc Sacbverhaltsverfiilsch~g 

auch darin sieht, dass in den schrlftlichen Urteilsgrtlnden ausgeflihrt ist, der An

gcklagte habe seinen Schwager wegen Kõrperverletzung angezeigt, wãbrend es 

eine solche Anzeige des Untergebrachten tatslchlich nicht gegeben habe~ ist auf 

den polizeilichen Schlussbericht des Ursprungsverfahrens 41 Cs 802 Js 4726/03 

vom 30. Dezember 2002 zu verweisen, in dem cs zu den vor 0rt am 23. Novem-
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ber 2002 gemachtet_l Angaben des Untergebrachten hei.Bt (Blatt 29 der vorge

nannten Strafakte ): 

.,Er gab weiterhin informatorisch an, Stnúantrag gegen Hezm Müller stellen zu wol
Ien ... 

We~alb das Wiederaúfnahmevorbringen aus dieser Formulierung. des polizeíli

chen Schlussberichts den Schluss zieht, dass der Untergebrachte den Bruder sei

ner Ehefrau nicht ange:z~igt habe (so.Seite 2 des Schriftsattes vom LMai 2013, 

Blatt 179 der Akte), erschlie.Bt sich d~ Gericht nicht. Denn das Gegenteil ist der 

Fali: Im selben pol~eilich~ Schlussbericht des Ursprungsverfahrens 802 Js 

4726/03 vom 30. Dezember2002 heiJ3t es: 

..Herr MoUath gab vor Ort infonnatoriscb llD, dass Herr Müller ihn mit der Faust ins 
Gesicht geschlagen \lnd mit dem Fu8 gegen das Schienbein getreten habe. Er hltte 
(ieshalb auch Schmerzen verspürt''. 

Die Schilderung dieses Sachverhalts durch den Untergebrachten gegenQber d~ 

ihn am 23. November 2002 befragenden Po~eibeamten stellte eine Stmfanzeige : 

im Slnne des§ 158Abs. l StPO geg~ den Schwager des Untergebrachten·~egen 

Kõrperverletzung dar. Eine solche íiegt auch bei .Fehlen eines schriftlich zu stel

lcnden S1rafantrags (§ ~58 Abs. 2 StPO) bereits dann vor, wenn ein Tatverdacht 

·gegenüber den Stra:fverfolgungsbehõrden mit der A.nregung vorgebracht wird zu 

prufen, ob ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist (Karlsruher Kommentat zur 

· StPO/Griesbaum, 6. Aufl. 2008, Rz. 2 zu § 158). 

·e) · VerflUschende Darstellung des Inh~ts der ~ageschrift der Staatsanwalt· 

schaft Nürnberg-Fürth vom· 23 .. Mai 2003 

In den schriftliohen Urteilsgrtlnden heiBt es auf.Seite 6: 

,Aufgrund der Strafam:.eige von Petra Milller erhob die Staatsanwáltsch~ att1 

23.05.2003 dann Anklage wegen gefllhrlicher KõrperverJetzung und Freiheitsberau. 

bung gegen den Angeklagten" . 
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Zutreffend h.!l.tte dieser Satz lauten müssen: 

,,Aufgrund der Strafanzeige \roo Petn Müller erhob die Staats~waltschaft am 
23.05.2003 dann Anklage wegen gefllhrlicber Kõrperverletzuog und Freiheitsberau
bung mit vorsAtzlioher K<Jrperverletzung gegen den Angeklagten ... 

Dazu, dass m den schriftlichen UrteilsgrUnden in der Prozessgeschichte zwar 

ein:e gefilhrliche Kõrperverletzung votn August 2001, nicht jedoch die weitere, 

ebenfalls angeklagte vorsã.tzliche Kõiperverletzung (mit Tatzeit 31. Mai 2002) . . . 
aufgefübrt wird, fUhrt das Wiederaufuahmevorbringen des Untergebrachten an, 

.die in der Hauptverhandlüng des Landgerichts vom 8. August 2006 als Zeugin 

vemommene Ehefrau des Angeklagte~ habe ihre auf den 31. Mai 2002 bezoge

nen Kõrperverletzungsvorwürfe ~ der Hauptverhandltmg nicht mehr aufrecht 

erhalten .. Dies· triffi ausweislich dcr schriftlichen·l!rteilsgrUnde zu, denn dass die 

. urteilende 7. Sttafkammer. in Be~ auf den Tatzeitpunkt 31. Mai 2002 nm e ine 

l~reiheitsberaubung fl1r erwiesen hielt, beruhte a.usweislich der Ausführungen auf 

Seite 17 Mitte der schriftlichen Urtcilsgrllnde auf der Ang~e der Ze:ugin in der 

Hauptver~andhing. sie wisse nicht ·mehi'. ob ~er Angeklagt.e sie bei diesem Vor· 
• l 

fall geschlagen habe. Als Motiv daftlr, dass. die Diskrep~ zwischen dem (ge-

genüber dem Urteilsergebnis ein Mehr beinhaltenden) lnhalt d~r ~lagescbrift 

und dem Urteilsergebnis im schriftlichen Urteil nicht erõrtert wúd, :fUhrt das 

Wiederaufnahmevorbringen aus, das Motiv sei eine gewollte Kaschierung der 

UnzuverUissigkeit der Zeugénaussage der Ehefrau gewesen. Deshalb sei auch im 

Urteil vom 8. August .2006 auf eine~ Freispruch wegen der tateinbeitlich ange

klagten Kõrperverletzung vom 31. Mai 2002 verzichtet worden. Bei diesem Voi'

bringen des Untergebrachten handelt es sich um reinc Spekulation, die sich zu

dem auf eine unzutreffende Ptii.missc stützt. Denn die darin vorgebrachte These, 

dass ein Teilfreispruch bezüglich des Tatgeschehens vom 31. Mai 2002 hinsicht- · 

lich des Teilaspekts Kõrperverletzung ü.bcrbaupt môglich gewesen wlre, ist un

zutreffend. ~in Teilfteispruch ist bei tateinheitlich begangenen Taten grundsãtz.. 

li eh rechtlich nicht zulãssig. Ein TcH!freispruch wegen der aus Sicht der 7. Straf

kamm.er des Landgerichts NUmberg-Fürth nicht erwiesenen vorsãtzlichen Kõr

perverletzung vom 31. Mai 2002 war also ~orliegend nicht veranlasslt denn das 

Ge:aicht sah die tateinheitlich angeklagte Freiheitsberaubung als nachgewiesen 

·an. 
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Die vom Wiederaufhahmevorbringe~ als· von dem/den Urteilsverfasser(n) ge· 

wollt behauptete ,Kaschierung" kann im Übrigen auch schon deshalb nicht als 

solche angesehen werden, weil das Urteil auf Seite 3 Mitte zwn Tatgeschehen 

vom 31. Mai 2002 angibt: ,,Die Staatsanwaltschaft bejaht das- besondere õ:ffentli

che lnteresse an der Strafverfolgung". Auf Seite 11 oben des Urteils beiBt es 

riochmals zum Tatgeschehen vom 31. Mai 2002: ,Die Staatsanwaltschaft hat das 

besondere õffentliche lnteresse an der Strafverfolgung bejaht ... Diese Slltze ma

chen in Bezug a.uf eine Straftat der FreiheitsberaubWlg ( § 239 StGB) keinen 

Sinn, da. diese ein Ofti.zialdelikt ist. Einen Sinn h!tten sie a.ber dann gemacht, 

wenn sie auf eine Straftat der vorsãtzlichen Kõrperverletzung (§ 223 StGB) zu 

bez.iehen wãren, denn diese ist kein Offlzialdelikt, sondem nur auf ·.fristgerecht 

gestellten Antrag des Verletzten oder dann verfolgbar, wenn die Staatsan.walt

schaft das beSondere õffentliche Interesse ~ der Strafverfolgung bejaht. Daraus 

tblgt, dass der/die Urteilsverfasser diese vorstehend zitierten Sãtze konsequen~ 

terweise a~ dem Urteilstext hlltten weglassen mUssen. wollten sie ta~ãchlich -

wie das Wiederaufhahmevorbringen behauptet - den Bundesgerichtshof darüber . 

tltuschen, dass die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft im Vergleich zum Ur

teilsergebnis zusãtzlich noch von einer am 31. Mai 2002 begangenen vorsãtzli

chen Kõrperverletzung ausgegangen war und sich die Zeugin Petra M. in der 

Hauptverhandlung im Gegensatz zu frnheren Angaben nicht mehr an eiae am 

31. Mai begangene Kõrperverletztingstulndlung des Untergebntchteri. erinnerte. 

Denn bei einem aufmerksamen 'Lesen der zitierten SKtze und ihres Kontextes 

muss dem s~htlich vorgebildeten Leser auffallen, dass sie nioht zu der Frei

heitsb~raubung, sondem nur zu einem Antragsdelikt passen kõnnen. Schon des

halb müsste bei einem solchen Leser die Vermutung autkommen, dass d.iese Slt

ze scblicht damit zu erkUlren sein werden, dass sie aus einer Anklageschrift der 
. . 

· Staatsanwaltschaft in den Urtéilstext Ubemommen wurden Wld die Anklage· 

schrift aus den genannten Gronden fl1r den 31. Mai '2002 zusiltzlich zur Freih~its
beraubung noch von. einer Straftat der Kõrperverletzung ausgegangen war. 

Da.ss der/die Urteilsverfasser ~ie vorstehend zitierten Sãtze, die sich an zwei ver

schiedenen Stellen des Urteils finden, jedoch im Urteilstext belie6( en), spricht 

also gerade gegen eine. Manipulationsabsicht, da sonst ein sorgfliltigeres Lesen 

des Urte~stextes durch deD. Verfasser mit nachfolgendem Entfemen dieser-S~ 

zu erwarten gewesen würe. 
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f) VerflUschende Darstelhmg desAttests v.om 3. Juni 2002 ·sowie dér Sachbe

schiidigungsvorwürfe 

~ 014/040 

hn Wesentlichen werden hier die Beweiswür~gung, die mangelnde Aufkllmlng 

sowie Verflllschungen des Sachverhaits geltend gemacht. Eine mõglicberWeise 

fehlerhafte oder unvollstlindige BeweisWfirdjgung sowie eine mlSglicheJ:Wéise 

mangelnde Aufk:lãrung stellen keinen gesetzlichen Wiederaufnahmegrund dar. 

Soweit hier im Hinblick auf das Attest, die Erfmdung einer nicht angeklagten 

Sachbeschãdigung, die . Erfmdung einer Rechtsanwãltin Gt:eger als Scheid.Wtgs

anwllltin der ~etra M., die Erfindung einer Verhaftung durch den Gerichtsvollzie

her Hõsl, di e Unterdrückung entlastender Aussagen des Zeugen. Thomas Lippert 

sowie die Verflilschung von Tatzeit und Tatort der zu Lipperts Nachteil begange

nen Sachbeschãdigung, die Weglassung der gutachterlichen Würdigwtg der 

Sachbeschãdigtingsakte durch Dr. Leipziger. di~ Erfmdung eines gleichartigen 

modus operandi und die "Gefllhrlichkeit der Sachbeschãdigungen bewusste Ver-. .. . . 
fãlschungen behauptet- werden, m6gen den. Urteilsgründen Sorgfaltsm!ngel zu-

grunde liegen, für bewusste Verfllschung oder bewusste Erfmdungen liegen kei

. ne Anhaltspuillcte vor. lnsbesondere belegt auch ein Widerspruch der schriftli

chen Urteilsgründc zuin Akteninhalt keiné SàchverhaltsverfitlschWJg (siehe dazu 

auch oben). 

· 8. Zum Vonvurf der Einwirkung des Vorsitzenden Richters am Landgericht 

Brixner auf die Steuerfahndung des Finanzamts Nümberg-Süd 

Nach dem Vorbringen des Untergebrac~ten ist von folgendem Sachverhalt aus· 
zugehen: .. 

Die Strafanzeige des Untergebrachten gegen seine Ehefrau und andere Mitarbei

ter der Hypo Vereinsbank wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung u. a. gilig am 

19. ~ezember 2003 bei der zustlndigen Steuerfahndungsstelle in Nümberg ein. 

Zustãndiger Sachbearbeiter war der FahndungsprUfer Schreiber, der am 10. Feb

ruar 2004 zur Erlangung weiterer Infonnationen die in der Strafanzeige des Un

t~rgebrachten benannte Richterin am Landgericht Heinemann anrief, die angab, · 
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sie habe keine nlheren Informationen und sie werde sich bemühen, einen and~

ren Ansprechpartner fUr Herm Schreiber ausfmdig zu machen. 

Daraufhin rief der Vorsitzende Richter am. Landgericht Brixner: am 11. Februar 

2004 d~ dem Fahndungsprüfer Schreiber vorgesetzten Leiter der SteuetrWm.· 

dung, Wolfgang Kununer, zurück. Der Sachbearbeiter Schreiber fllgte nach die· 

sem Telefonat und nach einer darauf erfolgten Rücksprache zwischen ihm und 

seine~ Vorgesetzten Kwnmer handschriftlich. in die dortigen Akten ein: ,,M. =:= 

Spinner". Anschlie.Bend vennerkte der Sachbearbeiter Schreiber nocb: 

,Am 11.2.04 rief Herr Richter Brixner bei RD Kummer an und bestãtigts diesem, 
dass bei Gericht ein Verfahren gegen M. vorlag, in des.sen Verlauf sei di.e Untersu

chung von M. wegen seines Geisteszustandes veranlasst worden. DM Aktenzeichen 
sei: 41 Ds 802 Js 4743/03. 

Aufgrund dieser Angal?en kann. davon ausgegangen werden, dass die vorgebrachten 

Anschuldigungen zumindest zum groSen Teil nicht zutreffen und ggf. nicht geprtlft 
werden k~nnen. Weitere Erm.ittlungen erscheinen nicht veranla5$t". 

. . 

Der Vorgesetzte Kummer hielt noch am 11 . Februar 2004 in einem von itun ange- . 

fer~gten weiteren handschriftlichen Vennerk erg~n_Zend fest: 

,bei M .. handelt es sich ofi'ensichtlich um Querulantcn, dessen Angaben keinen An
la.ss fiir weitere Ennittlungen bieten''. 

Wenn der Untergebrachte aús diesem Sachverhalt den · Schluss zieht, im darin 

beschriebenen Verhalten des Vorsitzenden Richters am Landgericht Brixner liege 

ein starkes lndiz fUr Vorsatz hinsichtlich der Rechtsbrüche, da sich hierin ein vor

eingenommenes und gezi"eltes Eingreifen durch den Vorsitzenden Richter am 
. . 

Landgericht Brixner zur Verhinderung einer steuerstrafrechtlicben Epnittlung 

zcige, erscheint diese Prãmisse angesichts des· m.itgeteilten Sachverhalts femlie

gend. Wenn es - wie das Wiederaufuahmevorbringen der Verteidigung aus:führt-

· anlUssliéh der nach dem Telefonat vom ll..Februar 2004 noch àm selben Tai 

erfolgten Rücksprache zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem eine Vorab

festlegung dahin gab,_ dass eine Einstellung des steuerstrafrechtlichen Ennitt· 

lungsverfahrens erfolgen kfume, so ist nicht ersichtlich. dass dieser Entscheidung 

eine unzulãssige, gezielt auf Beendigung der steuerstrafrechtlichen Ennittiungen 
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gerichtete · Einwirkung des Vorsitzenden Richters am Landgericht Brixner zu

grunde lag. Denn nichts in den ÂuBerungen, die sich nach dem Inhalt der vorste

hend wiedergegebenen Vermerke der Steuerfahndung und nach dem Inhalt des 

Wiederaufuahmévorbringens als Ãu6erungen des Vorsitzenden Richters am · 

~andgericht Brixner identifizieren lassen, deutet daraufhin, dass dieser aus sach

ftemden Motiven auf die Steuerfahndung einwirkte, und auch weder die Be

zeichnuó.g als ,Spinner" noch die als .,Querulanten" stammte unter Zugrundele

gung des Wiederaufuahrnevorbringens erkennbar vom Vorsitzenden Richter am 

Landgericht Brixner. Seine Mitteilung an die Steuerfahndung, da.ss behn: 

Amtsgericht ein Verfahren gegen Gustl Mollath unter dem Aktenzeichen 41 Ds 

802 Js 4743/03 vorlag, in dessen Verlauf eine Untersuchung wegen dessen Geis

teszustandes veranla.sst worden sei~ traf zu. Die SteuerfahndungsStelle hatte in 

. eigener Zustandigkeit zu prüfen, o b das Ennittlungsverfahren weiterzufUhren ist. 

Dafllr, dass der Vorsitzende Richter am L~:md~ericht Brixner sie davon abhalten 

wollte, ergeben sic~ aus dem Wiederau.fna~un:~vorbringen ke~e konkreten, 

schlüssig dargestellten Anhaltspunkte. Soweit es in dem Vennerk des Steuer

fahnders Schreiber vom 11. Februar 2004 hei.6t 

·,Aufgrund dieser Angaben kann davon ausgegangen werden, dass die vorgebracbten 
· Anschuldigungen zuminqest zw:n groBen Teil nicht zutreffen und ggf. nicht,gepi:ilft 
werden k.onnen" ... 

bandelt es sich nach der Formulierung wn einen eigenen Schluss des Steuerfahn

ders,.nicht etwa um eine.Vorgabe durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht 

Brixner. 

9. § 339 StGB entfaltet eiri.e Spemvirlaing in der Weise, dass ein Richter wegen 

anderer, im Zusammenhang mit seiner Entscheidung veiWirklichter Delikte (z. ~. 

Freiheitsberaubung) nur dann belangt werden kann, wenn er zugleich eine 

Rechtsbeugung f?egang~n hat (BGHSt 10, 294, 298; Schõnke/Schrõder!Hei

ne, StGB, 28. Aufl. 2010, Rz. lOa zu § 339 und Fischer, StGB, 60. Aufl. 201-3, 

Rz.' 21 zu § 339 m. w. N.). Der Grund hierfür ist der Schutz der inneren Unab

hãn.gigkeit des Richters bei seiner Entscheidungsfmdung. 
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lO. Die voranstehend erfolgten Prüfungen stützten sich auf die oben genannte 
• • • l 

Ansicht, ein Anfangsverdacht geniige tur d en Eintritt in di e · Begründetheitsprü-

fung, da diese Ansicht in weiten Teilen der' Literatur (siehe oben) v~eten wird 

und es sich um die fllr den Untergebrachten günstigere Altemative handelt. Ein 

solcher Anfangsverdacht konnte nicht festgestellt werden. 

Z~dem teilt das erkennende Gericht die voranstehend genannte Ansicht,. ein An· 

fangsverdacht genüge, um den ~iederaufuallmeantrag zur BegrUndetheitsprü

fung Zuzulassen, nicht. · Erfordetljch ist nach Ansicht des erkennenden Gerichts 

vielmeht ein konkreter Verdacbt. der die Stlltke eines im. Ermittlungsverfahren 

zur Anldagee~hebung erforderlichen hinreichenden Verdachts erreicht (so auch 

KO. Berlin,-Beschlus·s vom 31. Juli 2009, 2 Ws 200/09, in juris; dort Rz. 32 zu 
l . 

§ .159 Nr. 2 StPO m. w. N.). 

' l 

Die ZuUtssigkeit des Wiederaufnahmeantrages nach § 359 Nr: 3 StPO beruht im 

F alle des § 364 Satz l, l. A1t. StPO auf einer rechtskrãftigen Verurteilung. Si e 

setzt also voraus, dass zurúlchst ein hinreicbender Tatverdacht und dann richterli

che Überzeugung vorgelegen haben. In§ 364. Satz l, 2. Alt. StPO wird das Defi

zit des Verurteilten all$geglichen, der wegen d~s Vorliegens eines Verfahrenshin

dernisses eine Verurteil~g des· in se~er Sache die strafb~ Arntspflichtverlet

zung begehenden Richters ~icht erreichen .kann und sich so ·um die erleichterte 

Darlegun.g des Wiederaufnahmevorbringens gebracht sieht. Per Ausgleich dieses 

Defizits darf aber nicht dazu filhren, dass der eine Wiederaufuahme begehrende 

Verurteilte besser gesteUt wird . als derjenige, der ohne das Vorliegen eines Ver- · 

fahrenshindemisses abwarten muss, ob sich in dem gegen den Richter wegen . 

eines Amtsdelikts gefilhrten Verfab.ren dessen Schuld erweisen wird. Diese Bes

~erstellung wãre jedoch der Fali. lie.Be · man einen Anfangsverdacht ausreichen. 

Denn ohne hinreichenden Tatverdacht würde das Verfalu:en noch nicht einmal 

das Gericht erreichen Wld eine rechtskrãftige Verurteilung - der Regelf~ll de~ 

§ 364 Satz l StPO - wlre 'U11mõglich. So wie im gegen den Richter geflihrten 

Strafverfahren erst der hinreichende Tatv~dacht das Tor zu einer gerichtlichen 

Beweisaufnahme aufsto.Ben kann, muss im ·Wiederaufnahmeverfahren das Errei~ 

chen der ím Probationsverfahren vorgesel,lenen gerichtlichen Bewei~aufnahme 

von einem Verdacht abhãngen, der die Stlrke eines hinreichenden Tatverdachts 

erreicht. Dec Gleichklang det Verdachts- und Über.zeugungsgrade zwischen ei-
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\ 

hem Erkenntnisverfahren gegen den Richter·und dem Wiederaufuahmeverfahren 

zeigt s~ch auch darin, dass nach einhelliger Auffassung clie neue Hauptverhand

lung gegen den Verurteilten nur angeordnet werden kann, ~enn das Probations

verfahren· letztlich <J,ie volle richterliche Überzeugung filr die strafbare Amts-

. pflichtverletzung des Richters ergibt (vgl. dazu KG Berlín a. a. 0., bei juris, dort 

Rz. 37 f.). 

W. Zum Wiederaufllabmegrund n~tch § 359 N r. 5 StPO 

GemãB § 359 N r. S StPO' kann die Wiederaufuahme nur auf neue Tatsachen oder 

Beweism.ittel gestützt wei'den. Dam.it sind Antrlge, die allein Rechtsfeh1er des 

angefochtenen Urteíls oder eine fehlerhafte Beweiswürdigung rügen, von vom~ 

herein nicht zUiãssig, da andereÍlfalls das Wiederaufha.bmeverfahren zu einer 

:r.eitlich unbefristeten R~vision werden wUrde (Marx.en!Tiemann a; a. 0., S. 52 f.; 
. . 

·Verfassungsgéricht des Lande's Brandenbutg, Beschluss vom 21. Januar 2011, . 
. . 

3 5/1 O, 41 juris, dort Rz. 17) .. Für einen zulliSsigen Antrag ist erford~licb, dass der 

Antrags:teller neue Tatsacben oder Beweismittel vortrligt, wobei neue Tatsachen 

ausreichend sind, allerdings ist nach § 368 Abs. .l StPO tur die. Zulassung des 

Antrags auch die Bezeichnung geeigneter (nicht notwendig neuer) Beweismittel 

notwendig (Marxen!fiem.ann a. a. 0., S. 53). 

Neu sind alle .Tatsachen oder Beweismittel, die das erkennende Gericht b.eí Erlass 

der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt hat .(Marxenffiem~ 

a. a. 0., S. 54 ~·w. N). Neu sind dalnit in erster Linie diejenigen Tatsachen, die . 

dem Gericht nicht bekannt waren, wobei auf Unk:enntnis vor allem bei Tatsachen 

zu schlie.Ben ist, die riicht aktenkundig waren, nicht zum Geg~nstand der Haupt~ 

Vt.Thandlung gemacht worden sind Wid auch keinem anderen Verfahrensbeteilig· 

ten bekannt waren. ~s handelt sich dabei allerdings nur um Indizien. Die tatsãch~ 

liche Kenntnis kann gleichwohl gegeben t'lein. Umgekehrt gilt Gleiçhes: Akten

kundigkeit oder Erõrterung in der Hauptverhandlung schlie.Ben die 'Neubeit einer 

Tatsache nicht zwingend aus (Marxenffiemann a. a. O., S. 56). Nicht neu ist eine 

falsch gewUrdigte Tatsache, da sie ja· als solche gewürdigt worden ist. Der darin 
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enthaltene Rechtsfehler kann nicht im Wiederaufnahmeverfahren geltend ge

macht werden (Marxen!Tiemarin a. a. 0., S. 56 f.). 

Ein auf § 359 Nr. S StPO gestützter Wiederaufnahmeantrag ist nur zul!lssig, wenn 

di e. neuen Tatsachen oder Beweismittel allein oder. in Verbindung mit den früh:er 

erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten oder in Anwendung ei-. . ' 

nes.milderen Strafgeset;zes eine geringere Bestrafung oder eine wesentlich andere 

Entscheidung Uber eine MaBregel der Besserung und Sicherung zu begründen 

geeignet sind. Dabei ist zu prüfen, ob, der neue Sachvortrag überhaupt gegenüber 

dem angefochtenen Úrteil erheblich ist, _wobei unterstellt wird, dass_ die behaup

tete Tatsache vorliegt und die beigebrachten Beweismittel das· dargelegte Be

weisçrgebnis haben werden. Der neue Sachvortrag ist als erheblich anzusehen) 

weim er - Rictltigkeit und Beweiskraft unterstellt ·- den im angefochtenen Urteil . . 
ausgesprQchenen Rechtsfolgen die tatsltchliche Grundlage ~ntzieht. Bei der PrU· · 

tung der Geeign.etheit von neuen Tatsachen und Beweism.i.tteln ist eine hypotheti.

sclte Sch1üssigkeitsprü:fung vorzunehmen (Meyer-GoBner, 56. Aufl.. 2013, Rz. 8 

:ru§ 368; OLG Frankfurt, Beschluss vom 29. Juni 2012, l Ws 3/12, injuris, dort · 

.Rz. 34). Es muss im Freibeweis gekllrt werden, ob. das Urteil bei Berücksichti

gung der neuen ·Beweise anders ausgefallen wHre. Zu diesem Zweck muss das 

Antragsvorbringen zu dem gesamten Inhalt der Akten und zu dem früheren Be

weisergebnis in Beziehung gesetzt we:r:den (Meyer-GoJlner a.- a. O.. R.z. 9; 

OLG Frankfurt a. -a. 0.). Das Wiederaufnahmegericht hat sich dabei auf den 

Standpunkt des .früher erkennenden Gerichts zu stellen und zu pt1lfen, ob dié 
Feststellungen des Urteils durÇh die neuen Tatsachen oder Beweismittel so er

schüttert werden, dass genügend Anlass zur Emeuerung 4er Hauptverhandlung 

besteht (Meyer-Go.Bner, a. a. 0., Rz. 9; OLG Frankfurt a. a. 0.). Besteht eine 

Wahrscheinlichkeit dafllr, dass das Aus~gsurteil erschüttert werden wird, so ist 
hiru"eichénder An1ass fUr den F ortgang des WiederaufnahmeverfabrenS gegeben 
l • 

(KG, BeschluSs vom 31. Juli 2009, 2 Ws 200/09, in juris, dort R.z. 49). Dabei 

dfufen an den erforderlichen Grád an Wahrscheinlichkeit keine überspannten An

forderungen_ gestellt werden (vgl. OLG Münclien, Beschluss vom 9. Ml:itz 2010, 
., 

3 Ws 109/10, 3 Ws ll0/10, 3 Ws 111/10, 3 'W_s 112110, injuris, dort Rz. 16). Die 

behaupteten_ und als richtig zu unterstellenden Tatsachen sind gedanklich in die 

UrteilsgrUnde einzufügen. Wenn dadurch die den Schuldspruch tragenden Fest

stellungen emstlich erschüttert werden, ist die.Wiede,rauthahme zuzulassen 
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(OLG München a. a. O. m. w. N.). Das muss nicht sicher, aber genügend wahr

scheinlich .~ein. Es müssen emste Gründe fi1r die Beseitigung des Urteils sprcchen, 

wobei der Zweifelssati in diesem Zusammenhang nicht gilt (vgl. OLG Frankfurt, 

Beschluss vom 29. Juni 2012, l W s 3/12, injuris, dort Rz. 34). 

l. Das iirztliche Attest mit Datum vom 3. Juni 2002 als Wíederaufnahrnegrund 

gemãB § 359 Nr. 5 StPO 

Die Staatsanwaltschaft Regensburg trligt in ~ Wiederaufuahrneantrag vom 

18. MHrz 2013, den sich die Verteidigung mit Schriftsatz vom 7. Mai 2013 zu ei

gen gemacht hat, vor, dass es sich um eine neue Tatsache i. S. d. § 359 ~r. 5 StPO 

handle, dass das in der Hauptverharidlung am 8. August 2006 durch di e 7. Kam

mer des Landgerichts Ntlrnberg-Ftlrth verlesene Attest mit Datum vom 3. Juni 

2002. nicht von der Árztin Dr. Madeleine Reichel, sondem vom Ant Markus Rei

chel stammt. 

· .Dabei handelt es sich :um eine neue Tatsache, da ausweislich der Urteilsgrfulde 

das Gericht von einer anderen Urhebersc~ ausging. Diese neue Tatsache ist · 

aber kein geeigneter Wiederaufnahmegrund i. S. d. § 359 N r. S StPO. 

Im angegriffenen Urteil vom 8. August 2006 der 7.' Strafkammer des Landge- . 

richts Nürnberg-Fürth heillt es: 

,,Zudem wird ihre Schildemng von Falll durch ein llrztliches Attest von Dr. Madel
eine Reichel. ÃuBere Bayreutherstr. 1903 NUmberg vom.3.6.2002 bestltigt, das ge
mltB § 256 Abs. l Ziff. 2 StPO verlesen wurde. Darin werden die geschilderten Ver
letzungen dok\Jmentiert. dié mit der D~llung des Vorfalls durch Pet:ra Müller 
übereinstimmen. •• 

In den Urteilsgründen finden sich keine weiteren Ausfllhru.ngen zu diesem Attest. 

Das Gerlcht hat also keinerlei Wertung bezüglich der Person des ausstellenden 

Ar.ztes vorgenommen, etwa dahin gehend, dass dem Gericht die Sachkunde vôn 

Frau Dr~ Reichel bekannt ist oder dass es sich bei der Ãrztin um. eine langjãhdg 

praktizierende Ârztin :für Allgemeinmedizin handelt. Es ging hier vielm.ehr da- · 
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nun, dass ein Alzt die Verletzungen bestãtigt hat und gerade darin besteht nacb 

allem kein Zweifel (siehe oben). 

Im Übrigen ist auch ~cht ersichtlich, dass hier die Qualifikation des Sohnes der 

Praxisinhaberin objektiv deutlich geringer zu bewerten gewesen wiire, da er zum 

Zeitpunkt der Untcrsuchung im August 2001 acht Monate vor seinem Abschluss 

als Fac~arzt fUr Allgemeinmedizin und damit im fl1nften Jahr sciner Facbarztaus

bildung stánd und bei der Unterzeichnung der Zweitschrift des Attestes am 

3. Juni 2002 nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg bereits 

Facharzt fiir Allgeme~nmedizin war. Insoweit ist das Wiederaufuahmevorbringen 

hier nicht schlüssig, wenn der Antrag von der .,Fachlirztin· Dr. med. Madeleine 

,:teichelu spricht, das irn Antrag enthaltene Attest jedoch sowohl im Briefkopf 

wie auch im Praxisstempel die Bezeichnung ,,Ãrztin rur· Allgemeinmedizin" 

trligt, also gerade nicht den B_egriff ,,Fachürztin". Es ist zudem bekannt, dass es · 

erst seit einigen Jahren nicht méhr mõglich ist, auch ohne Facharztweiterbildung 

eine Zulassung als Vertragsarzt zu erhalten, wie :früher die ,praktischen Ãrzte", . . 
die über keine Facha.rztausbildw,tg verftlgten. Wer als ,,praktischer Arzt" zugelas-

. sen war, durfte diese Bezeichrtung w~iter fUhren, z. T. durfte der Titel auch· auf 

den FachQI'Zt tur Allgemeinmedizin, umgeschrieben werden (vgl. dazu http://de. 

wikipedia.orglwi~i/Praktischer _ Arzt und bttps://wwW. thieme.de/viamedici 

/weiterbildunglweiterbildunglallgemeinmedizin.html). Der Briefkopf sowie der . . 
Praxisstempel von Dr. Madeleine Reichel, die die 7. Strafkammer des Landge-

richts Nümberg-Fürth als Ausstellerin des Attests annahm, weisen sie als Ârztin 

.filr Allgemeinmedizin aus; also gerade nicht als Facharztin für Allgemeinmedi

zin, insofem war schon deshalb tur die Kammer damals .gar nicht erkennbar, ob 

es sich um eine Fachãrztin filr Allgemeinmedizin handelte oder um eiQe Ãrztin . . . 

· ohne Facharzt.ausbildung. 

Die Tatsache, dass das Attest nicht von Dr. med. Madeleine Reichel, sondern von 

dem zum Zeitpunkt der Untersuchung am 14. August 200 l approbierten Ar.á tmd . . 
seit April 2002 als Facharzt ftlr Allgemeinmedizin ta.tigen Markus Reichel 

stammt, ist daher nicht geeignet, eine andere Bewertung des Umstands herbeizu

flibien, dass nach dem Attest ein Arzt die Verletzungen untersucht und bestãtigt 

hat. 
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An dieser Bewertung lindert sich auch nichts dadurch, wenn man annimmt, dass 

der ,i. V."-Vermerk bei der Urteilsfindung nicht gesehen wurde. · Es ist nicht er

sichtlich, 4ass der Umstand, dass entgegen der W:ahmehmung des Gerichts dieser 

Ve.rtretungsvermerk vorhanden ist, geeignet ist, eine andere Bewertung des At

tests und damit eine andere B~ertung der Nachweisbark:eit des Tatgeschehens 

vom 12. August2001 herbeizufiihren. MõgliclÍerweise hãtte das Gericht bei Be

merken des Vertretungszusatzes Er.kundigungen bezüglich des Ausstellers einge

zogen. Dies hiitte dazu gefllhrt, dass man als Ausstellêr den Arzt ~kus Reichel 

identiftziert hiitte, was - wie oben dargestellt - zu keiner anderen Bewertung ge

ftUut hAtte. 

2. Der Wiederaufuahmegrund naoh § 359 Nr. 5 StPO aufgrund neuer Tatsachen 

zur Glaubwfu'digkeit der Zeugin Petra M. 

IaJ 022/040 

Die Staatsan~altschaft trftgt in ihte~ Wiederaufnahmeantrag vom 19, Mêrz 

2~13, den sic~ die V~eidigung mit Schriftsatz vom 7. Mai 2013 zu eigen ge

~acht hat, vor; dass der Zeuge Edward Braun angibt, die Zeugin Petra M. habe 

ihn ca. zwei" Wochen vor dem 31. Mai 2002 angerufen und ilm gebeten, auf Gustl 

Mollath einzuwirken, der Zeuge sei der Einzige, auf den dieser hõren würde. 

Gustl. Mollath mische sich in d.Íe beniflichen ~elange der Zeugin ein, s.ie lasse _ 

sích das nicht lãnger gefallen. Der Zeuge habe versprochen; es zu versuchen. Er 

sei dem Wunsch aber nicht nachgekommen, da er sich in deren Privatan.gelegen-

. heiten nicht e'inmischen wollte.· Am 31. Mai 2007 habe die Ze~ emeut angeru

fen und habe sich mit ihrem ·vornamen gemeldet. habe ziemlich aufgeregt ge

. wirkt und gesagt: 

,,Du hast Dich ja nicht mehr gemeldet, jetzt sag ich D.ir Fo~ndes: Wenn Gustl mei
ne .Bank und micb anzeigt, màche ich ihn fertig. lch ha.be sehr gute Beziehungen. 
Dann uige ich ibn auch an, das kannst Du ihm sagen. Der ist doch irre, den lasse ich 
auf seinen Geisteszustand überprOfen. dann hllnge ich ilun was an, ich w~i8 auch 

schon wie." 
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Der Zeuge habe darau1hin gesagt, ,,Kann· ioh helfen? Soll ich kommen?" Hierauf 

habe sie gesagt: 

,, Wenn der Gustl seine Klappe hllt, kann er 500.000 Euro von seiÍlem Vermõgen be-. 
halten, das ist mein letzte.s Wort." · · 

Ohne dass der Zeuge noch etwas habe sagen kÕnn:en, habe sie aufgelegt. Nach 

diesem Telefonat habe er keinerlei Kontakt mehr mit der Zeugin Petra M. gehabt. 

Mit Gusd Moll~ habe er noch sporadischen telefonischen Kontakt gehabt. Per

sõnlich·-hãtteil sie sich nur mehr einmal getroffen, als er ibn in Bad Pynnont be~ 

sucht habe. Über sehte persônliche Situation habe er ihm nichts erz!ihlt. -Wenn der 

Zeuge B raun ihn auf seine persõnliche Situation habe ansprechen wollen, · hab~ 
· dieser überhaupt nichts dam .gesagt und sofort das Thema gewechselt. Die Zeu

gin Petra M. babe ihm nie etwas darüber erzlihlt, dass Gustl Mollath sie kõrper

.lich attackiert habe, dass s~e azn30. Mai 2002 die gemeinsame Wohnung verlas

sen habe und dass sie am 31. Mai 2002 dorthin z_urückgekommen sei, um wichti· 

ge persõnliche Dinge abzuholen. 

Der Zeuge Edward Braun. is~ ein neues Beweismittel, seine Angaben sind neue 

Tatsachen. Ausweisl~ch des Antrags der Staatsanwaltschaft Regensburg vom 

. 18. M!rz 2013 wurden die Angaben des Zeugen den Strafverfolgungsbéhõrden . . 
erst dmch Scbreiben vom 23. ~ovemper 2011, eingegangen b~i der Staatsanwalt

schaft Nümberg-Fürth am 29. November 2011, bekannt 

Die neuen Tatsachen und das neue Beweismittel sind, soweit die Angaben des 

Zeugen Braun in die damalige BeweisWilrdigung eingereiht werden, jedoch nicht 

geeignet, aus der Sicht des damals ~tscheidenden Gerichts zu einer im Ergebnis 

abweichenden Beweiswürdigung zu gelangen. 

Da.'i Lànd&erioht Ntlrnberg·Fürth hat im Ralun'?l' des festgestellten Sachverhaltes 

zu dem Tatgeschehen. zum Nachteil der Zeugin Petra M. Folgendes ausgeftihrt 

(S. lO f. des Urteils vom 8. August 2006): 
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.,l. 

Am 12.08.2001 schlug der Angeldagte in der gemei~en Wohnung, Volbehrstral3e 
4 in 90491 Nümberg seiner Eheftau o~ne Grund mindestens 20 Mal mit beiden 
Fllusten auf den gesamten Kõtper. AuBerdeDl biss 'er sie derart krliftig in den Arm, 
dass von der blutenden Bisswunde noch heute eine Narbe zu sehen ist. Zudem 
brachte der Angeklagte seine F~u m Boden, setzte sich auf sie und würgt'e sie bis 
:wr BeWU$stlosigkeit. Als seine Ehefrau webrlos am Boden lag. trat er ihr mdndes
tens dreirnal mit den FG.Ben, an denen er kein festes Schuhwerk, sondern Hausschu
he oder Mokkassins trug, gegen die untere KõrperhiUfte. Em dann lieB er von ihr ab. 

Díese kam in der Folgezeit auf dem Boden liegend wieder zu sich. Pena MUller er1itt 
durch die Misshandlungen des Angeklagten eine Prellmarke und ein HJUnatom an 
der rechten -Schllfe von 3 x 5 em Durchmesser, gro8flãchige, zirkulllJe, handbreite 
Hlmatome an beiden Oberarmen, gro6fla.ehige konfluierende Hamatome, zirkol«r 
sn beiden Unterschenkeln, fleckf'órmi~e Hlrriatome am linken Oberschenkel·( etwa S 
x 5 em) und im Bereich des linken Beckenkamms. Würgemale am Hals unterhalb 
des Kehlkopfs zen1ral-medial, Bisswunde am rechten Ellenbogen mit Abdruck von 
Ober- und Unterkiefer sowie Kopfscbmerzen und Druckschmerzen tiber den be

schriebenen Himatomeli. 

2. 

Im Mai 2002 zog Petra Mollath aus der Ehewohnung in Nürnberg Volbehr9tra.Be aus. 
Am 31.05.2002 laun sie mit eíner Freundin, Frau Simbeck, emeut :rur ehelichen 
Wohnung in der .Volbehrstra.Ge in Nümberg ZUlilck, wn ihre restlichen persÕnHchen 
Sachen aus dem Haus Zli holen. U~ den Ange~agten nicht durch die Anwesenheit 
einer weiteren Person zu reizen, bat sie ihte Freundin, vor der·TQre zu warten und 

sich m:st durch Küngeln bemerkbar zu raaehen, wenn sie, die Eheftau. nicht spates
tens nach l Y2 Stunden aus dem Haus klme. Der Angeklagte zeigte sich gegenober 
seiner Ehefrau sofort wieder aggressiv und hielt sie zunãchst im SchJafzimmer fest, 
indem er sie auf das Bett warf und festhielt Sodann verbrachte er sie in das Arbeits
zimmer, stellte sich mit seinem Kõrper vor die TOr und verhinderte so, dass sie das 
Zimmer verlie8. Petra Mollath k:onnte den Angeklagten, der damals. 90 kg wog, 
nicht dun bewegen, sie aus dem Arbeitszimmer zu entlassen. 

Als nacb etwa I ~ Stunden Fràu Simbock gegen die Haustüre klopfte, nutzte Petta 
Mollath die momentane Unaufinerksamkeit des Angeklagten und flücbtete aus dem 
Hans. 

Oie Staatsanwaltschaft hat das besondere õffentlicbe Interesse an der Stnúverfol
gung bejaht." 
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In seiner BeweisWiirdigung filhÍt das Landgericht Numberg-Fürth zu dem festge· 

stellten Sachverhalt w~e folgt aus (S. 17 f. des Urteils vom 8. August 2013): 

,,Die Festnellungen.zu F aU_ l und.2 beruhe~f auch auf den Angaben von Petra Müller. 
Diese schilderte die Taten des Angeklagten so.. wie oben dargelegt-, ruhig, schlüssig 
und ohne jeden Belastungseifer. 

So gab sie zu Fali 2 an, sie _wisse nicht mehr, ob der Angeklagte sie bei diesem Vor~ 
fali geschlagen habe. Zudcm wird ihre Schilderung von Falll durch ein lmlicbes 
.Attest von Dr. Madeleine Reichel.,. ÁuBere Bayreutherstr. 1903 NOrnberg vom 

3.6.2002 ~tigt, das gemiB § 256 Abs. l Ziff. 2 StPO verlesen wurde. Darin wer

den die ges:childerten Verletzungen dokumentiert, die mit der Darstellung des Vor-
falls durch Petra Müller übereinstimlnen. · 

Petra Müller hat auch als Beispiel fUr das aggressive Verhalten des Angeklagte wih· 
rend der Ebe von einem Vorfall erzlhlt, der sich folgendermal3en abgespiek'habe: sie 

habe sich nacb,ts aQS Ang'st vor ihrem Ehemann ·aus dem. ehelichen Schlafzimmer 

naqkt zu ihn:m Bruder geflüchtet, der im Wohnzimmer der Ehewohnung geschlafen 

h~ uod sie d.ann vor dem sie verfolgenden Angeklagten geschützt habe, in dem er 

sicb vor sie gestellt habe, Diesen Voifall bestiltigtc:r der Bruder der Petra M11ller, Ro

bert Müller, in der Hauptverhandlung ebenfalls glaubhaft. 

Aus allen diesen Grtlnden ist die K.ammer von der Richtigkeit der Bekundungen der 

Zeugin Müller 11berzeugt. 

Der .Angeklagte dagegen hat die Angaben seiner geschiedenen Ehefrau oicht konkret 

bestritten. Er machte Ausfiihrungen mm ,.gr6Bten Scbwarzge1dskand:al aller Zeiten" 
uo.d, dass seine Ehefrau über ihre ntigkeit bei. der Hypovereinsbank darin verwi

ckelt geweson sei. Deshalb habe er oft Streit gegeben, wobei seine Frau iho geschla
genhabe. 

Er habe si eh lediglich gewehrt." 

Die schriftlichen' und mündlichen .Angaben des Z~ug~n Braun zu dem von ihm 

am 31. Mai 2002 er1ebten Geschehen stehen, soweit d.ieser eigene Wab.mehmun

gen schildert, nicht ·im Widerspruch :zu dem im Urteil vom 8. August .2006 fest

gestellten Tatgeschehen. · 

Zunãchst ist festzuhalten, dass- sich aus den Angaben des Zeugen Braun nichts in 

Bezug auf die vom Landgericht Nümberg-Fürth als nachgewiésen angeseb.enen 
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Sachbeschãdigungen zwn Nachteil Dritter ergibt (vgl. S. 11-14 des Urteils vom 

8. August 2006). 

Aber auch in Bezug auf die zum. Nachteil der Zeugin Petra M. festgestellten Ta

ten vom 12. August 200 l und 3.1. Mai 2002 erscheinen die Angaben des Zeugen 

Braun nicht geeignet, die vom Landgericht Nümberg-FUrth vorgenommene Be

weiswurdigung zu erschüttem. Dass der Nachweis der Taten aus der maBgebli-. 

chen Sicht des Landgericht NUmberg-FUrth bei BerUcksichtigung der nun vom 

Zeugen Bra\in ~emachten Angaben als nicht erbràcht angesehen worden wire, ist 

nicht hinreichend wahrscheinlich. 

Es gibt zunãchst keine zeitlichen Widersprüchl~chkeiten dergestalt, dass das Tat

geschehen sich deshalb nicht so abgespielt hàben kann, weil der Zeuge zum Zeit· 

punkt des Telefonats mit der Zeugin Petra M. telefoniert habe, denn das Gericht 

hat keine Tatzeit festgestellt (und der Zeuge hat auch keine Angab~n zum Zeit

punkt des Telefongesprãchs am 31. Mai 2002 mit der Zeugin gemacht). Auch in 

· sonstiger Hinsicht lassen si eh di e neuen Tatsachen und das neue Beweismittel 

ohne Weiteres mit dem vom Gericht festgestellten Sachverhalt vereinbare:n. Denn 

der vom Zeugen B raun dargestellte · Zustand der Zeugin wãhrend des Telefonge· 

sprichs, nJirnlich dass si e atif ihn insgesamt aufgeregt wirkte und - wje si eh aus 

dem Inhalt des Gespd1chs ergibt - offensichtlich sehr veriilgert über ihren Ehe

mànn war und ihn als ,ine" bezeíchnet hat, wl:lre zwanglos erkUlrbar und sogar 

naheliegend, wenn es zeitlich kuxz vor diesem Telefonat tatslichlich z1i dem. vom . ' 

Gericht im Urteil festgestellten Freiheitsberaubungsgeschehen gekonunen war . . 

Beí· Annahme einer solchen zeitlichen Abfolge wãre also die Glaubhaftigkeit der 

von der Zeugin Petra M. geschilderten Tat vom 31. Mai 2002 · keineswegs er

scbUttert, vielmehr sogar noch ges~tzt. Dagegen spricht auch nicht, dass - wie 

der Zeuge Braun angibt - die Zeugin Petra M. ~ bei dem Telefonat nichts über 

kõrperliche Attacken des Untergebrachten erziib.lte. Denn wenn dem so war, wo- · 

von hier ausgegangen wird, so lassen sich die ÃuBerungen 

. . . ,.zeige ich ihn auch an, das kannst Du ihm sagen. ner ist doch irre, den lasse ich 

auf seinen Geisteszustand überprüfen, dann hAnge ich ihm was an, ich weiB auch 
schon wie" 
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gerade als von der· Zeugin Petra M. auf eine der Taten vom 31 . Mai 2002 undl 

oder 12. August 2001 bezogen verstehen. Aus dem Schweigen der Zeugin Petra 

M. gegenüber dem Zeugen Braun zu weiteren Einzelheiten der von ihr vor Ge

richt angegebenen Oeschehnisse kann also nicht mit hinreichender Wahrschein

lichkeit der Schluss gezogen werden, dass 'diese nicht stattgefunden hãtten. Nach 

Angaben des Zeugen Bmun hat die Zeugin Petra M. bei dem nach seiner Be-. . 

schreibung des Gespr!chsinhalts offenbar nur kurzen Telefonat am 31. Mai 2002 

auch riichts über ihren am Tag zuvor ·(30 .. Mai 2002) erfolgten Aus.zug aus der 

Ehewohnung erzlllilt (obwohl dieser erfolgt war). Hieraus lãsst sich scblieBen, 

dass sie bei diesem Telefonat offenbar nicht die Absicht hatte, dem. Zeugen Braun 

irgendwelche Neuigkeiten im Detail zu berichten. 

Ginge man hingegen von eU,.er umgekebrten zeitlichen Abfolge aus - also davon, 

dass das Telefonat zwischen Petra !vf. und dem Zeugen Braun am 3 L Mai 2002 

~cht nach, sondem vor der von ihr gesctrllderten Tat vom 31. Mai 2002 erfolgte 

-·, so wird auch bei dieser Vaiiante die Glaubhaftigkeit der Zeug~ Petra M. nicht 

erschüttert .. Denn in diesem FalllieBe sich ihr vom Zeugen Braun wiedergegebe

ner Satz, ihr Mann sei doch ,irre" und.sie wisse schon, wie sie ihn fertigmache, 

zwar nicht als Anspielung auf die von der Zeugin Petra M. bei Gericht geschil

derte T at vom 31. Mai 2002 verstehen (zuglclch wãre bei dieser zeitlichen Abfo1- , 

ge klar, dass . sie dem Zeugen Braun bei dem Telefonat noch gar nichts von der 

am selben Tag geschehenden Tat erzlihlen konnte, weil diese noch gar nicht ge

schehen w ar), wohl aber al s eine Anspielurig auf die v en der Zeugin Petra M. 
. ' 

·dein Gerioht geschilderten Tat vom 12. August 2~01. Auch bei Annahme einer 

solchen zeitlichen Abfolge erg!be sich aus den hier. als zutreffend unterst:ellten 

Angaben des Zeugen Braun aus ~er beim. Wiederaufuahmegrund des § 359 Nr. 5 

StPO maBgeblichen Sicht des damals entscheidenden Gerichts keine Erschütte

rung der Glaubhaftigkeit der Angaben der Zeugin Petra M. 

Das dem Urteil der 7. Strafkammer zugrunde liegende Kõrperverletzungsdelilct 

vom 12. August 2001 hat sich im Übtigen bereits rund neun Monate vor denjetzt 

geschilderten Telefonaten zwi.schen dem. Zeugen Edwar~ Braun und der Zeugin 

Petra M. zugetragen. Wenn die Zeugin den Untergebrachten zu Unrecht hãtt~ 

belasten wollen, erscheint es eher lebensfremd, dass sie einen Zeitpunkt tur ein 

erfundenes Tatgeschehen wl!hlt, der lange vor dem ersten Telefonat mit dem 
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. . 
Zeugen Edward Braun liegt Denn ein erfundenes Tatgeschehen wiire viel eher 

glaubhaft gewesen, wenn es sich zeitnah zum ersten Telefonat abgespielt hãtte, 

da dann die Zeugin als Beweis fiir die Richtigkeit des erfundenen Geschebens . . 
hãtte angeben kõnnen, dass sie ~ich deswegen Hilfe suchend an den Zeugen 

Edward Braun gewandt habe. 

Auch der Inhalt des Gesprãchs am 31. Mai 2002 vermag die Glaubwürdigkeit der 

Zeugin nicht zu erschüttem. Es ist zwar zu konstatiertm, dass die Zeugin Petra M .. 
·- die Richtigkeit der Angaben des Zeugen Edward Bra~ unterstellt - u. a. geãu· 

.Bert hat, dass sie den Untergebrachten (unter der Voraussetzung, dass er dje Zeu

gin anzeig.e) ,,fertig machen'' und sie ihm-etwu hanhãngen" werde und ibn ihrer

seits anzeigen wolle. Es existiert aber kein Erfahrungssatz dahin gehend, dass der 

· Anzeigeerstatter einer KHrperverletzung regelmllBig die Unwahrheit sagt, wenn 

er die Tat nicht zeitnah anzeigt und ruvor mit einer Anzeige oder ,,Fertigmachen" 

und mit ,etwas anhãngen" droht, auch wenn dies - wie vom Wiederaufhahme

vorbringen behauptet - \Ulter eine Bedingung gestel1t wird. Zudem spricht der 

Zeitpunkt, an dem die Kõrperverletzung durch die Zeugin Petra M. den Stmfver- · 

folgungsbehHrden zur Kenntnis gebracht Wu!de· (nach den Urte~lsfeststellungen 

im November· 2002, richtig aber wohl .am 15. Januar 2003), d. h. also ·min~s 

l S Monate nach dem ange;z;ei~en Tatg~chehen, gegen . eine konstruierte Tat. 

Denn auch · der Zeugin musste es sich aufdrllngen, das s ihre Angaben zum Kõr· 

perverletzungsgeschehen umso kritischer beurteilt werden wtlrden,. je mehr Zeit · 
bis zur Anzeige vergangen sein Würde. Fiir den Fali einer absichtlichen Falschbe-

. . 

lastung wllre daher ein so lange zurilck Hegender Tatzeitpunkt fiir eine· erfolgrei-

che Falschbelastung eher kontraprodulqiv. Dass Kôrperverletzungen, die durch 

Partner begangen wurden, erst deutlich spãter und aufgrwÍd eines Anlasses, der 
l • • • 

auBerhalb des eigentlic.hen Kemgeschehens liegt, angezeigt werden, ist zudem 

weder ungewõhnlich noch an sich die Glaubwürdigkeit einschrllnkend. Die An

nahme eines vor den Telefongesprllchen bewusst falsch atisgew§hlten Tatzeit

punkts ersc~eint auch vor dem Ilintergrund wenig plausibel, dass sich di~ Zeugin 

81!1 3. Juni 2002 eioe Neuschrift eines Attestes ~ ein Tatgeschehen am 12. Au

gust 200 l hat ausstellen.lassen. Denn dies barg die Gefahr in sich, dass sich die 

Zeugin als .Anzeigeerstattenn unangenehmen Fragen ausgesetzt sieht, beginnend 

damit, wanun sie Uber das ursprllngliche Attest nicht mehr verftlgt. warum sie 

von dem Attest nicht gleich, d. h. tatzeitnah Gebrauch gemacht hat, bis hin zu 
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Vennutungen, dass es sich um dne Fãlschung oder schriftliche Lüge. handeln 

kõnnte. 

Schlie8lich witd díe Richtigk.eit der Angaben der Zeugin Petra. M. - trotz der An-

. gaben des Zeuge~ Edward Braun .zu den beiden Tel~fonaten- durch das Ergebnis 

~er sonstigen durçh das Gericht durchgetuhrten Beweisaufnahme gestOtzt: Der 

Jnhalt des in der Hauptverhandlung am 8. August 2006 verlesenen lirztlichen At

testes mit Datwnseintrag 3. Juni 2002 stützt die Schilderung der Zeugin hinsícht

lich des Tatablaufs und der daraus erlittenen Verletzungsfolgen. IndizieH spre

chen fiir eine ·Tãterschaft. des Untergebrachten und die GlaubWürdigkeit der Zeu

gin zudept di e Âu6erungen des Zeugen Robert Müller. der nach den F eststellun

gen des Landgerichts Nüinberg-Fürth. aus eigenem Erleben glaubbaft geschildert 

hat, da,ss e:s bereits in der Vergangenheit aggressives Verhalten des Untergebrach

ter~ gegenUher d« Zeugin Petra M. gegeben habe. und zwar ebenfalls in der ·ge

meinsamen ehelichen .Wohnung. Nicht unberücksichtigt bleiben darf auch, dass 

der Untergebrachte nach den UrteilsfeststeU'Üngen des Landgeriohts Nümberg

F'tlrth eingerãumt hat, ~s es tatsãchlich zu tltlichen.Auseinandersetzumgeri ~i- · 

schen ihm und der ZeU:gin gekommen sei, auch w~ er angibt, er selbst h~e 

sich lediglich gegep. Sc:hi.ãge· seiner Ehe:frau. gewehrt. pie Angal;Jen des Zeugen 

Brn.un vermõgen - dazu in Beziehung geSetZt - das von der 7. Strafkanuner des 

Landgerichts Nümberg·Fürth gefundene Beweisergebnis nicht ~t der erforderli· . 

chen Wahrscheinlicbkeit zu erschQttem. 

. l 

Soweit die Zeugin in diesem Gesprltch mit dem Zeugen Braun sagt, dass det Un-

tergebrachte 500.000 Euro von seinem Vermõgen .behalten kõnne~ ,wenn der 

Gustl seiile .Klappe hãlt", kõnnte dies als Schweigegeldangebot gewertet werden, 

um zu '\':erbindem, dass Straftaten oder arbeitsrechtliches Fehlverhalten. der Petra 

M. im Z~enhang mit ihrer Tãtigk.eit in der HypoV:ereinsbank aufgedeckt· . 

werden. Inwiefem dieses Atlgebot, falls es so .gefallen ist und sich nicht aus all-
' . l • 

gemeiner Aufregung (di e vom Zeugen B raun geschil~ert wurde un d aufgrund der · 

Gesamtsituation plausibel erscheint) bei diesem Gesprl:tch erkHiren. lieBe, die 

. GJaubwtirdigk~it bezüglich der Kõrperverletzungs- und Freiheitsberaubungsvor

wür:fe erschüttem soll, wird weder schltlssig dargelegt noch sind hierllit Anhalts-, 
jnmkte ersichtlich. Allein die. Falschbelastung init K~rperverletzungs- ~d Frei..: 

heltsdelikten und auch die· Drohung, jemanden a~f seinen Geisteszustand U~-
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prüfen zu lassen, ist ohne Hinzutreten weiterer Umstânde nicht geeignet, Anzei

gen zu. verbindem oder daftlr zu sorgen, dass diesen nicht nachgegangen wird. 

Daraus folgt aúch, dass d8hinstehen kann und deshalb keiner weiteren Aufklã- . 

rung bedarf, wie die im Urteil vom 8. August 2006 nicht festgestellte und aucli 

aus dem Wiederaufnahmevorbringen nicht zu erschlie.6ende zeitlic~e Reibenf~l

ge des Telefongesprãçhs vom 31. Mai 2002 einerseits und des von der Zeugin 

Petra M. ~kundeten Tatgeschehens vom selben Tag war. In jeder Variante erglbe 

sich aus den hier als zutreffend unterstellten Angaben des Zeugen Braun keine 
. . 

Erschütterung der Glauhhaftigkeit der Angaben der Zeugm Petra M. 

Sel}?st wenn - wie der Zeuge· Braun angibt - die Zeugin Petra M. ihm auch au

Berhalb des TeJefonats vom 31. Mai 2002 niemals etwas über kôrperliche Atta

cken dés Untergebrachten erzahlte, ergib~ sich aus diesen hier als zutreffend un-. 

t.erstellten Angaben des Zeugen Braun keine ErschÜtierung der Glaubhaftigkeit 

der Angaben der Zeugin Petra M. Denn es ist nicht ersichtlich, dass und warum 

eine solche Schilderung durch die Zeugin Petra M. dem Zeugen Braun gegenüber 

bei Wahrunterstellung ihrer vor· Gericht gemachten Angaben als naheliegend zu 

erwarten gewesen ware. 

Im Hinblick auf diese im U~il enthaltene Beweiswfirdigung sind die durch den 

. Zeugen Braun angefiihrten neuen Tatsachen und das neue Beweis~ttel nicht ge

eigne4 die GJaubWiirdigkeit der Zeugin Petra M. und die Feststellungen im Urteil . . 

des Landgericht& Nümberg-Füith zu erschüttem und daher n.icht geeignet i. S. d. 

§ 359 Nr. 5 StPO. 

Soweit die Staatsanwaltschaft ausfUhrt, festzuhalten sei, dass Petra M. die dem 

Urteil vom 8. August 2006 zugrunde gelegten Taten vom 12. August 2001 und 

vom 31. Mai 2002 erstm.alig am 15. Januar 2003 zur Anzeige gebracht habe . . 

(Blatt 224 der· WiederaufiÍahmeakte 7 KLs 151 Js 22423/12 WA), ist nicht er· 
·sichtlich und wird durch die Staatsanwaltschaft auch nicht vorgetrage11, inwie

weit der Umstand, ~s die Anzeigeerstattung nicht im November 2002. sondern 

am 15. Januar 2003 war, im Sinne von § 359 Nr. 5 StPO geeignet sein soll. Ob 

zwischen Tat und Anzeige ein Abstand von einem Jahr und drei Monaten oder 

einem Jahr und fiinfMonaten liegt, macht keinen erheblichen Unterschied. 
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Die Staatsanwaltschaft bringt weiter vor, es sei die .,Bedingung" eingetreten. un

ter denen die Zeugin ihren Ehemann fertig machen werde, und zieht hierzu den 

Schriftwechsel zwischen 31. Mai 2002 und 15. Januar 2Q03 (Blatt 225 :ff. der 

Wiederau:fuahmeakte 7 KLs 151 Js 22423/12 WA), der neben anderen Sctuiftstü

cken vollstandig in dem vom Unt~gebrachten am 25. September 2003 dem .Ge

richt übergebenen Geheft (sog. DURAPLUS~Geheft) enthalten ist,. herari. Dieses 

Vorbringen ist nicht geeignet, eine wesentnch andere MaBregel der Besserung . 

· und Sicherung dadurch zu begrllnden. dass der vom Landgericht Nürnberg~Fürtli 

angenonimene Nachweis der Anlasstaten erschüttert erschiene. Denn es ist: schon 

nicht ersíchtlich, weshalb die Angaben der Zeugin dadurch unglaub~dig sein 

sollen, dass sie dic Anzeige von bestilnm.ten Umstãnden abhün.gig macht. Zudem 

ist bereits die.Behauptung der Staatsanwaltschaft, die Bedingung sei eingetreten, 

fraglich. Beweism.ittel hierfiir we{'den von ihr _mcht angegeben. 

Die Zeugin Petra M. hat nách den Angaben des Zeugen Ed'Yard Braun geãuBert. 

dass sie den Untergebrachten fertig machen und ~igen werde, wenn er ,.,tneine 

Bank und mich" anzeigt. Wenn die Staatsanwaltscháft durch den vorg~ann.ten 

Schriftwechsel die Bedingung eingetrete~ sieht, weil der Up.tergebraohte die 

Zeugin tatslchlioh angezeigt habe, übersieht sie, dass bereits fraglich ist, ob die 

von der Staatsanwaltschaft in Bezug geno~enen Schriftstncke überhaupt als 

,Anzeige'• im Sinne der ,,Bedingungu gewertet werden kõnnen. Denn slm.tliche 

Schreiben des Untergebrachten im DURAPLUS-Geheft sind nicht aQ. die Polizei, 

die Staatsanwaltschaft oder die Steuerfabndung {als staatlicbe Ermittlungsbehõr-
J • 

den) geriohtet, sondem an die Zéugin Petra M. selbst, ihre Bank und eine Viel-

zahl von Personen und Institutionen, aber eben nicht die staatlicheri Ermittlungs

behõrden. Unter dem Begriff ,,Anzeige" •. wie ihn die Zeugin Petra M. verwendet, 

ist nach dem üblichen Spraohgebrauch vor allem eine solche an staatliche Ermitt

lungsbehõrden zu verstehen. was auch dem Begriff der Strafanzeige des § 158 . . 
Abs. l Satz l StPO entsprechen würde. Wenn die Zeugin Petra M. den Begriff 

Anzei$e in diesem Sinn gemeint haben sollte, Wãre die von ihr gesetzte Bedin

gung fUr das ,,Pertigmachen .. am 2. Januar 2003, dem Tag ihres Anrufs bei der 

Polizei, nicht eingetreten gewesen. 

Díe Staatsanwaltschaft übersieht zudem, dass sich in dem DURAPLUS-Geheft 

. auch ein an díe Zeugin Petra M. gerichtetes Schreiben des Untergebrachten vom 
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l. J anuar 2003 fmdet, dessen lnhalt die Zeugin Petra M. ebenso dazu bewogen 

haben kõnnte, am 2. Januar 2003 bei der Polizei anzurufen und einen Waffenbe

sitz ihres Mannes mitzuteilen. In dem vorbezeicbneten Schreiben, in dem von 

Schwarzgeldvo.rwürfen nicht die Rede ist, finden sich keine Hinweise auf eine 

Absicht des Antragstellers, die Zeugin Petra M. und/oder ihre Bank anzuzeigen. 

Dieses Schreiben enthalt vielmehr Ausftihrungen über eine tief greifende Entt!u

schung des Untergebrachten ilber das Scheitem der Bezi~hurig und über die Ver

weigerung der von ihm mehnnals untemommenen Versuche einer Kontaktauf

nahme mit der Zeugin Petra M. und über die Nichtentgegennahme seiner Anrufe 

durch sie. Daher wãre plausibel, dass es dieser Brief des Untergebrachten vom 

l . Januar 2003- und nicht eine angekündigte und der Zeugin Petra M. bekannt 

gewordene Anzeige wegen Schwarzgeldgeschãften - war, den die Zeugin Petra 

M. am 2. Januar 2003 _ zum Anlass nahm, bei der Polizei anzurufen und einen 

Waffenbesitz ihres Mannes aus Angst vor ihm mitzuteilen. 

Soweit die Staatsanwaltschaft in ihrem Wiederaufnabmeantrag (Blatt 242 der 

Akte 7 KLs 151 Js 22423/12 WA} behauptet, zum Zeitpunkt dieses Anrufs der 

Zeugin Petra M. am 2. Januar 2003 bei der Polizei sei sie über die aufgrund der 

,Anzeige" des Untergebrachten veranlasste Einleitung von internen Ermittlungen 

durch di e Hypo Vereinsbank bereits unten:ichtet gewesen, stellt dies im Übrigen 

eine bloBe VermtitWlg ohne Angabe geeigneter Beweismittel dar. Aus dem hierzu 

von der Staatsanwaltschaft als Beleg angeftllirt~n Schreiben der H)rpo Vereins

bank vom 2. Januar 2003 (Blatt 235 der Akte 7 KLs 151 Js 22423/12 WA) ergibt 

sich eine solche bereits am 2. Januar 2003 erfolgte Kenntniserlàngung der Zeugin 

Petra M. nicht. Denn das Scbreiben der ÍiYJ>oVereinsbank vom 2. Januax 2003, in 

dem sie intem bercits eingeleitete Ennittlungen erwãhnt und ansonsten angibt, es 

gebe ,.bisher keinerlei Anhaltspunkte daftir, dass Frau Mollath in illegale· Ge
schãfte veiWickelt sei", war nicht an die Zeugin Petra M., sondem an den Unter

·gebrachten adressiert. Wld in deni Schreiben wird über eine bereits an die Mitar

beiterin M. erfolgte Infon'nation nichts gesagt. Lediglich aus dem. bereits am 

9. Dezember 2002 (das dortige Datum ist nach dem Vortrag der Staartsamwalt

schaft offensichtlich falsch angegeben) vom Untergebrachten verfassten Schrei· 

ben an Herm R6tzer, Leiter der Niederlassung Privatkundengeschãft. Hypo Ver

einsbank Nürnberg, ergibt sich, dass dieser (Herr Rõtzer) mit der ehem~igen 

Ehefrau des Untergebrachten gesprochen habe (vgl. Blatt 232 der Akte 7 KLs 
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151 Js 22423/12 WA). Ein direkter Zusammenhang mít dem Anruf am 2. Januar 

2003 ist daraus aber schwe~lich herzuleiten. 

Auch ist nicht erkennbar, inwiefem sich der Umstand, dass ·die Zeugin am 2. Ja

nuar 2003 anzeigte, dass der U~tergebrachte über eine ,scharfe Langwaffe•' (so 

d er polizeiliche . Sachbearbeiter ~n seinem Vennerk über den am 2. Januar 2003 

bei ihin erfolgten Anruf der Zeugin Petra M., Blatt 33 der Strafakten) und even

tuell auch Uber eine .~scharfe Kurzwaffe•• (so der polizeiliche Sachbearbeiter, 

a. a. O.) verfilge, fiir di e er keine Edaubnis habe, auf di e Glaubwürdigkeit der 

Zeugin in einer Weise auswirkt, dass dieser Umstand geeignet ist, eine wesentlich 

audere Entscheidmtg ü~r eine MaBregel ·der Besserung und Sicherung herbeim

führen. benn bei ihrer polizeilichen Vernehmung vom 15.Januar 2003 sprach die 

Zeugin Petra f\1. nicht etwa von ,scharfen .. Waffen, sondern von ,Schusswaffen" 

(Blatt 6 f . der Strafakten), und bei der am 18. Februar 2003 erfolgten Durchsu

chung wurde tatsãchlich ~ Luftgewehr gefunden. Bei einem Luftgewehr han

deit es sich irotz seiner Erlaubnisfreiheit defmitio~sgemãa um eine Schusswaffe 

. im Sinne des § l Abs. 2 N r. l, Abs. 4 Wa:ffenges~t Ziffer 1.1 der Anlage l zum 

Waffengesetz. Schusswafferi sind nach Ziffer 1.1 der Anlage l zum Waffengesetz 

Gegenstande, di e zum Angriff oder zur Verteidigung, zur Signalgebung, zur'Jagd, 

zur Distanzinjektion, zur Markierung, zum Sport oder zum Spiel bestimmt sind 

(hier gentlgt bereits die bauartbedingte Bestimmung durch den Herste)ler, siehe 

BayObLGSt 90, 12, in juris, dort Rz. 7 a. E.) und bei denen Ges~hosse durch ei

nen Lauf getrieben werden. 

Der Umstand, dass . die Zeugin Pétra M. eine lrztliche Stellungnalune der 

Dr. Krach vom 18. September 2003 eingeholt und diese dem .An).tsgericht Nüm

berg am 23. September 2003 zugefaxt hat, stellt keine neue Tatsache im Sinne 

von § 359 Nr. 5 StPO dar. Das Ausgangsgeriçht hat diese Tatsache vielmehr im 

R.ahmen seiner Urteilsfmdung berücksichtigt. Dass die ebenfalls von der Staats ... 

anwaltschaft vorgetragene Tatsache, dass dieses Attest von der Zeugin im· Haupt

verhandlungstermin am 25. September 2003 dem Amtsgericht Nümberg noch 

einmal übergeben wurdet eine Geeignetheit ·im .Sinne von § 3S9 Nr. 5 StPO auf

wei~1, i~t nicht ersichtlich. Au6er_dem erscheint es abwegig anzunebm.en, dass 

allein díe Vorlage eines solchen Attests ausreicht, eine Untersucbung des Be· 

troffenen zu veranlassen. 

-73-



24/07 201311:06 FAX +49 9412003582 
LS Regensburg Strafabt. 

Zudem stellt d.ie Staatsanwaltschaft darauf ab, dass der Zeugin Petra M; 

,im unmittelbaren Zusammenliang mit den gegen s~e erllobenen Vorwürfen des 
. Herm · Mollath gegenQber ihrer Arbeitgeberin, der HypoVereinsbank AG zum 

25.02:2003 (zunlichst) auBerordentlich gekündigt worden" 

war, und dies 

,.die Zeugin Pet:ra M. anlllsslicli ihrer Au~age vor dem Ermittlungsrichter beim 
Amtsgerícht Berlin-Tiergarten am 15.05.2003 wie folgt wnschrieben hat (vgl. Bl. 
47/50 d. Strafakten): 

,,Er hat durch Denunziation dafiir ges01:gt; dass ich meine Arbeitsstelle verliere"." 

~ 034/040 

Die Staatsanwaltschaft Regensburg fWnt in ihrem Wiederaufuahmean1I'ag 

(Blatt 243 der Wiederaufuahmeakte 7 KLs l511s 22423/l2 WA) dazu aus: 

· .,Diese Aussage war jedocb in dieser Fonnulierung nicht zutreffend. Nicht HeJT 
Mollaíh batte ,,durch Denunziation'' daft1r gesorgt, dass Petra M. ihre Arbeitsstelle 
verlor, sondem diese selbst durch ihr· festgestelltes arbeitswidriges Verhalteo, das 
aufgrúnd der Angaben 'Henn MoUatbs gegenilber ihrer ~itgeberin, der Hypo Ver
einsbank, aufgedec.kt wurde. 

Diese aeaen Tatsachen iin Zusammenhang rnit den Angaben des Zeugen· Braun be
gnlnden erhebliche Zweifel daran, ob die Zeugin Petra M. ihre Aussage vor der 7. 
Stndkammer des Landgericht Nürnberg-Fürth tats:itçhlích - wie ini Urteil vom 
08.08.2006 unter V. 2. (S. ~ 7 d. Urt.) ausgefahrt- ,ohne jeden Belastungseifer" ge-
tltigt hat.. . . 

Die Staatsanwaltschaft nimmt offenbar an, dass die Zeugin zu Unrecht davon 

ausgeht, dass d.ie schriftlichen ÂuBenmgen des Untergebrachten gegenuber der 

Hypo Vereinsbank urs!chlich gewesen seien, dass es letztendlich zur ( einver

nehm.lichen) B~ndigung des Arbeitsverhãltnisses zwischen der Zeugin und der 

Hypo Vereinsbank gekommen ist. Di ese · Sicbtweise der Staatsanwaltschaft ist 

aber unzutreffend, da es ohne die Hinweise des Untergebrachten nicht zu inter

nen Untersuchungen der Hypo Vereinsbank gekommen wãre, deren Ergebnisse 

letztendlich zur Auflõsung des .Arbeitsverhãltnisses geftthrt haben. Davon abge

sehen ist aber nicht ersichtlich, das~ ein etwaiger bei der Zeugin vorhandener Ãr

ger übe~ den Unt~gebrachten wegen des Verlustes des Arbeitsplatzes dazu ge-
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fUbrt haben würde, dass das Ausgangsgericht der Zeugin keinen Olauben ge

schenkt hãtte. Ein Erfahrungssatz dahin gehend, dass jemand, der si eh über einen 

anderen beispielsweise wegen des Verlustes des ArbeitsplatZes llrgert, die Un

wabrbeit sagt, existiert nicht. 

Entscheidend ist, dass der 7. Str:afkammer'des Landgerichts Nümberg-Ftltth bei 

ihrer UrteilsfmdQng bekannt war, · dass der Untergebrachte seine · Ehefrau mit 

Schwarzgeldverschiebungén in Verb~dung brachte. Auch war. dem Landgericht 

~Urnberg-Fflrth .bekannt- wie sich aus Seite ~8 .der UrteilsgrQnde ergibt -, ~ 

es laut diesen Angaben ~es Untergebrachten zwischen dem Untergebracliten und 
. . 

der Zeugin Petra M. oft Streit aus Anla8s der von ihm the:m.atisierten Schwarz-. . . 

geldvorwürfe gegeben haben soll, Dieses mõgliche Motiv (seine Schwarzgeld-

vor::wfu'fe) einer Falschbelastung des Untergebtachten durch seine Ehefrau war. 

dem Landgericht Nümberg-Fürth, bei der Urteilsfmdtmg :t>ekannt. Als dem Land

gericht Nütn~rg-Fürth bei der Urteilsfmdung bekannt zu vermuten - da Akten

inhalt- ist fetner die von.der Zeugin Petra M. bei ihrer am 15. Mai 2003 erfolg-
. . 

ten Vernehmung (Blatt 47 der Strafakten) getãtigte Aussage, wonach sie durch 

dext Untergebrachten ihre Arbeitsstelle verlore~ habe. Damit lag ein 'weiteres 

denkbares Motiv filr eine Falschbelastung des Untergebrachten durch die Zeugin 

Petra M. vor. das dem Landgericht NUmberg.:.Fürth bekannt war. Dennoch. hielt 

es die Angaben der Zeugin Petra M. ftir glaubhaft. uitd begründete' dies einge

h~nd. Dabei hat es bei dieser Glaubhaftigkeitsprtt~g auch berücksichtigt (Sei

te 18 oben des Urteils ), dass auch ·der Zeuge Robert Mtlller in der HauptverhiUld

lung von einem nlichtlichen Vorfall mit seiner Schwester. der Zeugin Petra M., 

berichtete. bei dem Robert Müller ein aggressives Verhalten des Untergebrachten 

gegenüber der Zeugin Petra M. selbst erlebt ha:tte (Seite 17 unten des Urteils). 
. . 
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3. Der Wiederaufuahmegrund nach § 359 Nr. 5 StPO aufgrund neuer Tatsaohen 

betreffend die ,Wabnausweitung aufunbeteili~ Dritte·~ 

a) Wiederaufnahmeantrag des Untergebrachten vom 19. Februar 2013 

Der Antrag der Vet:teidigung.des Untergebrachten v~m 19. Fehruar 2013 siehdm 
Zusammenhang mit dem Nachbam des Dr. Wõrtbmüller einen Wiederaufuahme
grund i.' S. d. § 359 Nr. 5 StPO. Dr. Wõrthmüller sollte im Auftra.g des Aintsge~ 
richts Nümberg ein Gutachten über den psychischen Zustand des Untetgebrach
ten erstellen. Mit Schreiben vom l. Juli 2004 an das Am.tsgericht Nürnberg teilte 
er mit (Blatt 177 der Strafakte): 

... ,,Herr Mollath wurde gestem, am 30.06.2004, in die hiesige Klinik eingeliefert, 

am· gleicben Tag wurden.mir ~ie Akten (die zuvor nur ungesichtet einen Tag in der 
hiesigen Abteilung waren, dann zurückgefordert wurden) erneut zugestellt. Leider ist 
es so. dass ich in der vqangenen Woche .bere1ts persônlichen Kontakt nrit Henn 

. Mollath batte, mich ihlibeSondere ein ~achbar, mit dem ich freundschaftlich verbun· 
den bin, ausfbhrlich über seine Sichtweise der Angelegenheit Mollath informierte 
(Herr Mollath wollte auch jenen au&uehen). Aufgrund des so erhaltenen Meinungs~ 
bildes und der damit verbundenen persOnlichen Verquick-ung sehe ich m.içh au6er 
Stande, mit der notwendigen Objektividlt das von Thnen angeforderte Guta.chten zu 
erstatten. '' 

Im Wiederauf:hahmeantrag des . Untergebrachten (S. 119 f. des Antrags vom 
19. F ebruar 2013) werden Schreiben des l,Jntergebraohten zu dem. Thema ,,Be
fangenheit des Dr. Wõ:rthmüller" zitiert, in denen er u. a. in einem Schreiben an 
Ratàel Rocca vom l O. Juli 2006, das zu Beweiszwecken durch den Vorsitzenden 
Richter arn Landgericht Brixner zur Akte genommen wurde, angibt: 

,,Da ich vorher heraúsfand, dass besagter Dr. Michael Wõrthmilller nicht nm gut mit 

Bemhard Roggenhofer bekannt ist, sondern darilber hínaus sogar direkt neben dem 
in der Norastraae in Nümberg wohnt (einen Steinwurf von meinem frOhenm Qe.. 

schllft entfemt in Schnieglingl), musste Dr, Wôrthmüller sich fUr befangen etkll
ren." .. . ,.Zu Bernhatd Roggenhofer ist noch zu erwlhnen, dus der viele Jahre Kun
de derVennõgensanlageabteilung bei der H)'pO-, splter HypÓVereinsbank, wo Petra 
arbeitete, war. . . 

FrUhere, aucb jahrzebntelange, Arbeitskollegen von Petra, Wolfgang Dirscb und U do 
Schicht, gründeten mit B. Roggenhofer die Fortezza Veimõgensanlage AG in der 
Schnieglingerstr. 7 in Nttmberg. ". · 
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Zudem zitiert die Verteidigung (S. 120 des Antrags vom 19. Februar 2013) eíne 
Strafanzeige des Untergebrachten an den Prilsidenten des Amtsgerichts NUrnberg 
vom· 5. August 2004 u. a. mit folgendem Inhalt! 

.,.,Da icb die Verbindung von Dr. Wõrthmüller zu den Schwarzgeldverschieberkreisen 

aufgedeckt babe und nachweisen kann, musste sich ~- Wõrtbmüller letztlich tür be
fangen erkUiren. 

Trotzdem versuchte Dr. WõrthmOUer vorher tagelang. mich zu folgender Abm.a
chung zu bewegen: Er macht ein angeblicb .hannloses' ftlr mich passendes Gutac~
ten, dafür mu.6 er sich nicht ftir befangen erkUiren und die Verbindung :zu den . ' 
Schwarzgeldverschiebern bleibt unter uns. 

Als ich Ober Tage. auch unter seelischer Folter, nicht auf den Handel einging, blieb 
ihm nichts anderes nbrig, als sich doch naehtriiglich tur befangen zu erklãren. " 

· Soweit die VerteidigWlg .des Untergebrachten ausftlhrt, da.ss Dr. WõrthmQiler da

ru in der Hauptverhan.dlung vor der 7. Strafk.ammer des .Landgericht Nümberg

Fücth nicht angehõrt wurde, ist ~ keín· geeigneter Vortrag tnr einen.Wiederauf

nahmegrund i. S. d. § 359 StPO; ebenso verhlilt es sich bei dem im Antrag wie

derholten Vorwurf. dass Dr. Wõrthmüller zu lange dami.t gewartet habe, seine 

Befangenheit mitzuteilen. 

Die Verteidigung des Untergebrachten trãgt weiter vor, dass es eine neue Tatsa

che i. S. d. § 359 Nr. 5 StPO sei, dass Dr. Wõrthmtiller unter der Ans.chrift Nc;>ra

straBe 29 und 'Bemhard Roggenhofer unter der Anschrift NorastraBe 18. jeweils in 

Nürnberg gemeldet sfnd und Bernhard Roggenhofer daher der im Schreiben des 

Dr. Wõrthmüller etwãhnte Nachbar sei. Dazu wurden ~ Beweis die entspre

cheo~eil Auskflnfte des Einwobnerarntes der Stadt Nümberg vorgelegi. Dass es 

sich hierbei um eine neue Tatsache handelt, dUrfte zutreffen und wird daher hier . . 
angenommen: ·zwar war dem ~andgericht Nürnberg~Fürth sp!ltestens seit dem 

· oben zitierten und zu den Akten genommenen Brief vom l O. Juli 2006 zunãchst 

bekaxlnt geworden, 'dass es sich bei dem von Dr. Wõrthmüllér in seiner Befan.: 
genheitsanzeige genannten Nachbam um seinen Nachbam Bemhard Roggenhof

er handelte. Doch wurde das bei der Urteilsflndung offenbar nicht mehr gesehen, 

sondem - Wie si eh aus Seite 7, drittletzter Absatz des Urteils, ergibt - vielmehr . 

irrig angenommen, bei dem von Dr. Wõrthmüll~r in seiner Befangenheitsanzeige 
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genannten Nachbam handele es sich um einen Nachbam des Angeklagten. Da . . 
Dr. Wôrthmüller iil .der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Nümberg-Fürth 

- nicht gehõrt wurde, stellt er ein neues Beweismlttel dar. 

Ebenso verhãlt es sich mit dem Umstand, dass Bemhard Roggenhofer zusammen 

mit U do Schicbt und Wolfgang Dirsch eine gemeinsame ~irma gegründet haben. 

Dazu legt die Verteidigung einen Auszug aus dem Han~elsregister vor, nach dem 

Bemhard Roggenhofer in der NoraSt:raBe 18 eine Betriebsstlitte wtterhalt mit der 

geméldeten Tãtigkeit Grundstacks-, Wohnungs-, Darleheizs- und K4pitalanla

genvermittlung gem. § 34 e GewO, Yermittlung von Versicherungen und Bau

spatvertriigen, zudem einen Auszug aus dem Hand~lsregister Teil ·a, wonach 

Bernhard Ro_ggenhofer, U do Schicht und Wolfgang . J:?irsch als Vorstiinde einer 

am 20. August 2003 gegründeten Finna Fortis Finan:z AG, spãter umbenannt in 

Fortezza Finanz AG, eingetragen sind. Nach dem Vortrag der Verteidigung, .unter 

Beweis gestellt, durch den Sonderrevisionsbericht der Hypo Vereinsbank vom 

17. Mãrz 2003, war Wolfgang Dirsch vor dem l. Juni 2000 bei der HypoVerei'ns

bank titig. Aus dem vorgelegten Auszug eines ins Internet gestellten Lebenslaufs 

ergibt sich, dass Udo Schicht in de,n 1990er Jahien ,verm~gende Privatkund~ 

bei der Hypo Vereinsbank in Nümberg'~ betreut habe. Aus dem Zusammenhang 

des Vortrags ergibt sich, dass die Verteidigung, wenn sie es auch nicht explizit 

ausspricht, damit darlegen will, dass es kein Wahngebilde sei, dass der Sachver

stllndige Dr: Wõrthrnüller- dem-Untergebrachten angebo~ habe, ein Gefillig

keitsgutachten zu schreiben, wenn der Untergebrachte die Verwick.lung des 

Dr. Wõrthmüller in den Schwarzgeldskandál nicht offenbare. Viehnehr sei die 

Bebauptung der Verbindung von Dr. ·Wõit;bmüller zu den Schwarzgeldverschie

berkreisen · angesichts · der engen geschlftlichén Zusammenarbeit des Bérnbard 

Roggenhofer mit ehemaligen Mitarbeitem der Vennõgensanlage-Abteílung der · 

Hypo Vereinsbank und der freundschaftlichen Verbundenheit des Dr. Wõrthmüller 

mit Bernhard Roggenhofer ,Jedenfalls eine Behauptung, der ein hohes ~aB an 

realitãtsgestützter Plausibilitât" (S . .127 ·des Wiederauthahrneantrags vom 19. ·Fe

bnw ·2013) zukãme. Hieraus zieht d.ie Verteid.igung des Untergebrachten den 

Schluss, dass das Sachverstlndigengutachten des Dr. Leipziger, dem das Landge

richt N:ürnberg-Fürth gefolgt ist, falsch sei. 
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b) Wiederau:fu.ahmeantrag der Staatsanwaltschaft vom 18. Mürz 2013, den si~h 

die Verteidigun~ des Unterg~brachten mit Schriftsatz :vom 7. Mai 2013 zu ei

gen gemacht hat 

Die Staatsanwaltschaft macht geltend, dass Erkl!rungen von Dr. Wôrthmilller 

und Bernhard Roggenhofer, die beide im Raiunen des Wiederauthahmeverfali-· 

rens von der Staatsanwaltschaft Regensburg vemommen wurden, eine neue Tat

sache i. S. d.§ 359 Nr. 5 StPO enthalten. Die Staatsanwaltschafl:.gibt über mehre

re Seiten wõrtlich die Angaben der vemommenen Zeugen wieder Wld ftlhrt 
schlie8lich an (Blatt 251 der Wiederaufuabmeakte 7 KLs 15 l J s 22423/12 WA): 

,Diese Erldlrungen· der Zeugen I)r. Wõrthmüller und Roggenhofer beinhalren eine . 
neue Tatsache i. S. d. § 359 Nr. S StPO, die erklllrlich macht, wesbalb Herr MoUath 
Henn Dl'. WõrthmUller- wie un Urteil gesc~derl:- in die ,Schwarzi-eJdkreise" mit 
ein_bezogen hat". 

Der A.ntrag gibt auf Blatt 244 der Wiederimfhahmeakte 7 .KLs 151 J s 22423/12 

WA wieder, dass Dr, Wõrthmüller im Rahmen seiner Zeugenvernebmung durch 

die Staatsanwaltschaft Regensburg am l4. Dezember 2012 angegeben habe, dass 

er wenige Tage vor Einlieferung des Untergebrachten in die Klinik mit einem 

Mann ins Gespr!ch gekommen se~, der sich auf seinem Privatgrundstiick aufge

halten habe und auf der Suche nach Bernhard Roggenhofer war~ bei dem es sich 

um den Nachbam des Dr. Wõrtbm.Uller handle. Er habe dem skunil wirkenden 

Mann den Weg zum Anwesen Roggenhofer gezeigt. Am selben Abend habe ihm. 

Herr Roggenho~er erzãhlt, dass dieser Mann Probleme mit seiner Ehefrau habe, 
-

weil diese einen neuen Partner ha~, den er, Bernhud .Roggenhofer, gut kenne. 

Der Mann erhebe nun Vorwürfe gegen seine Frau, u. a. auch hn Hinblick auf die · 

Verbringung von G~ldern in die Schweiz. Nach der Einlieferung des Unterge

brachten in die Klinik habe er diesen wiedererkanrit. Er habe dem Untergebrach· 

ten gesagt, IDIUl mtlsse nwt prüfen, ob wegen dieser Umstãnde eine objektive Be~ . . 
.gutachtung nberhaupt noch mõglich sei. Einerseits h.abe er dem Untergebrachtên 

ersparen wollen, ein zweites Mal in eine andere Klinik eingewiesen zu werden, 

a11dererseits habe ilm der persõnliche Kont&kt im Vorfeld belastet~ Der Unterge

brachte ·sei ihm gegentlber ~~hr skeptisch atúgeueten. Dr. Wõrthmüllers Vorstel

lung sei gewesen zu prüfeil, ob er die Beguta~htung durchfiibren kõnne, indem er 

sich auf die Kõrperverlet.Zungsdelinquenz konzentriere und die Sache mit der 
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HypoVereinsb.!Ulk nur am Rande abhandle. Dies habe sich im Gesprlich mit dem 

Untergebrachten als nicht machbar erwiesen. Hierauf habe e~ sein e Befangenheit 

gegenüber dem Gericbt angezeigt; Seine Â.uBerungen gegenüber der Presse seien 

so zu verstehen, dass ihm der Untergebrachte psychopathologisch auftãllig er

schien und ihm desbalb nicht verwunderlich seit dass dieser ihn in den Kreis der 

,Schw&rZgeldverschieber" einbezogen habe. 

Der Zeuge Roggenhofer gab nach dem Antrag der Staatsanwaltscha:ft bei seiner - . 

Vernehmung_am 16. Januar 2013 durch die Staatsanwaltschaft Regensburg u. a. 

Folgendes an (vgl. Blatt 245 f. der WiederaufhahÚleakte 7 KLs 151 Js 22423/12 

W: A): 

,.Ich kannte Herrn Mollath nicht nnd kennr: ihn bisjetzt noch nicht. Herr Mollath hat 
mich nie persõnlich besucbt. HinterQnmd des heutigen Vernehmungsgegenstandes 

dUtfte sein, dass eín Gescblftspartner von mir namens Wolfgang Dirscih, der frUher 
bei der HypoVereinsbank titig war, die Ehefrau des Henn Mollath kannte, weil die. 

se- wie auch er- bei der Hypo Vereinsbank in Nümberg beschllftigt war. Zusammen 
mit Herm Dirsch und .zWei weiteren Penon~ gtUndete ich im Herbst 2003 eine 
Venpõgensberatungsfinna, die Fortezza Finan:~; AG." ... ,.Herr Dirsch erziblte. mir, 
dass in seinem Team bei der HypoVereinsbank auch eine Frau Mollath tltig gewesen 

sei. Diese habe erheblichen Stress in ibrer Ehe. Herr Dirsch erziihlte mir, daSs dieser 
Ehestreit auch.õffentlich ausgetragen wfirde. Herr Dirsch erzlhlte mir auch, dass der 
Ehemann der Frau Mollatb auch ihn (Dirsch) verdichtige, ein Verhãltnis mit Ftau 
Mollath zu haben." ... 

,,Dass es sich bei dem • .Besucher'' des Hen:n Wõrthmtlller um Herrn Mollath geban
~elt hat. wei8 ich - obwohl ich níe persõnlich Kontakt mit Herrn Mollath batte -
deshalb, weil mir Herr WOrtbmüller sagte, ein Herr Mollath habe mlch (Roggenhot: 

er) aufsuchen wollen." ... 

,,ch kannte weder Herrn Mollath noch seine (damálige) Frau persõnlich. lch hatte 

mit Herrn Mollath nie penõnlichen Kontakt, weder direkt. noch telefonisch, ooch 
postalisch. Auch mit.Frau MoUath.hatte ich in keiner Weise je persõnli~hen Kontakt. 

Auf mtsprechende Frage gebe icb aJ4 dass icl1 aucb mit dem jetzigen Ehemann der 
Frau Mollath (wíe mir gerade von Herm Dr. Meindl gesagt wird: einem Herm Ma.<~

ke) nie irgendeinen Kontakt hatte." 
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Abschlie.Bend erklãrte der Zeuge (Blatt 247 der Wiederaufuahmeakte 7 .KLs 151 

Js 22423/12 WA); 

.~us heutiger Sicht der Dinge und den mir auch aus den Medien bekannten ln:fur
mationen kann ich mir schon etkllren, warum aucb ich uud Herr Wõrthmtlller in den 
Augen des Henn Mollath sich gegen ihn verschworen haben. Mein Geschlftspartner 
Dirsch war Kollege von MolJaths Frau in dtr HypoVereinsbank. Ich griindete mit 
ihm (Dirseh) eine Firma auf dem Finanzsektor. HerT WôrthmtlJler ist mein unmittel
barer Nachbar, Wenn Herr Mollath jetzt auf Herm Wõrtlunüller als Gutachter trifft, 
ist es aus meiner Sicht denkbar; dass er Henn Wõrthmdller und mich mit seiner Fra.u 
damals in Verbindung brachte." 

Der Antrag der Staatsanwaltschaft vom 18. Mãrz 2013 enthãlt weitere Auszãge 

aus den Zeugenvernehmungen im Vorfeid des Wiederaufnahmeantrags, insbe

sondere dazu,. was genau der zeuge Roggenhofer dem Zeugen Dr. Wõrthmüller 

tlber die Probleme der Eheleute Mollath ei-zãhlt .l;tabe und wie detaillíert über die 

Vorwürfe bezOglicb der Schwarzgeldverschiebungen geredet worden sei, worauf 

Bezug genommen wird. 

Zu den genauen Umstanden bei der Einlieferung des Untergebrachten in die Kli~ 

nik von Dr. WÇSrtbmüller gab dieser u. a. an (Blatt 250 der Wiederaufnahme~e 

7 KLs 15,1 Js 22423/12 WA); 

,Ich kann mir 11berhaupt nicht vorstellen, warum micb Herr Mollath aufsuchen woll
w. Alles, was ic~ über ihn wusste, war· das, mir llerr Dirsch erzãhlt hat." 

... ,Da ich mich gegenüber Herm ~ggenhofer auch zu. dem aus meiner Sicht auf
:fllligen Geisteszustand des ,,Besuchers" - wie ich ihn eingeschfltzt habe - gelluJ3ert 
habe, beschllftigte ~ich sofort die Frage. ob ich unbefangen den Gutachtensaufuag 
erfllllen kann. Ob sich Herr Mollatb mit mir bereits bei unsemn ersten Zusammen~ 
tre~en deblillierter über die Thematik ,HypoVereinsbankn und ,.Schwarzgeldver
schiebungen" unterhalten .hat, weiB ich nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich dann 
am 01.0.7.2005 den Entwurr"einer Befangenheitsanzeige diktiert und sohreiben Jas.
sen. Es ist inhaltlich genau die Befangenheitsanzeige, die sich auch in den A.Ícten be
findet. Ganz sicher, ob ich mich allerdings tatsllchlich fllr befangen erldliren musste, · 
war ich mir zu dem Zeitpunkt, als ich die Befangenheitsanzeige diktierte, noch nicht 
Deswegen sandte ich diese Befangenheitsanzeige auch noch nieht ab. Ich wollte die
se Ptoblematilc zuóãchst sorgflltig prüfen und habe dies ~enn Mollath auch gesagt. 
Ich habe Herm Mollath vorgeschlagen, sich mit einem Anwalt zu besprechen. Die· 
sen Vorschlag hat Herr Mollath aufgegriffen. Ich kann mich erinnem, dass dann 
auch der Kontalrt zu einem Anwalt hergestellt wurde und Herr Mollsth vo~ einem 
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Anwalt aufgeslJcht wurde. Um abzuklãren, ob ich dem Gutachtensauftrag Folge Jeis

ten kann, habe ich mich mehrmals ~it Herm Mollath unterhalten. Bei diesen Ge

sprlchen ii.u6erte si eh Herr Mollath Oberhaupt nicht zu den ihm zur La.st gelegten Ta
ten, insbesondere nicht zu den ihm \'orgeworfenen Kõrperverletzungsdelikten zu 

Lasten seiner ·Ehefrau.· Herr Mollath il.uBert mir gegenf:tber, class er eine Begutach

tung grundsii:tzlich ablehne, weil er sie nicht ftlr notwendig hãlt. Auch luBerte er Be

deoken speziell bzgt. meiner Pe~on als Guta.chter. Er .begrOndete di~ damit, dass 

ich ja der Nachbar von Henn Roggenhofer bin. Herr Mollath sagte, dieser Herr . . 
Roggenhofer gehõrte zu den .Kreisen. die genau mit den Schwarzgeldverschiebun-

gen zu tun haben, gegen die er (Mollaíh) Vorwikfe erhebe, d;ie keiner hOt'en will. Mir 
selbst gegenilber hat er in unseren Gesprlchen keine Vo~e dahin ge!Jhend erho
ben. dass auch ich an íllegalen Bankgeschãften beteiligt bin." .. . . 

· ,Ich habe mit Herm Mollath gesprochen, ob es aus seiner Sicht denkbar wlfre, dass 

ich den Outachtensauftrag befolgen kann, wenn sich die Begutachtung auf die Herm 

Mollath zur Last gelegten Taten beschrinkt und sich die von ihm in den Mittelpunkt 

gestellte Thematik der ,~Schwarzgeldverschiebungen" hint• anstellen lasse. '' . . . ,,Ich 

stellte Herm Mollath dabei in Aussicht. dass eine Begutachtung durch mich dann 
aucb sehr schnell erfolgen kõnnte und Herr Mollath schon nach kurzer Zeit wieder 
entl~sen werden kõnnte. Ich erkliirte ibm aueb, class da& aus meiner Sicht eine deut

lich weniger belastende Vorgehensweise darst~llen kõnnte. Dies bezeichnete ich ge
genübeJ: Herrn Mollaih auch als EntgegenkoJllDlen (bei der Vielzahl me~er Termi~ 
ne). Ich hitte.tatslleblich die Begutachtung des Herm Mollaths beschleunigt durch

gefiihrt. Wenn Herr Mollath das a1s ,Geftlligkeitsgutachten" ansiebt. so mag das aus 
seiner Sicht nicht gaoz abwegig sein". 

· Dic Staatsanwaltschaft sieht die Erklãrungen der Zeugen Dr. Wõrthmüller und 

Roggenhofer als neue Tatsache i. S. d. § 359 Nr. 5 StPO an, ,die erklãrlich 

macht, wespalb Herr Mollath: Herm Dr. Wõrthmüller - wi~ im Urteil geschildert 

- iu die ,Schwangeldkreise•• mit einbezogen haf' (siehe oben) und sie fllhrt wei

ter aus, dass Herr Dirsch, den der Unteigebrachte in zahlreichen Schreiben als 

,,Schwarzgeldverschieber'' benennt. mit dem Zeugén Roggenhofer im 'Dezember 

2003 eine AG gegründet habe und Herr Roggenhofer der Nachbar von 

Dr. Wõrthmüller sei. Auch sei Dr. Wõrthmüller von seinem Nachbarn Bemhard 

Roggenhofer privat über dessen Sichtweise der Angelegenheit Molla~ infonniert 

worden und· nicht wie im Urteil angegeben vom Nachbam des Untergebrachten 

(siehe dazu ~uch oben). Nach dem Vortrag der Staatsanwaltschaft sei zumindest 

aus Sicht des Untergebrachten aufgrund des Verlaufs und der Inhalte der zwi~ 

schen ihm und Dr. \Yõrthmüller gefUhrten Gesprãche .,nicht abwegig oâer gar 
. . 

wahnhaft, den Schluss zu ziehen, Dr. Wõrtbmüller habe i~ eil,l ,Gefalligkeits-

gutachten' angeboten, weil ·er mit ,Schwarzgeldverschiebem' in Verbindung 
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stcht" (Blatt 253 der Wiederaufuahmeakte 7 KLs 151 Js 22423/12 WA). Dieser 

Schluss sei nach Ansicht der Staatsanwaltschaft zwar objektiv falsch gewesen, 

eine derartige F ehleinschii.tzung war aber keineswegs wahnbedingt, ,son d em lé· · 

diglich eine unzutreffende, objektiv betracbtet durchaus auch abwegi'ge, aber 

zumindest logisch erklãrbare Schlussfolgerung Herm Mollaths aus reaien Bege-
. . 

benheiten" (Blatt 253 der Wiederaufhahmeakte 7 KLs 151 Js 22423/12 WA). 

Als Beweismittel werden Dr. Wõrthmüller und Bemhard Roggenhofer genann~. 

e) Z ur rechtlichen Bewertung 

Di e Wíederaufnahmeantrage beider Antragsteller · ziehen aus den neu bekannt 
. . . 

gewordenen Tatsachen · im Ergebnis den ttbereinstimmenden Schluss, dass das 

Gutachten des Sachverstlindigen Dr. Leipziger in wesentliohen Punkten unricbtig 

sei und das Geri.cht daher bei Kenntnis der jetzt vorgebrachten neuen Tatsachen 

und neuen diesbezuglichen Beweismittel eine andere, dem Untergebrachten 

güiJStigere Entscheidung über die ausgesprochene MaJ3regel getroffen hãtte. 

l 

Dieser Schluss kann hingegen nicht mit der fiir § 359 Nr. S StPO ·erforderüchen 

Wahrscheinlichkeit gezogen werden. Belegbar sind nach dem Vortrag der Vertei

digung des Untergebrachten die neuen Tatsachen, das's Bemhard Roggenhofer 

mit seinem Nachbam Dr. W6~üller freundschaftlich verbunden ist, 

Dr. Wõrthmüller von Bernhard Roggenhofer über den Untergebrachten infor

rniert wurde und Bemhard Roggenhofer in d~ Fortezza Finanz AG eng mit ~ei 

ehemaligen Mitarbeitem der Hypo Vereinsbank: zusammenarbeitet, die gemein· 

sam 'mit der ehemaligen Ehefrau des Untergebrachten in den 1990er Jahren in der 

Vermõgensanlageabteilung Privatkunden in der Hypo Vereinsbank betreut haben. 

Um zu beurteilen, ob und inwiefem sich ein Bekanntsein der neuen Tatsachen auf · 

· das Gutachtenergebni~ des Sachverstündigen Dr. Leipziger und damit auch auf 

das darauf b~ierende Urteil vom 8. Mai 2006 ausgewirkt haben kann, ist es er

forderlich, die dem Urteil zugnmde gelegten gutachterlichen Austuhrungen des 

Dr. Leipziger in ihrer Gesamtheit zur Kenntnis zu nehmen. Nach den Urteilsfest-
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s~ellungen hat der in der Hauptverhandlung vom 8. August 2006 vemommene 

Sachverstãndige Dr. Leipziger sich wie folgt geãu&rt: 

Der Untergebrachte habe bei seiner stationlh'en Beobachtung keine Bereitschaft 

gczeigt, seine rigide eingenoJ1101enen Haltungen zu überprüfen bzw. nicht verãn-

. derbare Gegebenheiten in seine Überlegungen einzubeziehen oder sie einer ver

ntlnftigen Ab~ãgung zu unterziehen. In Konfrontation mit Dritten habe er heftige 

Brregungszusüinde gezeigt. Im Bereich der Schwarzgeldverschiebungen sei der 

Untergebrachte unkorrigierbar der Übe~ugung, dass eine ganze. Reihe von Per-. . 

sonen aus dem Geschlftsfeld seiner früheren Ehefrau, diese selbst und nuninehr 

auch beliebige weitere Personen, die sich gegen ihn stellen, z. B. auch Dr. Wõrth

mllller, in dieses System der· Schwarzgeldverschiebung verwic~elt seien. Auch 

entwickle der Angeklagte paranoide GrõBenideen, die sich z. B. in einem Schrei

ben vom ~3. September 2004 an den Prãsidenten des Amtsgerichts Ntlrnberg 

zeigten. Pathologisch zeigten sich massive Aufflilligkeiten in del' Affektivit!t, die 

Ichbezogenheit wtd eine massive Rigiditltt des Untergebrachten. Der Unterge

brachte werde immer weitere PC?rsonen mit gleichiutigen Taten (wie den ange

klagten) überziehen, von denen er annehme, dass sie gegen ihn vorgehen werden 

(wie z. B. die Sachverstl:lndigen Dr. Wõrthrnüller und Lippert),_ wobei eín persõn

Jiches Interesse des Untergebrachten oder eine persõnliche Beziehung des Unter

gebrachten zu solchen Personen nicht Voraussetzung sei. Es ergebe sich eine 

schwere· psycbische Stõrung des Untergebrachten, die einem der Krankhejtsbil

der des§ 20 StGB zuzuordnen sei und di~ in den angeklagten Tatzeitpunkten si-

. cher zum Vorliegen der Vorau.sgetzungen des .·§ 2i StGB (erheblicb verminderte 
' 

Steuerungsfãhigkeit), mõglicherweise sogar zum Ausschluss der Steuerungsfi-

higkeit nach § 20 StGB geftthrt habe. Die·s gelte auch für die Sa.chbeschftdigun· 

gen (Autoreifen und -scheiben), falls auch diese nach Überzeugung des Landge

richt:S vom Untergebra~hten begangen worden seien. Aus der Erkra.nkun@; folge 

mit einer Wahrscheinlichkeit hõheren ·Grades seine Gefãhrlichkeit nicht nur fU.r 

bestimmte Personen, sondem fiir die Allgemeinheit. Es seien weitere lllinli.ehe 

Tat~ des Untergebrachten wie bereits geschehen zu erwarten. 

Angesichts dieser AusfUhrungen des Sachverstãndigen Dr. Leípziger, die das 

Landgericht Nümberg-Fürth seinem Urteil vom 8. August 2006 zugrunde legte, 

weil es von deren Richtigkeit übeneugt. war (Seite 25 oben und 26 oben des Ur-
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teils) und denen es sich. ,aufgrund eigener kritischer Würdigung" anschloss (Sei

te 25 oben des Urteil~), kann nicht davon ausgegangen werden, .dass das Gutach- . 

ten des Sachverstltndigen Dr. Leipziger und ~t auch das seinen Austuhrungen 

:folgende Urteil anders ausgefallen wãren, wenn dem Sachverstlindigen 

Dr. Leipziger di~ neuen Tatsachen und Beweismittel bekannt gewesen wliren. 

Soweit darauf abgestellt wird, dass der Nachbar des Dr. Wõrtbmüller, der ihn im 

Vorfeld der Begutachtung über, den Untergebrachten infonniert hat, Bemhard 

Roggenhofer· ist, der zu dieser Zeit beruflich mit Wolfgang Dirsch verbunden . . . 
war, der wiederum ein Arbeitskollege der Zt:ugin Petra M. war und aus Sicht des· 

. Untergebrachten àn ,Schwarzgeldverschiebungen" beteiligt sei, erscblie.Bt sich 
' nicht, inwieweit dies geeignet sein soll, die Einschãtzung des Gutachters in rele-

vanter Weise zu erschüttern. Denn aus diesen Tatsacheli kann bei objektiver Be· 

wertung nicht darauf geschlossen werden, das~ eine Verbindung des Dr. Wõrth

mtlller zu uSchwarzgeldverschieberkreisen" tatsãchlich bestehe. Ebenso wenig 

ergibt sich das. aus der Aussage des Dr: WlSrthmüller (konftontiért mit seiner Ã.u

.Benmg gegentlber der Pre8se, dass er 'verstehen kõnne. wenn· ihn Herr Mollatb. in 

di_e ,Schwarzgeldverschieberkreise" einbeziehe), diese Ã~rungen seien· so zu · 

vet·stehen, da.Ss ihm Herr_Mollath psychopathologisch aufflillig erschien und ihm 

deshalb l)iéht verwunderlich sei, dass dieser ihn in den Kreis der ,,Schwarzgeld· 

verschieber'' einbezogen habe. 

Insgesamt belegen die Aussagen der Zeugen Dr. Wõ~hmüller und Roggenhofer 

nicht, dass die_ Einbeziehung des Dr. Wôrthmüller in den vom Untergebrachten 

behaupteten Schwm:zgeldskandal aüs verntlnftiger Sicht gerechtfertigt, logisch 

oder nachvollziehbar- oder auch nut nicht abwegig.- wãr~. 

f . 

Insaweit ist der Vortrag nicht geeignet, die folgende Feststellung im Urteil des 

Landgerichts Nfunberg-Fürth (S. 25 des Urteils vom 8. August 2006) zu erschut

tem: 

,,Auch in der Hauptverhandlwig hat sich - wie bereits in den von . den Zeugen ge~ 
schitderten Vorfãllen - die wahnhafte G~enwelt des Angeklagten vor allem in 
Bezug auf den ,Schwangeldskandal" der Hypovereinsbank bestãtigt. Mag sein, dass 
es Schwarzgeldvet"SChiebungen von venchiedenen Banken in die Schweiz gegeben 
hat bzw. nooh gibt, wahnhaft i.st. dass der Angeklagte fast ane rersonen, die mit ihrn 

- ·ss-



24/07 2013 11:26 FAX +49 941 2003582 LG Regensburg Strafabt. ~ 006/035 

m tun haben, ?..B. den Gutachter Or. WOrthmUller võllig undifferenziert mit diesem 
. Skandal in Verbindung bringt und alle erdenklichen Beschuldigungen gegen diese 
Personen luBert .... 

Sowei~ die Staatsanwaltschaft hier argumentiert, dass die Fehleinschãtzung des 

Untergebrachten keineswegs wahn~gt sei; 

,.sondern lediglich eine tJDZUtreffende, objektiv betrachtet durohaus auch !lhwegige, . 

aber zumindest logisch erklãrbare Schlussfolgerung Herrn Mollaths aus realen ae
gebenheiten", 

kann dies nicht überzeugen. M~t diesem Vortrag ist bereits nicht schlüssig da.rge ... 

Jegt, dass ein Wiederaufhahmegrund i. S. d. § 359 Nr. 5 StPO vorliegt. Soweit · 

namlich vorgebracht wird, dass die Fehleinschãtzung des Untergebrachten zwar 

· . o~jektiv betrachtet durchaus abwegig ist, aber zumindest logisch ~ãrbar, han

delt es sich um eine Schlussfolgerung und damit schotÍ nicht um eine Tatsache 

i. S. d. § 359 Nr. 5 StPO. Welchen Teil der Aussagen der beiden vemommenen 

Zeugen die Staatsanwaltschaft als neue Tatsache i. S. d. § 359 Nr. 5 StPO wertet. 

wird nicht vorgetragen. Explizit angegriffen wird von der Staatsanwaltsc}Jaft, 

dass der Sa.Chverstãndige Dr. Leipziger ,von unzutreffenden Zusatztatsa.chen 

ausgegangen" sei, wenn im Urteil zu seinem Gutachten ausgeftlhrt ist:. . 

) . 
.,Eindrucksvoll kõnne am Beispiel des Dr. Wõ~Q]]er ausgefllhrt werden, das~ der 

Angeklagte weitere Personen, die sich mit ihm befassen mUssten. in dieses W~n

system einbeziehe, wobei in geradezu klassischer Weise der Angeklagte eine fUr ihn 
logische Erkllrung biete, dass Dr. Wortlunüller ihm angeboten babe, ein GeflUlig• 

keitsgutachten :ru schreiben, wenn . der Angeklagte die Verwicklung des 
Dr. Wõrthmüller jn den. Schwarzgeld;skandal nicbt offenbare". 

Damit wird aber die Erklãrbarkeit bestimmter Vorgãnge aus Sicht des Unterge

brachten vom Sachvers~gen gerade nicht in Abrede gestellt 

Davon abgesehen ist die Darstelhmg der Staatsanwaltschaft Regensburg, es llgen 

zumindest ,logisch erklãrbare" Schlussfolgerongen aus realen Begebenheiten 

vor~ wenn der Untergebrachte die Behauptung ãullere, Dr. Wõrthmüller habe ihm 

. ein ,Gefiilligkeitsgutachten" angeboten, weil er mit .,Schwarzgeldverschiebem" · 

in Verbindung stehe, nicht haltbar. Denn nach den Angaben des Dr. Wõrthmüller 

gegenüber der Staatsanwaltschaft Regensburg hat sich der Zeuge mit dem Unter-
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gebrachten nach dessen Unterbringung im Klinikum Erlangen über die Thematik 

,Jiypo VereinSbank" und ,Schwarzgeldverschiebung" unterhalten. Gegentlber Dr. 

Wõrthmüller in seiner Funktion als Gutachter habe der Untergebrachte dann zwar 

Bedenken geãuBert und diese damit begründet, dass Dr. Wõrthmüller ein Nach

bar des Herm Roggenhofer sei, der wiederum nach Ansicht des Untergebrachten 

mit Schwarzgeldverschiebern zu ~ habe. Der Zeuge Dr. WõrthmUller hat im 

Rahmen seiner Vemehmung aber ausdrücklich vemeint, dass der Unt~ebrachte 

íhm gegenUber den Vorwurf erhoben habe, dass Dr. WõrthmUller auch selbst an 

illegalen Bankgeschãften beteiligt sei. Wenn dann der Untergebrachte aufgrund 

dieser Gesprlchsinhalte zwischen Dr. Wõrthmüller und ilun den Schluss zieht, 

dass Dr. Wõrthmüller mit ,Schwarzgeldverschiebem" in Verbindung steht und 

Dr. Wõrthmüller tagelang versucht habe, den Untergebrachten zu der Abmachung

zu bewegen (des Inhalts, Dr. Wõrthmüller·mache ein angeblich harmloses, fiir 

den Untergebrachten passend~s Gutachten, dafiir müsse er sich nicht -fl.lr befan

gen erkU.tren, und die Verbindung :ru den Schwarzgeldverschiebem bleibe unter 

ihnen) - so die oben zitierte Strafanzeige des Untergebrachten an den Prltsidenten 

des Amtsgerichts NOmberg vom 5. August 2004 (Seite 121 des Wiederaufnah

meantrags der Verteidigun.g vom 19. Februar 2013) -. kann_ diese Bebauptung 

mangels ausreichender re~er Anknüpfungstatsachen nicht als ,logisch erklarbare 

Schlussfolg~rung aus realen Begebenheiten" gewertet werden. Somit ist nicht 

ers ichdich, das s aufgrund der Argumentâtion der beiden Antragsteller di e von 

ilmen benannten Tatsachen geeignet ~ S~e der Vorschrift des § 3S9 Nr. 5 StPO 

sin d. 

D~ Kem ihrer Argumentation zielt im Úbrigen darauf ab, das s das fllr die Unter

bringung ma6gebliche Gutachten anders hltte ausfallen miiSsen, wenn die oben 

genannten Umst!nde beztlglich der VerhAltnisse und Beziehungen der Zeugen 

Dr. Wõrtlunüller und Roggenhofer m anderen Personen aus dem Nahbereich des 

Untergebrachten sowie die genauen Gespril.chsinhalte zwischen dem Unterge

brachten und Dr. Wõrthmtiller und den Zeugen Roggenhofer und Dr. Wõrthmül

ler untereinander dem Gutac~ter bekannt gewesen wl!ren. Damit wird also letzt

lich der durch den Gutachter gezogene Schluss. angegriff~ . Durch die als Be

weismittel benannten Zeugen ist dieser Schluss aber nicht zu widerlegen, sondern 

allenfalls durch ein Sachverstãndigengutachten. 
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4. Der Sonderrevisionsbericht der Hypo Vereinsbank vom 17. Mãrz 2003 

Die Verteidigung des Untergebrachten behauptet, dass der Sonderrevisionsbericht 

dcr HypoVereinsbank:, Prüfungsnummer 20546, unterzeichnet am 17. Mãa 2003, 

und_ dessen Inhalt · eine neue Tatsache im Sinne der Vorschrift des § 359 

N r. S StPO darstellen. . 

Dies begründet die Verteidigung des Untergebrachten damit, dass das Landge

richt NUmberg-FUrth davon ausgehe, dass der ·untergebrachte wtter einem Wahn 

Ieide, was es unter andere~ mit seinem ,,paranoiden Oedankensystem" im Hin

blick auf den Bereich der ,Schwarzgeldverschiebung" belege. Die Verteidigung 

1rãgt vor, dass das Gericht zu wenig-der Frage nachgegangen sei, ob sich ~iese 

Schwaizgeldverschiebungen tatslichlich so ereignet haben. Darin ist in erster Li· 

nie ein Angri-ff auf die BeweisWÜrdigung (v~l. die AusÍUhrungen auf S. 108 d~s 
Wlederaufuahmeantrags der Verteidiguilg vom 19. Februar 2013) bzw. ·die 'Rüge 

eines VerstoBes gegen die Aufkllrungspflicht (vgl. die Ausftlhnmgen auf S. 109 

des Antrags) zu sehen. Beide môglichen VerfahrensverstôBe, so sie uberlJ.aupt 

vorll:tgen, sind sc~on von vomherein keine nach der StPO zulãssigen Wiederauf· 

nahmegrDnde. 

l m Rahmen der Prufung v~n Wiedel:'8ufuahmegründen kommt es allein darauf an, 

ob der Revisionsberlcht sowie sein lnhalt neue Beweismittel und Tatsachen dar

stellen, die allein oder in Verbindung m.it den frUher erbobenen · Beweisen die 

Freisprechung oder in Anwendung eines milderen Straf_ges~s eine geringere 

Strafe oder eine wesentlich a.ndere Entscheidung. über eine Mal\regel der Besse

ning und Sicherung zu begrüD.den geeignet sind. 

Das Beweismittel und der ~ enthaltene Inhal~ sind neu, da der 7. Strafkanuner 

des Landgerichts Nümberg-Fürth weder der Sonderrevisionsbericht noch dessen 

Inhalt bekannt waren (wovon das erkennende Gericht ausgeht, auch wenn dies 

die Verteidigung nicht vortrllgt). Weder der Revisionsbericht noch ·sein Inhalt 

sind jedoch - allein oder in Verbindung mit den frUher erhobenen Beweisen -

geeignet, eine wesentlich andere Entscheidung zu begriinden. Denn der Revisi

onsbericht belegt gerade nicht die vom Untergebrachten behaupteten Schwarz-
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geldverschiebwtgen, die sich vor allem in Fonn von Bargeldtransfers von 

Deutschland in die Schweiz rnanifestiert haben sollen. 

Der Wiederauthahmeantrag der Verteidigung des Untergebrachten zitiert wõrtlich 

aus dem Revisionsbericht (S. 110 des Wiederaufuahmeimtrags vom 19. Februar 
l 

2013): 

,,Alle befnlgtcn Mitarbeiter gaben an, niemals selbst Werté fUr Kunden in die 
Schweiz gebracht zu haben. •• 

Und ftlhrt hierzu weiter âus: 

• .Hinsicbtlich der Aufklilrung des · unstreitig erf~Igten Geldtransfers in die Schweiz 
. ~ielt sich die Revision zurack." 

sowie: 

.,Die Zuriickhaltung der Revision hinsichtlich der Autkllnmg der Bargeldtransfers in 
_ die. Schweiz offenbart sich daran, dass sie sich mit offensichtlichen Ausreden ihrer 
Mitarbeiter begn.ügte und eigene AuJkliirungsmõglicbkeiten nicht nutzte." . . 

ln.soferil ist schon nicht . schl'Ussig dargelegt, in~efem dieser Revisionsbericht 

geeignet gewesen wãre, hier eine andere Entscheidwtg herbeizufllh:ren, da die 

Verteidigung des Untergebmchten gerade den mangelnden Aufklãrungswi1len der 

Revision kritisiert.- Wenn die Verteidigung am Ende ausfllhrt (S. 113 des Wieder-. . . 
: aufnahmeantrags vom 19. Februar 2013) 

,,Denn gerade die faulen Ausreden, tnit denen die Re-vision sich binsichtlich des 

Bargeldtransfen begnügt, sind in ihter Durchsíchtigkeit ein nachdrt\ckliches lndiz 
dafür, dass es diese Bargeldtransporte im gro'8en Stil auch gegeben hat .. , 

ist diese Erkenntnis nicht geeignet, die folgende Feststellung des Landgerichts 

N1imberg-Fürth im Urteil vom 8. August 2006 (Seite 25 des Urteils) zu erschüt

tem: 

.,Mag sein, dass es Schw~geldVerschiebungen von verschiedenen Banken in die 
Schweiz gegeben hat bzw. noch gibt, wahnhaft ist, dass der Angeklagte fast alle Per
sonen, díe mit ihm zu tun haben, z.B. den Gutachter Dr. Wõrthmüller, vOllig uncliffe-
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renziert mit diesem Skandal in VerbDidung. bringt und alle erdenklicben Besehuldi
gungen gegen diese Person liuBert", 

~010/035 

Sowohl der Vortrag· der Verteidigung wie auch das Urteil zeigen letztlich auf, 

dass beide davon ausgehen, dass Schwarzgeldvêrschiebungen erfolgt sein kõn- . 

nen. 

Weitergehende Erkeimtnisse ergibt der Reyisionsbéri~ht der Hypo Veremsbank 

nicht. Die Durchsicht des Revisionsberichts ergibt keine Belege fi1r erfolgte 

Schwarzgeldverschiebungen oder Bargeldtransfe:rs. Weru1 am Ende des Berichts 

steht (Seite 15 des Berichts = Blatt 156 der Wiederaufhahmeakte 7 KLs 151 Js 

4111/13), dass sich aUe nachprUfbaren Behauptungen als zutreffend hcrausge~ 

stellt haben. bezieht sich das im Wesentlichen auf VerstõBe gegen bankinteme 

Vorgaben ( etwa Provisionsannahmen von Konkurrenzinstituten, VerstõJ3e gegen 

die inteme Arbeitsordnung durch Kreditaufuahme bei einer Fremdbank ohne Ge- · 

nehmigung, ·verstõBe gegen die Leitslltze fiir Mitarbeitergeschãfte und VerstõJ3e 

gegen . die Compliance-Richtlinien), aber eben nicht auf Bargeldtransfers oder 

Schwarzge1dverschiebungen. 

In Bezug auf (materielle) steuerliche Vergehen ergibt der Bericht lediglich, dass 

der Mitarbeiter Peter Edelmann eine Verkürzung der Grundeiwerbssteuer auf 

einen Betrag von 50.00()-,- DM (Unterverbriefung) vorgenommen babe, was 
.~õglicherweise als Beihilfe zur Steuerhinterziehimg zu werten" (Seite 12 des 

Berichts = Blatt 153 der Wiederaufuahmeakte 7 KLs 151 Js 4111/2013) sei. Au

Berdem wurde mit Bezug zu dem Mitarbeiter Wolfgang Dirscb festgestellt, dass 

dieser: insgesamt 70.000 Schweizer Franken in DM bzw. Euro über sein Konto 

für eine Kundin getauscht habe, ,,die beim Umtausch nicht persõnlich in .Erschei

nwig treten wollte, zumal es sich um Schwarzgeld handelte" (Seite 7 des Berichts 

= Blatt 148 der Wiederaufuahmeakte 7 K.Ls 151 Js 4111/13). An dieser Stelle 

spricht der Revisionsbericht zum eirizigen Mal in einem konkreten Z~ammen

h~g von Schwarzge1d. und auch dies eher beilãufig. 

Ob sich hier die Revision zu Unre,ch~ mit .laulen Ausreden" zu:frieden gegeben 

hat. wie die Verteidigung des Untergebrachten vo~iigt, spielt ftlr die Frage der 

Wiederaufuahme keine Rolle, da eine Wiederaufnahme nur mõglich ist bei Vor-
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liegen eines gesetzlichen Wiederau:fuahmegrunds. Im Übrigen stützt si~h auch 

das Gutachten von Dr.' Leipziger· nicht etwa darauf, dass die vom Untergebrach

ten behaupteten Schwarzgel~v~chiebungen nicht stattge(Unden hãtten, sondern 
. . 

ausweislich der Urteilsgrtl.nde ko~t der Sachverstândige zu dem Schluss, dass 

der Ange.klagte in mehreren Bereichen ein paranoides Gedankensystem entwi

ckelt habe, und· stellt hierbei Zlim einen auf die GrôBenphantasien des Unterge

brachten ab sowie darauf, dass er sich ,in krankhafter Weise" (Seite ~l f. des Ur

teil-s) mit der jeweiligen The.matik auseinan4ersetze. · 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Existenz von Verfehlungen von: 

Bank:mitarbeitem, von deneq der Untergebrachte gewusst haben kann, bereits im 

· Urteil berücksichtigt ist ~d die Ergebnisse des Sonderrevisionsberichts insoweit · 

ke~ne neue Tatsache und so~it auch ke,inen einschlãgigen Wiederaufnalhmegi-un.d 

darstelle~. · 

5. Verurteilung ohne vollstandige Etõffilung des Hauptverfahrens 

. Gegen den Untergebrachten wurde· mit Anklageschrift vom 23. Mai 2003 am 

2. J uni 2003 Anldage wegen gefãhrlicher . Kõrperverletzung und Freiheitsberau

bung mit vorsãtzlicher Kõrperverletzung zum Amtsgericht Nümberg __:. Stra:fiich

ter (41 Ds 802 Js 4743/03) erhoben.' A.m 16. Mai 2003 erging ein Strafbefehl we

gen Diebstahls (41 Cs 802 Js 4726/03). D~e Anklage vom· 23. Mai 2003 wurde 

durch Erõffiumgsbeschluss des Amtsgerichts Nümberg vom 13. August 2003 zur 

Hauptve:rhandlung zugelassen. Nach fristgerechter Einlegung eines Einsprucbs 

gegen den Strafbefehl wurden die beiden Verfahren mit Beschluss des Amtsge

richts Nümberg vom 30. J~ 2003 miteinander verbunden. Mit angegebenem 

Datum 6. September 2005 - hierbei dürfte es sich um_ einen Schreibfehler han- · 

deln, da sich nach Aktenlage stattdessen der 6. Oktober 2005 als Fertigungsda

tum aufdrãngt - erstellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürtb eine weitere An

klagesehrift wegen Sachbe&chãdigung in neWl Fãllen und reichte diese beim 

Amtsgericht Nümberg- Strafrichter ein, w~ sie am 14. Okt?ber 2005 einging (41 

Ds 802 J s 13851105). Am selben Tag verband das Amtsgericht NUmberg das vor· 

genannte Verfahren zum tubreriden Verfahren 41 Ds 802 Js 4743/03. Weder zu-
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vor noch anschlieBend traf das Amtsgericht Ntlmberg eine ausdrücldicbe Ent

scheidung dahin. auch die Anklage im Ursprungsverfahren 41 Ds 802 Js 

13851/0S (Sachbeschãdigungen) zu erõffnen und zur Hauptverhandlung zuzulas

sc.."tl. Mit Beschluss .vom 29. Dezember 2005 erklãrte sich das Amtsgericht NOm-
. . . 

berg betreffend das Verfahren 41 Ds 802 Js 4743/03 flir unzustiindig und veran-

lasste mittels Vorlagebeschluss die Vorlage der Strafakten an das Landgericht 

NUmberg-Fürth, da die Anordnung der Pnterbringung des Angeklagten in einem 

. · psychiatrischen Krankenhaus gemaB § 63 StGB zu erwarten sei. AnschlieBend 

übemahm die 7. Strafkammer des Landgerichts. Nürnberg-Fürth das · Verfahren 

mít Beschluss vom 27. Januar 2006 (Blatt 322 der Strafakten). Ein ausdrückli-. . 
cher Erõffnungs- und Zulassungsbeschluss in Bezug auf die irn Ursprungsverfah

ren 41 Ds 802 Js 13851/05 gegenstãndlicberi Vorwürfe (Sachbeschidigungen) 

wurde dann von der 7. Strafkammer des Landgerichts NUmberg-Fürih erst am 

-7. August 2006 erlassen. 

Dieser Beschluss lautet: . 

"1. Die Antragsschrift der Staatsanwaltschaft Nürnbers-Fürth vo~ 6. September 
2005 wird zur Hauptverhandhmg zugelassen (frOher Az: 802 Js 13851/05). 

2. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Sicherungsverfahren vor der 
7. Strafkammer des Landgerichts N11mberg-Für1b eroft'net (§§ 203, 207 StPO) ... 

' Tatsãchllch gab es jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Antragsscbrift der Staatsan-. 
waltschaft Nürrtberg-Fürth im Sinne des § 414 Abs. 2 StPO auf Dutchflihrung 

eines Sicherungsverfahrens gegen (!en Untergebrachten. 

Das Vorliegen eines wirksameit Erõffilungsbeschlusses über die Zulassung der 

Anldage zur Hauptverhandlung im Sinne des § 203 StPO ist unverzichtbare 

Grundlage der Hauptverhandhmg. Das Fehlen eines Ertlflhungsbeschlusses steht 

. einer Sachentscheidung entgegen'und zwingt dann, wenn der Mangel nicht mchr 

behebbar ist, zur endgültigen Einstellung des. Verfahrens wegen Fehlens einer 

Prozessvorausse~g. 

Ein solcher Beschluss kann auch Úl schlüssiger Weise gefasst werden. Dies ist 

dann der Fall ·und genügt zur Erõff.nung des Hauptverfahrens, wenn eine schlüs-
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sige und eindeutige Willenserldãrung des Gericht~ dahingehend vorliegt, die An

klage nach Prilfung und Bejahung der Erõffnungsvoraussetzungen zur Hauptver

handlung zuzulassen. Dabei steht sogar e~e mündlich verkUndete und protokol· 

lierte Entscheidung einer schrlftlichen gleich. Eine solche eindeutige Willenser

klãrung des Gerichts kann je nach Sachlage in einem Verbindungsbescbtuss lie

gen (v$1. BGH NStZ 2000, 4:42, in juris, dort Rz. 5), wenn das verbindende Ge

richt die Erõffnungsvoraussetzunge.n geprüft hat, nicht jedoch in einem blo8en 

Übemahmebeschluss. (Meyer-Go8ner a. a. 0., Rz. 8 zu § 207). 

Dies zugrunde gelegt, liegt cler auch betreffend. das Ursprungsverfahren 41 Ds 

802 Js 13851105 (Sachbeschãdigungen) erforderliche Ero:tlb.ungsbeschluss .nicht 

etwa· konkludent in demjenigen Beschlu5s des Amtsgerichts Nümberg vom 

14. Oktober 2005, mit dem das Amtsgericht dieses Verfahren .lum :fiihrenden Ver

f~en 41 Ds 8.02 Js 4743/03 verbunden hat. Die Zustellung einer beglaubigten 

Abschri:(t der diesbezüglicben Anklageschrift wegen der Sachbeschltdigungen 

erfolgte nlimlich mit einer der zu treffenden Etõffnungsentscheidung notwendig 

vorgelagerten Fristsetzung nach § 201 SWO ebenfalls erst an diesem 14. Oktober 

2005, sodass· in dem Verbindungsbes~hluss nicht zugleich ein koDkludenter Be

schluss über die Erõffnung des Hauptverfabrens zu ~eben ist. 

Der das Ursprungsverfahren 41 Ds 802 Js 13851/05 (Sachbeschãdigungen) be· . . 
treffende Mangel eines fehlenden ErOffnungsbeschlusses wurde auch nicht duich 

dc-11 Beschluss der · Strafkammer vom 7. August 2006 · geheilt. Denn jener Be

schluss geht ausweislich seines Wortlauts vom Vorliegen einet tatsãchlich nicbt 
. . . 

existenten Antragsschrift cler Staatsanwaltschaft ·auf Durchflihnmg ein.es Siche-

rungsverfahr~ nach § § 413 ff. StPO aus un d erõfiilet das Hauptverfahren aus· 
. ' 

weislich seines Wortlauts im Sicherungsverfabren. Eine An1ragsschrift nach· 

· § 414 Abs. 2 StPO ist jedoch Prozessvoraussetzung tur das Sicherungsverfahren 

und ~ird durch eine Anklageschrift nicht ersetzt, auf eine die Durchführung des 

Strafverfahrens. bezweckende Anklagesclirift kann das Hauptverfahren im Siche

rungsverfahren daher nicht wirksam ertiflhet werden (BGHSt 47. · 52, in juris, 

dort R.z. 4). 

Dass der Beschluss vom 7. August 2006 eine unschãdliche, weil offensichtlich 
. ' 

intümliche Falschbezeichnung enthielt - so die Sichtweise der Staatsanwalt-. . 
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schaft Regensburg in ihrer Stellungnahme zum Wiederaufnahmeantrag - und das 

spãtere anzunehmende Bemerken dieser Falschbezeichnung durch die Strafkam

mer mit weiteretn Fortgang des Strafvexfahrens (im Sicherungsverfahren hãUe es 

einen s.o bezeichneten ,,Angeklagten~· nicht gegeben noch hãtte es eines Frei

spruchs bedurft) als konk:ludente Er6fthungsentscheidung zu werten ist, erscheint 

naheliegend, kann aber hier letztlich aus folgenden Gründen auch dahin stehen: . 

Wenn binsichtl~ch der SachbeschãdigungsvorWUrfe .ein wírksamer Erôffnungsbe

S(:hluss bei Urteilserlass nicht vorlag, so mag es sic~ zwar um eine neue Tatsache 

nach § 359 Nr. 5 StPO handeln (anderer Ansicht isi diesbezüglich die Staatsan

waltschaft Regensburg in ihrer Stellurignahme zwn Wiederaufnahrueantrag der 

Verteidigung). Der Wiederaufuahmegrund des § 359 Nr. S StPO setzt aber zu

sã~ich voraus, dass es sich um eine solche neue Tatsache handelt, di e allein oder. 

in Verbindung mit den frUher erhobenen Beweisen die Freisprechung des Ange

klagtén oder in Anwendung eines mil~eren Strafgesetzes eine geringer~ Bestra-. 

. fung oder eine wesentlich andere Entscheidung über eine Mal3regel der Besse

rung Wid Sicherung zu begrthlden geeignet ist; Dabei ist mittlerweile in Recht

sprechung und Schrifttum an~annt. dass dem Freis~ch im Sinne der vorge

luumten Vorschrift eine erfordediche endgültige Einstellung des Verf~ens nach 

Sinn und Zweck der Vorschrift gleichstehen muss. Dies gilt dann, wenn Verfah

renshindernisse nicht nur das Verfahren als solches betreffen, sondern unmittel

bar tatbezogen sind (Meyer-GoJlner a. a . . 0., Rz. 39 .zU § 359; Karlsruher Kom

mentar zur StPO/Schrnidt, 6. Aufl. 2008, Rz.· 34' zu § 359). Das ist e:twa bei Stra

itmmündigk.eit, Fehlen oder Zurüc.kn.ahme eines erforderlichen Strafantrags, Ein

tritt der Verfolgungsverjãbrung oder auch beim Verbot der Doppelbestrafung der 

Fall. MaBgeblich ist stet::~, ob ein unbehebbares, das damals urteilende Gericbt 
' ' 

zur Einstellung des Verfahrens zwingendes Prozesshindemis vorliegt od~ aber 

ein behebbares. Bei einem unbehebharen Prozesshindemis und einer daraus fol-
. . 

genden zwingend erforderlichen Einstellung_ !Duss dieses nach Sinn und Zweck 

des § 3 59 Nr. S StPO der Freisprechung gleichstehen, bei einem behebbaren ist 

dies njcht der Fali. Nimmt man im vodiegenden Fali dàs Fehlen eines wirksamen 
. ' . 

Erõflhungsbeschlusses in Bezug auf die SachbeschadigungsvorwOrfe an, so han-

delte es sich wn ein behebbares Hindemis im vorgenannten Sinne. Die Pro:zess

voraussetzung eínes wirksaruen Erõffnungsbeschlusses hãtte das Landgericht 

Nümberg-FUrth nArillich bis zum Urteilserlass nachholen kõnnen, und zwar sogar 
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· noch in der Hauptverhandlung (BGHSt 29, 1858, in juris, dort Rz. 11 f; NStZ 

1981, 448, in juris, dort Rz. 3), und- da die Behebung des Mangels noch mõg

lich gewesen wãre - na~bholen müssen · (Meyer-GoBner a. a. 0., Rz. 12 zu 

§ 207). 

6. Zwn Vorbringen hinsichtlioh der Verhandlungsunfllliigkeit 

Soweit der Wiederaufuahmeantrag vom 19. Februar 2013 aus:führt, unter Zu

gnmdelegung der sonstigen Ausfiihrungen des schriftlichen Urteils vom 8. Au

gust 2006 hãtten die darnals en~ch~idenden Ri~ter von VerhandlWl.gsunfáhig

keit des Untergebraohten und damit von einem Verfahrenshindernis mit der Fo1ge 

der zwingend · erforderlichen Verfahrenseinstellung gemãB § 260 Abs. 3 StPO 

allsgehen m~sen (Seiten 101 ff. des Wiederaufnahmeantrags vom 19. Februar 

2013), Iegt er damit keinen Wiederauihalunegnmd gem!B § 359 StpQ dar. Insbe,. 

. sondere ist § 359 Nr. S StPO nicht einschlãgig, denn eine in der Hauptverhand

lung · gegebene - · vom Untergebrachten aber ohnehin nicht als damals tatsãchlich 
' . 

vorliegend behauptete - Verhandlungsunfãhigkeit und ein sich daraus ggf. erge

bender Einstellungsgrund stellt kein :zulãssiges Verfahrensziel eines Wiederauf

nahmeantrags nach § 359 Nr. 5 StPO dar, weil es sich bei Verhandlungsunfâhig

keit um ein nicht unmittelbar. tatbezogenes Verfahrenshindemis handelt (Karlsru

her_ Kommentar zur StPO/Schmidt a. a. 0.~ Rz. 34 zu § 359 m. w. N.); zur Ver

meidung von Wiederholungen wird in diesem Zusammenhang auf die o ben zum 

Fehlen eines Erõ:tlhungsbeschlusses gemachtenAusfUhrungen verwiesen. 

Abgese~en davon triffi es nicht zu~ das s unter . Zu~delegung det sonstigen 

Ausfllhrungen des schriftlichen Urteils vom 8. August 2006 zwingend von Ver

handlungsun:fllhigkeit des Angeklagten· auszugehen gewesen wãre: Ein Angeldag

ter ist im stratprozessualen Sinne verhandlungsunfiÍhig~ wenn er nicht ~ der La~ 
ge ist, seine Interessen in wt.d .auBerhalb der Verhandlung vemünftig wahrzuneh

men, die Verteidigung in verstlindiger Wld verstltndlicher Weise zu IDhren sowie 

Prozesserklã:rungen abzugeben oder entgegen zu nehmen. S~d seine geistigen, 

psychischen oder kõrperlichen F!lliigk.eiten eingesc~~ liegt jedenfalls dann 

keine Verhandlungsunflihigkeit vor, wenn die Auswirkungen dieser Einschrãn

lrungen durch verfahrensrechtliche Hilfe tUr den Angeklagten ausgeglichen wer-
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den kõMen; Erst wenn dem Angeldagten bei Inanspruchnahme solcher Hilfe eine 

selbstverantwoi:tliChe Entscheidung nicht mehr mõglich ist. ist die Grenze zur 

Verhandlungsunflihigkeit überschritten. Je nach Einzelfall kann dér Beistand ei

nes Verteidigers ausreichen, um den Angeklagten zu einer eigenverantwortlichen 

Wahrnehmung seiner Verteidigung und seiner Verfahrensrechte zu beflihígen 

(\'gl. OLG Düsseldorf NJW 1998, 395). Ob diese Voraussetzungen beim Unter

gebrachten dam.als vorlagen oder nicht, kann und muss an dieser Stelle nicht si

cher cntschieden werden. Dass er sich im Verfahrensverlauf durchaus .mit seinen 

Eíngaben ZW' :Wehr zu setzen wusste, spricht je4enfalls ebenso gegen seine Ver

handlungsWlfàhigkeit wie der Umstand. dass mehrere Recbtsanwllte mit seiner 

Vcrtretung beauftragt wurden. 

V. Zum Wlederaufnahmegrund nach § 79 BVertGG 

per Untergebrachte Uisst vorbringen. dass ein Wiederaufhahmegnm.d nach 

§ 79 Abs. 1, 3. Alt. BVerfUG vorliege, weil bei Erlass des Beschlusses des Amts· 

gerichts Nümberg vom 16. September 2004, der die Grundlage für die Untersu

chung des Untergebrachten im Bezirkskrankenhaus Bayre1;1th vom 14. Febro~~J; 

2005 bis 21. Mlrz 2005 bildete, nicht die Vorgaben der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zur verfassungskonformetÍ Auslegung des § 81 StPÓ 

be:t11cksichtigt wor~en seien. Das Urte.il des Landgerichts Numberg-FOrth vom 

8. August 2006 beruhe darauf. 

Ein Wiedetaufuahmegrund nach § 79 Abs. ~' 3. Alt. BVerfGG liegt nicht vor. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner Entscheidutig vom 9. Oktober 

2001 (StV 2001, 657) mit der Frage a~inandergese~, unter welchen verfas

sungsreehtlichen Vorgaben es zu einer Anordnung einer Unterbringung zm Be

obachtung nach § 81 StPO komm.en darf. Es handelt sich um einen Kmnmerbe

schluss, keine Senatsentscheidung. 

Für Kammerbeschlüsse kommt aber weder eine direkte Anwendung von § 79 Abs. l 

BVerfOG noch dessen analoge Anwendung in Betracht. GemãB § 93c Abs. l Satz 3 
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BVertGG ist die Entscheidung, die mit der Wirkung de~ § 31 Abs. 2 BVerfGG 

8\tsspricht, dass ein Gesetz mit dem. Gnmdgesetz (oder son~gem Bundesrecht) 

wtvereinbar oder nichtig ist, dein Seiiat vorbehalten (Maunz/Schmidt-Bleibtreu/ 

Klein/Bethge, BVerfGG, Stand Juni 2001, Rz. 34 zu § 93c). GemüB § 93c Abs. 2 

B VerfGG finden bei Stattgabe der Verfassungsbeschwerde durch die Kammer auf 

das yerfahren § 95 Abs. l und 2 ·sverfOG Anwendung. Ein Verweis auf § 95 Abs. 3 

BVerfUG, der a:llf § 79.BVerfUG Bezug ninunt, fehltjedoch in§ 93c Abs. 2 BVer

tnG. Auch eine analoge Anweil.dung des auf Senatsentscheidungen. anzuwen

dend~n § 95 Abs: 3 BVerfUG scheidet aus, Sie scheitert schon darim. dass eine 

planwidrig~ Gesetzeslücke, die · Voraussetzung einer jeden analogen Gesetzesan· 

wendung ist, nicht vorliegt, denn der Gesetzgeber hat ausdrücklich nur auf 

§ 95 Abs. 1 und 2 BVerfGG venviesen (vgl. Bajohr, Die Autbebung rechtsfehler

hafter Strafurteile im Wege der Wiederaufuahme, 2008, Diss. HU Berlin 2007, S. 

32 f.) und somit eihe Verweisung auch auf Absatz 3 bewusst nicht vorgenommen 

(MaunzJSchmidt-Bleib~ul K.lein/Bethge a. a. 0.; Rz. 20 und 44 zu § 93c). 

Bei der Vorschrift des § 81 StPO handelt es siC~ zudem- worauf die Verteidi

gung zutreffend hinweist - um eine Vorscbrift des Verfahrensrechts, nicht des 

materiellen Strafreohts. Eine verfassungswidrige Auslegung einer Verf.ahrens

nonn - jedenfalls des § 81 StPO, die sich nicht auf die materiel~e Richtigkeit der 

Entscheidung auswirkte ·(siehe im Folgenden)- begründet aber keinen Wieder

aufuahmegrund nach §·79 Abs. l, 3. Alt: BVerfUG: Bereits mit Entscheidimg 

vom 7. Juli 1960 hat das Bundesverfassungsgericht herausgest.ellt, dass § 79 

Abs. l BVertUG ein~n Wiederaufhahm.egrund nur ~ einrãumt, wenn ein 

~chtskraftiges $trafurteil auf einer tur ' nichtig erklürten Norm des materiellen 

Strafrechts bemht, nicht aber · auch dann, ·wenn die Norm .dem Gerichtsverfas· 

slDlgs· oder Verfahrensrecht angebõrt (BVerfGE 11, 263, in juris, dort Rz. 7 f.). 

Das Bundesverfassungsgericht begründet dies dam.it, dass § 79 Abs. l BVerroG 

eine Ausnalune von dem Grundsatz bilde, dass rechtskrli.ftige Urteile nicht mehr 

angefochten werden kõnnen. Da a.ber § 79 Abs. l BVerfGG eine Ausnahme von 

diesem Grundsatz· darstelle, verkenne di e . Meinung, dass die Vorschrift auch 

Strafurteile betreffe, die auf nichtigen Normen des Gerichtsverfassungs- ooer des 

Prozessrechtes beruhen, den Sinn der Bestimmung und sei daher unrichtig. 
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Die Literatur hat sich der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts weitgehend · 

angeschlossen (siehe hierzu die Aufzlililimg in BGHSt 42, 314, in juris, dort 

Rz. 13; Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVeriDG, Stand Mai 2009, 

Rz. 36 zu § 79). Diese Differenzierung dürfte auch nach der Entscheidung des · 

BWldesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005 (BVerfGE 115. S l) noch Be-· 

stand haben (Maunz/Schmidt-Biêibtreu/K.lein!Bethge, BVerfUG, . Stand Mai 

2009, Rz. 38 zu § 79). Der Bundesgerichtshof folgt in der genannten Entschei

dung jedoch einer differenzierend~ Meinung, die danach unterscheidet, ob dem 

Prozessrecht zuzurechnende NoÍmen sich nur auf das Verfahren ausgewidd ha

ben oder ob sie auch Auswir~gen auf die materielle Rechtsgrundlage des Ur

teils haben. Letzteres ·sei dann der Fali, .wenn so1che Normen des Verfahrens

rechU! ,die Tat unmittelbar berühren", wie dies etwa bei dem Verfahrenshindetnis 

der Verfolgungsverjãhrung oder dem mit ~e~ prozessualen Tatbegriff eRg ver

knüpften Gnmdsatz des ne bis in idem der Fali sein kann. (BGHSt- 42, 314, in 

juris, dort Rz. 13). Nur d~ sei der Wiederaufnahmegrund gemllll § 79 A~s. l 

BVerfGG gegeben. Die vom Wiederaufuahmevorbringen dargestellte verfasN 

sungswidrige Anwendung oder Auslegung des § 81 StPO berUhrt aber nicht die 

Tat direkt. Denn die d~ geforderte verfassungskonfonne Anwendung oder 

Auslegung der Vorschrift des § 81 StPO durch das Amtsgericht Nümberg hltte . 

allenfalls zur Folge gehabt, dass·die Unterbringung zur Beobachtung im Bezirks· 

krankenhaus Bayreuth unterblieben wHre. Sie hâtte aber nicht wnnittelbar dazu 

g~tuhrt, dass di e Entscheidung der 7. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg- · 

Fllrth vom 8. August 2006 inhaltlich m~:ders a~gefallen ware. z. B. weil sie ein 

'verfolgungshindemis bedeutet biitte · oder die ~er zur Einstellung des Ver

fahrens verpflichtet gewesen wllre. Denn Letzteres war nicht der Fali. 

Zudem befasst si~h die. Entscheid~g des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Ok

tober 2001 (StV 2001, 657) gerad~ nicht mit der Frage' der verfassungswidrigen 

Auslegung der Vorschrift des § 81 StPO, sondeq~ mit der Frage, der Verfas

sungswidrigkeit des fachgerichtlichen A~legungsaktes bzw. Auslegungsergeb

nisses au~ einem allein dem Rechtsanwendungsvorgang anhaftenden Fehler. Das 

Bundesverfassungsgericht betont in der Entscheidung, dass eine Ma.Bnahme nach 

§ 81 StPO das Verhãltnism.lilligkeitsprinzip strikt zu beachten habe, insbesondere 

müsse die Ma&nahme unerlAsslich sein, d. h. ohne sie müsste die Schuldfl!higkeit 

Júcht beurteilt ~erden kônnen. Zudem kõnne eine Anordnüng der Unterbringung 
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in einem- psychiatrischen Krankenhaus zur Beobachtung nicht erfolgen, wenn der 

Beschuldigte' sich weigert, sie .zuzulassen bzw. bei ihr. mitzuwirk~n, soweit die 

Untersuchung nach ihrer Art die freiwillige _Mitwirkung des Besc~uldigten vo

raussetzt. AuBerdem ziele das in der angegriffenen Entscheidung 'genannte Unter

suchungskonzept darauf ab, den Beschul~igten in seinem Alltagsverhalten, seiner 

Interaktion mit anderen Personen und seinem Verhalten gegenüber Personen, de

ren Urteil er nicht beftlrchten muss oder das er tUr helanglos hlllt, zu beobachten. 

Der Beschuldigte sollte in seiner eige~verantwortlichen Gestaltung des Tagesab

laufs, seiner persõnlichen Pflege oder Vernachlãssigung von Interessen nnd in · 

sciner Integrationsfãhigkeit in die jeweiJ!ge Umwelt bzw. Gemeinschaft beobach

tet werden. Das Bundesverfassungsgericht sah dieses Untersuchungskonzept als 

Totalüberwachung an, der der unantastbare Kembereich des Persõnlichkeits

rcchts des Bescbuldi~en entgegenstehe (BV~ StV 2001, 657, in juris, dort 

Rz. 23 fl). Das Bundesverfasslm:gsgericht ging davon aus, dass das erkennende 

Gericht zu einer anderen BeurteiJung gelangt wHre, wenn es die Tragweite des 

VerhlltnismãBigkeitsgrundsatzes -bei Eingriffen in das allgemeine Perstsnlich-

. keitsrecht erkannt und berücksichtigt hl:ltte (BVerfG StV2001, 657, inj~ris, dort 

Rz. 29). Es ging in dieser Entscheidung also um eine Verfassungswidrigkeit des 

fachgerichtlichen Auslegungsaktes bzw. Auslegungsergebnisses wegen einer feh

lerhaften Rechtsanwendung. Eine solche Konstell~tion erfllllt fiir sich bereits . . 
nicht die Voraussetzungen :ftlr einen Wiederaufuahmegrund nach § 7~ BVerfOG 

(Maunz/Schmidt-Bleibtreu/K.Iein!Bethge a. a. O., Rz. 31 zu § 79 BVertGG). Dem~ 

entsprechend ist die vorgenannte Entscheidung des Bundesverfassungsgerlchts 

bereits .grun~K~ich ungeeignet, ihrerseits einen Wiederaufnabine~d im Sin~ 

ne von § 79 Abs. l, 3. Variante zu bilden. 

AuBerdem ordnete der Beschluss des Arntsgerichts NUmberg vom 16. ~eptember 

2004 wed.er eine ., Totalbeob~chtung" des Untergebrachten an, noch wurde eine 

solche im Rahmen der Unterbringun:g vollzogeri. Auf die Stellungnahme der · 

Staatsanwaltschaft ~m Wiederaufhahmeantrag der yerteidigung wird insoweit 

Bezug genommen (Blatt 302 ff. der Akte ? KLs 151 Js22423/12 WA). 

Letztlich wltre aber auch die Verfassungswidrigkeit der Anordnung kein Wied~

aufnahmegnmd, da die Anordnung durch Richter am Amtsgerlcht Eberl erfolgt 

ist, der am Urteil gegen den Untergebrachten nicht mitgewirkt hat, wie auch die 
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Verteidigung vorbringt. Bei einer auf § 79 BVerfGG gestützten Wiederaufhahme 

müsste. aber ~ Urteil der 7. Strafkammer des Landgerichts Nümberg-Fürth auf 

der Auslegung eiiler Nonn b.eruhen, 'die vom BundesverfassWlgsgericht ftlr un-
. . 

vereinbar mit dem Grundgesetz erldãrt worden ist. Dies ist hier nicht der Fall. 

Die Verteidigung des Untergebrachten triigt zudem vor, dass die Ãndenmg der 

Rechtsprechung zu bestimmten ·Rechtsfragen zwar nicht unter dep. Begriff der 

. neuen .Tatsachen i. S. d. § 359 Nr. 5 StPO fàlle, davon aber eine Ausnahme im · 
. . 

Hinblick auf die Bindungswirkung der Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichts zu machen sei, tJ.nd zitiert hierbei die EntscheidWlg des Bundesverfas

.sWlgsgerichts vom 10. Mai 1961 {BVerfUE 12, 338). Die genannte Entscheidung 

stützt aber di ese Behauptung gerade nicht .. Das Bundesverfassungsgerich~ stellt 
. . 

hier vielmehr kiar, dass unter dem in § 359 Nr. S StPO verwendete Begriff der 

.,neuen Tatsache" nicht die Ãnderung der Rechtspreohung über bestimmte 

Rechtsfragen verstanden wird, ·und fUhrt weiter aus, dass § 9 Abs. l des ~esetzes 

über die innerdeutsche Rechts- und .Aiiltshilfe in Strafsachen vom 2. Mai i9S3 

(RHG) we~ter als § 359 Nr. 5 StPO auszulegen sei, da § 79 BVerfUG auf das 

Rechtshilfegesetz nicht anzuwenden sei. Nur deshalb kõnnen neue Tatsachen im 

Sinn des §'9 RHG auch EntScheidungen des Bundesverfassungsgerichts sein. 

Somit untertllllt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht dem 

Begriff der ,neuen T~sache" im $inne Yon § 359 Nr. 5 StPO. Soweit die Vertei

digung des Untergebrachten rügt, dass die Ergebnisse aus der - angeblich - ver

fassungswidrigen Unterbringung des Untergebrachten im Rahmen des Strafpro

zesses gegen ihn und damit im Urteil vom 8. August 2006 nicht hlitten verwertet 
' 

werden durfen, ·da insoweit ein Vetwertungsverbot vorgelegen habe, kann die 

Verteidigung damit zwar im Rahmen einer Revision, nicht aber im Wiederauf

nahmeverfahren gehõrt werden. Denn eine. fehlerhafte Rechtsanwendung ist fllr 

sich allein kein Wiederaufnahmegnmd nach der Strafprozessordmmg. 
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VI. Z~m Vorbringen im Schriftsatz der Verteidiguog vom lO. J uni 2013 

Das Vor))ringen der Verteidigung des Untergebrachten durch Schriftsatz vom 

20. Jtmi 2013 ist ZWiãch.st dahin gehend richtig zu stellen, dass die Behauptung, 

dass das Attest mit Datumseintrag 3. Juni 2002 keinen Vertretungshinweis enthal

te, unrichtig ist. Tatsãchlich findet sich ein solcher Hinweis durch den .Zusatz der . . 
B uchstaben ,i. V ... vor dem Handzeichen. Der Zusatz ist zwar nicht gu t zu erken-. . . 
nen, ist aber vorhanden, wie eine V~rgr6.6erung eindeutig zeigt ( vgl. Anlagen l 

Wld 2). 

l. Inhaltliche Mãngel des Attests 

Unter Nummer l, des Schriftsa~ ti'.!igt die Verteidigung inhaltliche MUngel des 

Attests vor. Diese sind aber nicht geeignet, einen Wiederaufnahmegrl'llld. zu be-· 

gründen. Im Übrigen· handelt es sich bei dem Attest nicht um ein Sachverstãndi

gengutachten, sondern um ein lrztlic~es Attest, da:s die -vorhandenen Verletzun

gen dokumentiert. 

In Frage kommt nach .dem inhaltlichen Vorbringen allenfalls die BehauptUng, 

dass die aufgeftlhrten inhaltlichen Unrichtigkeiten eine neue (Hilfs-)Tatsache im 

Sinne von § 359 Nr. 5 StPO darstellen würden. 

Ein so begrUndeter Antrag wãre aber in jedem Fall unzuHtssig, da keine Neuheit 

(zum Begriff siehe oben) im Sinne vori § 359 Nr. 5 StPO gegeben wãre: Das 

Ausgangsgericht hat sich in den. Urteilsgründen ~t dem Inhalt des Attests' ausei

nander gesetzt und festgestellt, dass die darin geschilderten Verletzungen mit den 

Darstellungen des Tatverlaufs durch die Zeugin Petra M. übereinstimmen. Dass 

das G~cht dabei eine Würdigung des lnhalts des Attests vomahm, ·die von der 

der Verteidigung abweicht, fiihrt nicht ~. dass von einer Neuheit der Tatsache 

ausgegangen werden kann, da die fehlende einschlie6lich der fehlerhaften. Wahr-
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nelunung einer Tatsache von der fehlerhaft~n Würdigung der zutreffend wahrge

nommenen Tatsache zu unterscheiden ist (Lõwe-Rosenberg/Gõssel a. a. O., Rz. 

98 zu § 359). 

Gleiches gilt entsprechend, soweit die Verteidigung hinsichtlich des Attests das 

Vorliegen e~es neuen Urkundenbew.eises behaupten sollte. Auch hier gilt, dass 

Urkunden nw dann neue Beweismittel sind, wenn die in ihnen enthaltenen ge

danklichen Erklãrungen vom Gericht gar nicht oder fehlerhaft wahrgenomm.en 

wurden, dagegen ist die Auslegung der Zll_treffend vorgelesenen und wahrge

nonunenen Erklãrung ebenso wenig ein neues Beweismittel oder einer Tatsache 

wie die aus dieser Erklãrung gezogenen Folgerongen (Lõwe-Rosenberg/Gõssel 

a. a. 0., Rz. 108 zu § 359 m. w. N.). 

2. Zum.Zustandekommen des Attests 

Auch in den .so bezeichneten ,erglinzenden Hinweisen" zum Zustandekommen 

des Attests (Nr. 2. des Scbriftsatzes voin 20. Juni 2013) wird kein zulissiger 

WiederaU.fuahmegrund schlnssig dargelegt. 

Die Verteidigung zitiert hier aus einem b~i ,Spiegel-Online". erschienenen Artikel . . 
Fali Gustl Mollath: Warum der Justizskandal doch keiner ist und gibt diesen u. a. 

zu Ãu.Berungen des Zeugen Markus Reichel wie folgt Wôrtlich wieder: 

,Er erinneit sich an die Patientin, ihre Angaben und die Yerletzungen hat er doku
mentiert. Noch heute s.ind sie in der Praxis-EDV naclwlvollziehen: Demnach gab 
Petra Mollath an, ihr Mann habe sie zwei Tage zuvor mehtfach mit der flachen Han.d 
geschlagen, bis zur B~wusstlosigkeit gewfitgt und sie gebissen. Sie sei in die.Sem 
Jahr schon zwei Mal von ihm misshandelt worden. · 

Als Petra. Molla.th sich ein Jahr spliter im Zuge der TrennWlg entschlieBt, ihren Mann 
wegen Kõrperverletzung anzuzeigen und den Arzt um ein entsprechendes Attest bit
tet, stützt er sich auf seine AufZeichnungen: ,Die bei uns durchgefiíhrte Untersu
chWlg am 14.08.01 um 11.30 Uhr zeigte folgende Befunde: Prellmarke und Hilma
tom der rechten Schlâfe.von 3x5 em Durchmesser, handbreite Hlmatome an beiden 
Obermmen, Himatome an beiden Unterschenkeln, am. linken Oberschenkel, Wnr
gemale am Hals unterhalb des Kehlkopfes, Bisswunde am rechten Ellenbogen mit 

-102-

~ 022/035 



24/07 2013 11:32 FAX +49 941 2003582 LG Regensburg Strafabt . 

~ek vou Uater- und Oberlqefer (, , . ). Die erhobenen Befunde und Verletzungs
muster decken sich mit der Anamnese, die Schildenmgen der Patientin sind durch

aus [recte: durchweg] g)aubhaft. Es sei nicht angewõhnlich, sagt der Arzt dem 
SPrEGEL, dass. Frauen, die von ibren Mllnnern géschlagen werden, erst nach lilnge

rer; Zeit Anzeige erstatten und dann wn ein Attest bitten. Aucli in diesem Fali sei es 
so gewesen, er konne dies vor Gericht bezeugen.'• . 

Die Verteidigung ~ieht darin einen Widerspruch zu den Aussagen des Zeugen 

Markus Reichel bei seiner Vemehmung durch die Staatsanwaltschaft Regensburg 

im Zuge des Wiederaufnahmeverfahrens sowie zu der Aussage der Zeugin Petra 

M. irn Hinblick darauf, ob es sich bei dem Attest vom 3. Juni 2002 um eine Erst

ausfertigung oder um eine Zweitausfertigung eines am 14. August 2001 ausge

stellten Attests handelt. Dies ist wenig nachvollziehbar~ da auch der Inhalt des 

oben zitierten Artikels nicbt gegen die Mõglichkeit der Zweitfertigung des At

tests am 3. Juni 2002 spricht. Der Arf:ikel fllhrt lediglich aus, dass die Zeugin 

Petra M. den Arzt Markus Reichel ein Jahr nach der erfolgtén Untersucbung. am 

14. August 2001 um ein ~,entsprechendes" Atte&t gebeten habe. Der Arzt Maikus 

Reichel habe sich dann auf seine Aufzeichnungen gesrtltzt. Was die Aufzeich

nungen im Einzelnen waren, Utsst der Aitikel otfen. Somit kõnnen die Aufzeich

nungen auch darin bestanden haben, dass es sich um das bereits am 14. August 

200 l erstellte Attest handelte, welches noch im Computer der Arztpmxis ~ge
speichert war und auf welches sicb der Arzt Markus Reichel gestützt hat. Dass es 

·ein Attest vom 14. August 2001 (auch) i.ti elektronischer Fonn gab,. hat der Arzt 

Markus Reichel in seiner Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft Regensburg 

ausdrUcklich fiir. mtSglich erachtet ~elbst wenn es kein elektronisch abgespei· 

chertes Attest gegeben haben sollte und sich der Zeuge bei der Attes~usstellung 

am 3. Juni 2002 nur der Patientenkarteikarte. bédíent haben sollte, sprlche dies 

nicht dagegen, dass es bereits am 14. August 2001 ein Attest gab. Mittlerweile 

wurde durch die Staatsanwaltschaft ein solches vorgelegt. 

Soweit der Presseartikel ausfllhrt · 

ues sei nicht ungewõhnlich sagt der Arzt dem SPIEGEL, dass Frauen, die vem ihren 
Mlnnem geschJagen. werden, erst nach llngerer Zeit An:r.eige erstatten und dann um 
ein Attest bitten. Auch in diesem Fali sei es so gewesen, er kõnne dies vor Gericht 
bezeugen .. , 
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ist diese Passage ebenfalls wenig geeignet, das Vorbringen der Verteidigung zu 

stützen, der Zeuge behaupte, es handle sich bei ·dem Attest ·mit Datum 3. Juni 

2002 um eine Erstausstellung eínes Attests. · Es handelt sich vielriiehr um eine 

~pekulative Interpretation eines Presseartikels. Es ist nicht ersichtlich, wie diese 

Angaben ausschlieBen sollen, dass bereits zuvor, das heiBt am 14. Aw.gust 2001 

ein Attest erstellt worden war, nachdem tatsãchlich ein Attest vom 14: August 

2()01 existiert, welches sich inhaltlich mit dem (Zweit-)Attest vom 3. Jwti 2002 

· deckt. 

Zudem sieht die Verteidigung des Untergebrachten die Aussage des·Zeugen Mar

kus Reiche~ gegenüber der Staatsanwaltschaft Regensburg als neue Tatsache und 

den Zeugen als neues Beweisini~el. Soweit sie hierzu einen Fragenkatalog aus

fonnuliert und behauptet, dass der Zeuge zu ~esen Fragen nur MutmaBungen 

angestellt habe~ zeigt der Vortrag nicht konkret auf, inwieweit dies wiederauf.:. 

nahmerechtliche Relevanz besitzen soll. Z\ldem ist ein Gfo.Bteil der Fragen wohl 

ohnehin durch die Vorlage des Attests vom 14. August 2001 hinfã.llig geworden. 

Dessen Echtheit wurde weder von Verteidigung noch Staatsanwaltschaft in Zwei

fel gezogen. Aufgrund der An~aben des Arztes Markus Reichel in seiner Ver

nehmung durch die Stàatsanw,altschaft Regensburg ergibt sich hierfUr auch kein 

An:lass. 

3. Mitwirkung weiterer Personen an der Erstellung des Attests 

SchlieBlich stellt die Verteidigung un~er der Überschrift ,,Mitwirlamg weiterer 

Personen an der Erstellung des Attests?" Überlegungen an. die im Attest mit Da· 

tumseintrag 3: Juni 2002 enthaltenen Tatsachenschilderungen wilrden von der 

Zeugin Petra M. selbst herrlihren. D.ie Verteidigung schlieBt dies aus der angebli

chen Aussage d~s Zeugen Markus Reichel gegenüber der Staatsanwaltschaft Re

gensburg, wonach er ausgesagt habe, dàss er es fl1r unw~cheinlich halte, im 

August 200 l so ausfllhrliche Tatschilderungen auf den seinerzeit gebrlluchlichen 

Karteikarten gefertigt zu baben .. 
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Eine solche Aussage des Zeugen Markus Reichel gibt- es aber nicht. Vielmehr hat 

der Zeuge ausweislich des Wiederaufnahmeantrags der Staatsanwaltschaft vom 

28. MUrz 2013, den sich die Verteidigung mit Schriftsatz vom 7. Mai 2013 zu 

eigen gemacht hat, geiiu&rt: 

"Rein theoretisch besteht natürlich die Mõgliehke.it. die ich letttendlich nicht aus
schlie&m kann, dass das Attest ta1Sii.chlic._. erst am 03.06.2002 aufgrund der Kartei
lc:~dokumentation erstellt uild ausgedruekt wurde. rias' halte ich aber fiir unwllhr

scheinlich, weil es inhaltlich doch sehr ausftihrlich ist Wld ich in der R.egel auf den · 
Karteikarten nicht so austnhrliche Feststellungen dokwnentiere." 

Demnach hãlt es der Zeuge für unwahrscheinlich, dass das Attest erst am 3. Juni 

2002 erstmals ausgestellt ~de, viel wahrscheinlicher sei - so der Zeuge -, dass 

es ~ Co~puter bereits ein Attest vorn 14. August 2001 gegeben habe und dies 

von ihm ein weiteren Mal :mit neuem Datum ausgedruckt wurde. 

Die Verteidigung des Untergebrachten ft1hrt ~ Weitel:'en aus; dass ,als Urheberin 

der Tatschilderung nur die Zeugin Petra M. selbst in Betmcht" kornme und zwar 

·in der Form, dass diese ihrer Freundin Petra Simbek zwischen dern 31. Mai 2002 
• • • • l 

und deni 3. Juni 2002 eine scbriftliche Tatschildenmg an die Hand gegeben habe, 

anhand der sie (also Petra Sirnbek) arn 3. Juhl2002 mit der Erstellung des AUests 

aJs Arzthelferin in der Praxis Reichel begonnen habe. Danach habe sie die seiner- ' 

zeitigen Befunde von 4er Karteikarte eingetragen und zuletZt e.ine Glaubwürdig

keitsaussage des Arztes Markus Reichel beigeftlgt. 

Diese B~hauptung ist durch den Inhait des Attests vom 14. August 2001- soweit 

rnan. es als Original ansieht - widerlegt. Bereits dort ist die gleiche T~schilde

rung enthalten, :Me sie das Attest vom 3. Juni 2002 aufweist. 

Zudem ist festzuhalten, dass nach der.von der Staatsanwaltschaft Regensburg im 

Verfahren 7 KLs lSl Js 224~3/12 WA arn 14. Dezember 2012 eingeholten Aus

sage des Zeugen Markus Reichel dieser das'Attest vorn 3. Jwti 2002 selbst •• er

stellt und unterschrieben" habe, wobei er nicht mehr wisse, ob er es eigenhãndig · 

tippte oder diktierte und anschlieBend von einer seiner Angestellten tippen lie.B. 

Das diesbezügliche Vórbringen der Staatsanwaltschaft und damit auch den Inhalt 
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der von der Staatsanwaltschaft eingeholten Aussage des M~s R~ichel hat sich 

der Untergebrachte :ru eigen gemacht. 

VII. Zum Schriftsatz der Verteidigerin vom 17. Jull 1013 (Wied~raufnah

m,grund nach § 3S9 Nr. 2 StPO) 

l. ,,Die Narbe der blutenden Bisswunde'' 

Díe Verteidigung behauptet. dass sich die' Zeugin Petra M. anlãsslich ihrer Zeu

gepaussage am 8. August 2006 einer uneidlichen Falschaussage schuldig ge

macht habe. Zur BegrUndung wird angegeben, dass die Zeugin Petra M. im 

R.ahmen ihrer Aussage in der HauP,tverhandlung am 8. August 2006 wabrheits

widrig au.Sgesagt habe, dass eine Narb~ am Ellenbogen der Zeugin von der durch 

den Arzt Markus Reichel attestie:rten Bisswunde stamme. Das Gericht habe die 

Nnrbe in Augenschein genommen. Tatsltchlich hab~ die Zeugin Petra M. aber 

anlãsslich des Tatgeschehens am 12. August 2001 allenfalls eine ,Hautverlet

zung" mit Abdruck von Ober- und Unterkiefer am Ellenbogen erlittén, welche 

aber gerade ohne Narbe abheile. 

GemAil § 366 Abs. l StPO sind im Wiederaufuahmeantrag nicht nur der gesetz}.i-
. . 

che Wiederaufuahznegrund anzugeben, sondem auch die Beweismittel. Die Ver-

teidigung benennt jedoch kein Beweismittel dafllr, dass die Zeugin Petra M. tat

, sãchlich ausgesagt habe, dass eine in Augenschein genommene Narbe von der im 

August 200 l attestierten Bisswunde stamme. 

Soweit die Verteidigimg zudem aus der Forinulierung in den Urteilsgründen (Sei~ 

te lO des Urteils unter 1.} 

,auBerdem biss er sie derart krilfl:i.g in den Arm, dass von der blutenden Bisswunde 
noch heute eine Narbe zri sehen ist'' 

scblieBt, dass die Zeugin irgend"Vann ihren Ellenbogen dem Gericht gezeigt habe 

und zugleich in irgendeiner Art' und Weise angegeben habe, dass diesC? Narbe von 
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der durch den Untergebrachten am 12. August 2001 zugeftlgten Wunde sei, han

deit es sich um eine spekulative Schlussfolgerung, fllr die lçein g~eignetes Be

weismittel ben~t wird. Aus dem Protokoll der Hauptverhandlung vom 

8. August 2006 lãsst sich nichts darüber entnehmen, dass eine Narbe in Augen

schein genommen wurde. Somit ergeben. sich bereits keine ausreichenden Hin· 

weise dara\lÍt dass die Zeugin Pefra M. am 8. August 2006 dem Gericht eine 

Narbe vorgezeigt oder dass die Zeúgin ausgesagt habe, dass eine in Augenschein 

genommene Narbe aus deÍn Tatgeschehen am 12. August 2001 herrtlhre. 

Soweit die VerteidigUng gegen das Vorliegen ewe.r blutenden Bisswunde einwen

det, dass sioh die Zeugin Petra M. nicht zeitnah habe untersuchen lassen und am 

15. Mai 2003 im Rahmen ihrer ermittl~chterlichen Vemehrnung ausgesagt 

ha.be, sie ,glaube nicht, dass es gebl~tet hat", Uberzeugt dieser Vortrag nicht. · 

Denn zum einen hat sich die Zeu~ Petra M. nach den Angaben des Zeugen 

'Marku$ Reichel am 14. August 2001 wegen der anlãsslich d~s festgestellten Tat· 

. geschehens am 12. August 2001 festgestellten erlittenen Verletzungen'in ãrztliche 

Behandlung begeben. also zeitnah, zum anderen hat die.Zeugin Petra M. am 15. 

Mai 2003 weder bestl1tigt noch ausgeschlossen, dass es eine blutende Wwide ge

gebenhat. 

2. .,Ausstellung des Attestes" 

Die Verteidigung des Untergebrac~ten behauptet in ihiem Schriftsa:t:z vom 

17. Juli 2013 das Vorliegen eines Wiederaufuahmegrundes nach § 3S9 Nr. 2 StPO 

dadurch, dass di~ Zeugin Petra M. anlllsslioh ihrer Aussage am ~. August 2006 

versohwiegen hab~~ dass das am 8. August 20ó6 verlesene Attest vom 3. J~i 

2002 von einem anderen Arzt ausgestelh worden sei. Die Zeugin Petra M. habe 

·das Gericht in dem falschen Gla:uben g~Iassen, das Attest sei von einer Fachlirztin 

für Allgeineinmedizin ausgestellt. 

Dieser Vortrag beinhaltet keinen zuUtssigen Wiederaufnahmegrund im Sinne des 

§ 359 Nr. 2 StPO. 
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Bei diesem Vortrag liegt bereits tatbestandsm.Kllig keine falsche uneidliche Aus

sage gemaB § 153 StGB vor. Denn der T~stand wurde- wie die Verteidigung 

ausführt- allenfalls in der Form des Verschwe~gens von Umstllnden durc:h die 

Zcugin Petra M. verwirklicht. Die Rechtsprechl;Jilg verlangt insofern, dass die 

verschwiegene Tatsache in untrennbarem Zusammenhang mit dem Beweisbe

schluss steht od~ erkennbar zwn Gegenstand der Vemehrnung gemacb.t worden 

ist und dass sie tur 'die Entscheidung erheblich ist (Kindhãuser/Neumann/Paeff· 

gen/Vonnbaum, StGB, Bd. 2, 3. Au:fl. 2010, Rz. 96 zu § 153 m. w. N.). In Be

trncht zu ziehen sind nur diejenigen Fãlle, in denen das Verschweigen von Um

stãnden zu einer Fehlauslegung der positiven Bekundungen fiihrt, in denen. also 

der Sinngehalt der positiven Bekundungen ein anderer - und zwar falseher - ist, 

als er hei Einbeziehung des verschwiegenen Umstandes wHre (K.indhãuser/Neu

mann!Paeffgen!Vonnbaum a. a. 0., Rz. 98 zu § 153 m. w. N.). Die versclrwiege

ne Tatsache muss in unmittelbarem Zusammenhang mit der Beweisfrage stehen 

bzw. ~usdrücklich zum Gegenstand der Vemehmung gemacht worden sein 

(Kindhãuser/Neumann!PaeffgenNonnbaum a. a. 0., Rz. 98 zu § 153). 

~ 028/035 

Die Verteidigung trigt nichts dazu vor, dass Gegenstand der Aussage der Petra 

M. am 8. August 2006 und damit auch Beweisfrage der Ums~d war, wer (recht

Jicher oder tatsa.chlicher) Aussteller des Attests vom 3. Juni 2002 wai. Aus den 

lnhalten des Protokolls ilber die Hauptverhandlung ergibt sich nicht, dass dies 

Beweisfrage und Gegenstand der Vemebmung der Zeugin Petra. M. war, vielmehr 

waren dies die am 12. August 2001 erlittenen Verletzungen. Denn ausweislich · 

des Protokolls über die Hauptverhandlung wurde wDhrend der Vemehmung der 

Zeugin Petra M. das i'irZtliche Attest vom 3. J uni 2002 nach § 256 StPO verlesen. 

Durch die Beweiserhebung nach § 256 Abs. l Nr. 2 StPO wird Beweis erhoben 

über Kõrperverletzungen, ~chtjedoch über die. Frage, w~ Aussteller des ~le-

··senenAttestes war. Nachdem der nach § 25.6 StPO angeordnete Ur:kundenbeweis 

in die Vernehmung der Zeugin Petra M. eingebettet war, liegt e~ nahe, dass Be

weisfrage anUisslich der Vemehmung der Zeugin Petra M. die erlittenen Kõr:per

verletzungen am 12. August 2001 waren. Es ist nicht ersichtlich, dass die Frage 

des Ausstellers des Attests Thema war. Die Zeugin Petra M. war auch nicht ver

pflichtet, nach der Verlesung des Attests die Frage seines Ausstellers von sich aus 

zu thematisieren. 
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Ohnehin muss an dieser Stelle emeut darauf bingewiesen werden, dass überhaupt 

nicht gesichert ist, was die Zeugin Petra M. undloder andere Zeug~ in der 
. . 

Hauptverhand.lung vom 8: August 2006 tatsãchliçh ausgesagt haben und was 

nicht. Denn in der Hauptverhandlung vor dem Landgericht """:ird kein Wortprc;>to

koll geftlhrt (§ 273 A~s. l und 2 StPO). Auch díe Urteilsgründe sind ·kein diesbe

ziiglicher Nachweis. Daher lie.Be sich nur :qrit anderen Beweismitteln als dem 

Sitzungsprotokoll und der Urteilsurkunde ein entsprechender Nach:weis fllhreri. 
Solche anderen Be,weismittel zum genauen Aussagewortlatit werden jedoch vor-. . 
liegend nicht angegeben. Bezüglich der mündlichen Angaben des Sachverstãndi-

gen Dr. Leipziger gilt Gleiches. 

Soweit die Verteidigung des Untergebrachten zudem darauf abhebt, dass die Ver

lesung des Attestes nach § 256 StPO unzullssig_gewesen sei, ist ein ~olcher. Ver

ito.B gegen die Verfahrensvorschrift des§ 256 StPO grundsãtzlich nicht geeignet, 

eineri hier allenfalls nach § 359 Nr. 5 Stpo denkbaren Wiederaufuahmegrund zu 

begrUnd~n (Meyer-GoBner a. a. 0., Rz. 22 zu § 359 m. w. N.). 

3. ,Uneidlicbe Falschauss~e durch Dr. K.laus Leipziger" 

Die Verteidigung des Untergebrachten vertritt die Auffassung, dass der Sachver- . 

. stãndige Dr. Klaus Leipziger in der Hauptverhandlung am 8. August 2006 uneid

Iich falsch ausgesagt habe, als er dort seiil roiindliches Gutachten erstattete. Dies 

stelle einen Wiederaufn.abmegrund nach § 359 Nr. 2 StPO dar. 

Wiederaufnahmegrund geml6 § 359 Nr. 2 StpO ist jeder VerstoB gegen §§ 153-

155, 161 StGB'. Dabei ist zu beachten, d~s nur m~dliche Bekundungen erfasst 

sind (Kindhãuser/Neumann!Paeffgentyonnbaum a. a. O .• Rz. 7 zu § 153). 

Im Wiederaufnabrri.everfahten sind neben den gesetzlichen Wiederaufn.ahme

gründen auch die notwendigen Beweismittel z.u benennen, § 366 Abs. l StPO. 

· Der Vortrag der Verteidi~g wird diesen Vorgaben nicht gerecht: Die Verteidi· 

gung beschrãnkt sich nahezu ausschlieJUich darauf, die wissenschaftliche Rich

tigkeit der von dem Sachverstündigen getroffenen Aussagen zu bestreiten. Die 

Verteidigwtg stellt ihre Behauptungen in den Raum. ohne hierfllr geeignete Be-
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weismittel im Sinne von § 366 Abs. l StPO anzugeben. Soweit als Beweisrnitiel 

Dr. Michael Wõrthmüller angegeben wird, w:ifd dieser zu einer anderen Beweis

tatsache bénannt, nãmlich dass er ein Nachbar des Bemhard Roggenhofer sei und . 

angeboten habe, ein Gutachten ohne Bezug zur HypoVereirisbank zu erstelleil. 

Die ebenfalls mit Schri~a~ der Verteidi~g vom 17. Juli 2013 . übersandten 

fachlichen Stcllungnahmen von Dr. Harald Rauchfuss und Dr. Amold Torhorst 

st.ellen keinc Beweismittel zum Vortrag, der VerteidigtJ:ng dai, da sich - gleich ob 

als l!rkundenbeweis, Zeugenbeweis oder Sachverstãndigenbeweis gedacht - aus 

den Beweismitteln nichts fllr eine objektive Unrichtigkeit des mo.ndlichen Gut

achtens des Dr. K1aus Leipziger entnehmen IãSst. .Die fachliche Stellungnahm~ 

des Dr. Harald Rauchfuss bezieht sich erkennbar nur auf das schriftliche Vorgut

achten des Sachverstlindigen Dr. Klaus Leipziger von 2005· und gerade nicht auf 

das zur Begründung einer vorsl:itzlichen uneidlichen Falschaussage allein geeig-

. nete und von der Verteidigung ;zur Argumentation herangezogcnc, am 8. August 

2006 mUndlich erstattete Gutachten. Für die Stellungnahme des Dr. Arnold Tor

ho'rst gilt nichts anderes. Wenn sie sich auch nicht explizit auf das schriftliche 

Gutachten bezleht, ist aus . dem Kontext doch ersichtlich, dass nicht auf das 

mündlich erstattete Gutachten abgestellt wir~. 

Soweit die Verteidigung rilgt, dass eine uneidlic~e Falschaussage des Dr. Klaus 

Leipziger vorlãge, da er aus Sicht der Verteidigung nicht die Mõglichkeiten der 

Diagnostik ausreithend ausgeschõpft ha.be und seine AusfUhrungen zwn Zustand 

des Untergebrachten wãhrend der Tatzeitpunkte aus dç:r .Luft .gegriffen seien. un

terlDsst es die Verteidigung ebenfalls, fUr diese Behauptung ein Beweismittel im 

Sinne · von § 366 Abs. l StPO zu benennen. Die übenmttelte fachliche Stellung

nahme des Dr. Arnold Torhorst lãsst sich jedenfalls lediglich dahin gehend ein, 

dass die Bedingungen fUr die Erstellung ein~s Gutacbtens uime~ar· gewesen 

wiireb.·. und dies der Sachverstãndige dem Gerlcht hAtte zur Kenntnis bringen 

müsse~. Eine Aussage dazu, dass der Sachvers~dige, wie von der Verteidigung 

behauptet, zu ~em Schluss hãtte kommen müssen, dass er zu den Tatzeitpunkten 
' . 

· keine gu~chterliche Aussage hlttte treffen kõnnen, ergibt sich aus dem genannten . 

Beweismittel nicht. 

Zum notwendigcn subjektiven Tatbestand des § 153 StGB f1.lhrt die VerteidigU.ng 

zwar aus, gíbt aber kein Beweismittel an. 
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E.s liegt im Hinblick auf eine Wleidliche Falschaussage kein konkreter Anfangs

verdacht und erst recht kein hinreichender Tatverdacbt· vor. Bezüglich des nicht 

zu fUhrenden Wld auch vorliegend nicht' gefOhrten Wortprotokolls wird auf die 

AusfUluungen oben verwiesen. . 

Des Weiteren trãgt die Verteidigung vor, dass gernã6 359 Nr. 5 StPO ein weiterer 

Wiederaufnahmegrund darin bestehe~ dass es eine neue Tatsache darstelle, dass . . 
der Sachverstãndige Dr. Klaus Leipziger es unterlassen habe, eine Frerodanam-

nese als Diagnosemethode durchzufiihren. Diese Tatsache ist jedoch nicbt neu 

( dazu oben), da dem Gericht ausweislich der Urteilsgründe bei der Urteilsfindung 

bekannt war, welche diagnostische Methodik der Sachverstlindige zur Er.stattuó.g 

seines müridlichen Gutachtens angewandt hat. 

4. ,Uneidliche Falschaussage des POM U~oltz" 

Die Verteidigung des Un~rgebrachten filhrt aus, dass ausweislich des Protokolls · 

der Zeuge POM Umholtz in der Hauptverhand.lung a.m 8. August 2006 ausgesagt 

habe. Der Schõffe Westenrieder habe sich hierzu notiert, dass der Untergebrachte . 
am 27. Februar 2006 in seinem Haus festgenommen wordcn sei. Tatsãchlich·habe 

sich der Untergebrachte jedoch am 27. Februar 2006 dcr Polizei in Nüm~erg . . 

selbst gestellt. Die Aussage des POM Umholtz sei damit falsch. 

Der Untergebrachte lasst ~dem vortragen, dass es sich um eine· vorsiitzliche 

Falschaussage handle. Dabei wird vor allem darauf abgestellt, ~s am Tag vor 

der HauptverhandlWlg eine .Arbeitsunf'Hhigkeitsbescheinigung an das Gericbt ge-

. faxt worden sei und die trotzdem·erfolgte Aussage daher belege, dass ein Beitrag 

zur Belastung des Untergebrachten geleistet werden sollte. Dabei wird schon 

vom Ansatz her verkannt, dass eine Arbeitsunflihigkeitsbescheinigung in der Re

. gel keipe genügende Entscbuldig\mg ftlr einen Zeugen ist, da diese ni.cht not

wendigerweise mit einer Verhandlungsunfllhigkeit gleichzusetzen ist. Denn ·ein 

· arbeitsuntãhiger Zeuge kânn gleichwohl verhandlungs- und reiseflthig sein (BFH. 
. ' . 

Beschluss vom 10. Mai 2012, m B 223 aus 11. injuris, dort Rz. 9). 
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Be.züglich des nicht zu führenden und auch vorliegend nicht gefilhrten Wortpro

tokolls wird an dieser SteUe emeut auf die A~fl1hrungen oben verwiesen. 

VIII. 

Soweit mit Schreiben der Verteidigung vom 14. Juli 2013 beantragt wur<:Iet zur 

Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Zeugin Petra M. eine dienstliche Stellung

nahme des GeneraJstaatsamyaltes einzuholen, handelt es ·sich ·um einen Be-,. 
weiserm.ittlungsantrag, der dem Wiederaufuahmeverfahren fremd ist. Vielmehr 

i~t es Aufgabe des jeweiligen An~agstepers, die" notwendigen Wiederaufuahme

gründe aufzuzeigen und die Beweismittel hierzu zu benennen, § 366 Abs. 1 

StPO. 

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2013 hat der Verteidiger des Untergebrachten ~ge· 

kündigt, den bisherigen Wiederaufuahmeantrag im Hinblick auf den Bericht des 

Untet"Suchungsausschusses des Bayerischen Landtágs bis zum 29. Juli 2013 er

gãnzen zu wollen. Die Berichte des Untersuchlingsausschusses sind seit Anfang 

Juli 2013 bekannt und bieten aus Sicht des Wiederaufnalunegerichts keine we

sentlichen neu~ Erkenntnisse im Hinblick auf das Wiederau:fnahmeverfahren. 

Dem Untergebrachten bleibt . es unbenommen~ k:ünftig weitere Wiederaufhahme

antrãge zu st:ellen. 
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e. 

'Die von dem Unterge_brachtén bean1ragte Unterbrechung der Volls1reckung war 

abzulehnen. weil der Wiederaufuahmeanttag olmc Erfol& bleibt, § 360 Abs. 2 

StPO. 

D. 

Die Entschoidung über die :Kosten und die notwendigen Auslagen folgt aus 

§ 473 Abs. 6 Nr. l i. V. m . Abs. l StPO. 

am Landgerieht 
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